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Bekanntmachung des Schulverbandes Obergriesbach-Griesbeckerzell 
 

H A U S H A L T S S A T Z U N G 
 

des Schulverbandes Griesbeckerzell-Obergriesbach 
(Landkreis Aichach-Friedberg) für das Haushaltsjahr 2026 

 
Aufgrund Art. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 40 – 43 KommZG und Art. 61 ff. der Gemeindeordnung erlässt der 
Schulverband folgende Haushaltssatzung: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird 
 
im Verwaltungshaushalt 
 
                                       in den Einnahmen 
                                       und Ausgaben auf  531.600 Euro 
 
und 
 
im Vermögenshaushalt 
 
                                      in den Einnahmen 
                                      und Ausgaben auf  59.200 Euro 
 
festgesetzt. 
 

§ 2 
 
Kredite zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt werden nicht aufgenommen. 
 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 0 Euro festgesetzt.  
 

§ 4 
 
A. Verwaltungsumlage 
 
1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im 

Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2026 auf 311.200 Euro festgesetzt und nach der Zahl der 
Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt. 

 
2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand vom 01. 

Oktober 2025 auf 164 Verbandsschüler festgesetzt. 
 
3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf 1.897,56 € festgesetzt. 

 
B. Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 
 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 
50.000 Euro festgesetzt. 
 

§ 6 
 
Der Stellenplan wird in der Fassung der Anlage festgesetzt. 
 

§ 7 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2026 in Kraft. 
 
Aichach, den 18.04.2026 
 
Klaus Habermann 
1. Vorsitzender 
Erster Bürgermeister 
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Die Haushaltssatzung 2026 samt ihren Anlagen ist vom Tage dieser Bekanntmachung bis zur nächsten amtlichen 
Bekanntmachung einer Haushaltssatzung des Schulverbandes Griesbeckerzell-Obergriesbach in der 
Geschäftsstelle des Schulverbandes Griesbeckerzell-Obergriesbach, das ist die Stadt Aichach, Tandlmarkt 13, 
86551 Aichach, 2. Obergeschoss, Zi-Nr. 204, während den allgemeinen Geschäftszeiten öffentlich zugänglich.  
__________________________________________________________________________________ 
 
Bekanntmachung des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Adelburggruppe 
 

Haushaltssatzung 
für den 

Zweckverband zur 
Wasserversorgung der 

Adelburggruppe 
 

(Landkreise Aichach-Friedberg, Dachau und Fürstenfeldbruck) 
für das 

 
Haushaltsjahr 2026 

 
Aufgrund der Verbandssatzung und des Art. 40 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 des Gesetzes über die kommunale 
Zusammenarbeit (KommZG) in Verbindung mit Art. 63 ff der Bayerischen Gemeindeordnung (GO) erlässt 
der Zweckverband zur Wasserversorgung der Adelburggruppe folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit festgesetzt. Die Erträge des 
Ergebnishaushalts betragen 3.461.980 €, die Aufwendungen 3.193.068 €. Er schließt mit einem Jahresgewinn von 
263.912,-- €.  
 

§ 2 
 
Der Finanzhaushalt schließt mit einem Endbestand an Liquiditätsreserven von 145,-- €.  
 

§ 3 
 
Ein Investitionskredit ist für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 400.000,-- € vorgesehen.  
 

§ 4 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.  
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 
400.000,-- € festgesetzt. 
 

§ 6 
 
Investitionsumlagen und die Betriebskostenumlagen nach § 23 der Verbandssatzung werden nicht erhoben. 
 

§ 7 
 
Die Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2026 in Kraft. 
 
Zweckverband zur  
Wasserversorgung der Adelburggruppe 
 
Eurasburg, den 22.04.2026 
 
Erwin Osterhuber 
Verbandsvorsitzender   
 
Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen ist bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung 
in den Geschäftsräumen des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Adelburggruppe öffentlich zugänglich 
und kann eingesehen werden. 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Bekanntmachung des AVA Abfallverwertung Augsburg Kommunalunternehmen 
 
AVA ABFALLVERWERTUNG AUGSBURG KOMMUNALUNTERNEHMEN – ANSTALT DES ÖFFENTLICHEN 
RECHTS DES ABFALLZWECKVERBANDS AUGSBURG AZV 
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Amtliche Bekanntmachung des Beschlusses über die Feststellung des Jahresabschlusses 2025 
 
Der Verwaltungsrat der AVA Abfallverwertung Augsburg Kommunalunternehmen (AVA KU) hat in seiner Sitzung am 
30.04.2026 zur Feststellung des Jahresabschlusses 2025 folgenden Beschluss gefasst: 

„Der Jahresabschluss sowie der Lagebericht der AVA Abfallverwertung Augsburg KU  
für das Wirtschaftsjahr 2025 wurden durch die O & P GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Augsburg, 
geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Abschlussprüfer hat an den Beratungen 
im Wirtschafts- und Prüfungsausschuss und im Verwaltungsrat teilgenommen und über die wesentlichen Ergebnisse 
seiner Prüfung berichtet.  

Der Verwaltungsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss, den Lagebericht und die Erfolgsübersicht 
(Sektorale Aufteilung) geprüft und in der 
32. Verwaltungsratssitzung am 30.04.2026 eingehend erörtert. Nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung 
wurden keine Einwendungen erhoben. Der Verwaltungsrat hat das Prüfungsergebnis des Abschlussprüfers 
zustimmend zur Kenntnis genommen und stellt den Jahresabschluss, den Lagebericht und die Erfolgsübersicht 
(Sektorale Aufteilung) für das Wirtschaftsjahr 2025 fest.“ 

 
Die O & P GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Augsburg, hat den Jahresabschluss und den 
Lagebericht 2025 der AVA KU geprüft und mit dem im Folgenden wiedergegebenen uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk versehen: 
 
„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 
 
An die AVA Abfallverwertung Augsburg Kommunalunternehmen 

 
Prüfungsurteile 

 
Wir haben den Jahresabschluss der AVA Abfallverwertung Augsburg Kommunalunternehmen – bestehend aus der 
Bilanz zum 31. Dezember 2025 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2025 bis 
zum 31. Dezember 2025 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der AVA Abfallverwertung Augsburg 
Kommunalunternehmen für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025 geprüft.  

 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
 

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen der bayerischen Verordnung über 
Kommunalunternehmen (KUV) i.V.m den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen 
Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 
31. Dezember 2025 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 
2025 und 

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Kom-
munalunternehmens. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem 
Jahresabschluss, entspricht der bayerischen Verordnung über Kommunalunternehmen (KUV) i.V.m. den 
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar.   

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die 
Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

 
Grundlage für die Prüfungsurteile 

 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und 
Art. 107 Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach 
diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von 
dem Kommunalunternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und 
berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen 
Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und 
geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Verwaltungsrats für den Jahresabschluss und den 
Lagebericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der 
bayerischen Verordnung über Kommunalunternehmen (KUV) i.V.m. den deutschen, für Kapitalgesellschaften 
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geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind 
die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines 
Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen 
Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des 
Kommunalunternehmens zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die 
Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, 
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten 
entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage des Kommunalunternehmens vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem 
Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der bayerischen Verordnung über Kommunalunternehmen 
(KUV) i.V.m. den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und 
Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in 
Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der bayerischen Verordnung über Kommunalunternehmen 
(KUV) i.V.m. den deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften zu ermöglichen, und 
um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
 
Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Kommunalun-
ternehmens zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von 
wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Kommunalunternehmens vermittelt sowie in allen wesentlichen 
Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, der 
bayerischen Verordnung über Kommunalunternehmen (KUV) i.V.m. den deutschen, für Kapitalgesellschaften 
geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB und Art. 107 Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte 
Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen 
oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, 
dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen 
wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber 
hinaus 
 

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im 
Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als 
Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um 
als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen 
resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus 
Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives 
Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das 
Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

• erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollen und 
den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu 
planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur 
Wirksamkeit der internen Kontrollen des Kommunalunternehmens bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen 
abzugeben. 

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 
geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
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Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der 
erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder 
Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Kommunalunternehmens zur Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche 
Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im 
Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, 
unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der 
bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder 
Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Kommunalunternehmen seine Unternehmenstätigkeit 
nicht mehr fortführen kann. 

• beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben 
sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 
Kommunalunternehmens vermittelt. 

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das 
von ihm vermittelte Bild von der Lage des Kommunalunternehmens. 

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten 
Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei 
insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten 
bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus 
diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den 
zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass 
künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die 
Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in 
internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.” 

 
Augsburg, 13. April 2026 
 
O&P 
GmbH & Co. KG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 
Stefan Biechele   Wolfgang Leeb 
Wirtschaftsprüfer   Wirtschaftsprüfer 
 
Gemäß Beschluss des Verwaltungsrats vom 30.04.2026 wird der Jahresgewinn in Höhe von 3.051.331,02 € wie 
folgt verwendet: 
- Ein Betrag in Höhe von 395.807,06 € wird an den Träger ausgeschüttet. 
- Der übersteigende Gewinn in Höhe von 2.655.523,96 € wird in die Rücklagen eingestellt. 
 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht 2025 sind in der Zeit vom 25.06.2026 bis 03.07.2026 im ersten Stock des 
Verwaltungsgebäudes der AVA, Am Mittleren Moos 60, 86167 Augsburg öffentlich ausgelegt. Der Zugang erfolgt 
über die Pforte der AVA.  
 
Augsburg, 20.05.2026 
 
AVA Abfallverwertung Augsburg Kommunalunternehmen 
Anstalt des öffentlichen Rechts des Abfallzweckverbands Augsburg AZV 
 
Dirk Matthies 
Vorstand 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Bekanntmachung des Landratsamtes Aichach-Friedberg 
 
Information zu einer Truppenübung der Bundeswehr im Regierungsbezirk Schwaben 
 
Die folgende Truppenübung wurde durch das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der 
Bundeswehr angemeldet: 
 

Art der Übung Erkundung und Geländebesprechung 

Zeit und Dauer 17.06.2026 von 07:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
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Betroffene Gemeinden im Landkreis 
Aichach, Aindling, Affing, Hollenbach, Inchenhofen, 
Kühbach, Petersdorf, Pöttmes, Rehling, Todtenweis 

 
Das betroffene Gebiet ist in der folgenden Lagekarte dargestellt 

__________________________________________________________________________________________ 
 
Bekanntmachung des Schulverbandes Aindling 
 

Geschäftsordnung (GeschO) 
für den Schulverband Aindling 

vom 22.05.2026 
 
Inhaltsverzeichnis 
 

A. Organe des Schulverbandes und ihre Aufgaben  
  
I. Die Verbandsversammlung  
§ 1 Zuständigkeit im Allgemeinen  
§ 2 Aufgabenbereich der Verbandsversammlung  
§ 3 Rechtsstellung der Mitglieder der Verbandsversammlung, Befugnisse  
§ 4 Umgang mit Dokumenten und elektronischen Medien  
  
II. Die Verbandsvorsitzende   
  
1. Aufgaben  
§ 5 Vorsitz in der Verbandsversammlung  
§ 6 Leitung der Verwaltung, Allgemeines  
§ 7 Einzelne Aufgaben der Verbandsvorsitzenden  
§ 8 Vertretung des Schulverbandes nach außen  
§ 9 Sonstige Geschäfte  
  
2. Stellvertretung  
§ 10 Stellvertreter der Verbandsvorsitzenden, Aufgaben  
  
B. Der Geschäftsgang  
  
I. Allgemeines  
§ 11 Verantwortung für den Geschäftsgang  
§ 12 Sitzungen, Beschlussfähigkeit  
§ 13 Öffentliche Sitzungen  
§ 14 Nichtöffentliche Sitzungen  
  
II. Vorbereitung der Sitzungen  
§ 15 Einberufung  
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§ 16 Tagesordnung  
§ 17 Form und Frist für die Einladung  
§ 18 Anträge  
  
III. Sitzungsverlauf  
§ 19 Eröffnung der Sitzung, Genehmigung der Niederschrift  
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Die Verbandsversammlung des Schulverbandes Aindling (im Folgenden „Verbandsversammlung" genannt) gibt sich 
auf Grund des Art. 9 Abs. 1 Satz 2 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) in Verbindung mit Art. 
26 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) und Art. 45 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den 
Freistaat Bayern (GO) folgende 
 

Geschäftsordnung: 
 

A. Organe des Schulverbandes und ihre Aufgaben 
 

I. Die Verbandsversammlung 
 

§ 1  
Zuständigkeit im Allgemeinen 

 
Die Verbandsversammlung beschließt über alle Angelegenheiten des Schulverbandes, soweit sie nicht aufgrund 
eines Gesetzes bzw. einer Übertragung durch die Verbandsversammlung in die Zuständigkeit des 
Verbandsvorsitzenden fallen. 
 

§ 2  
Aufgabenbereich der Verbandsversammlung 

 
(1 ) Die Verbandsversammlung ist insbesondere für folgende Angelegenheiten zuständig: 
 

1. die Bildung und die Zusammensetzung der Ausschüsse sowie die Zuteilung der Aufgaben an diese, 

2. die Wahl der Verbandsvorsitzenden und ihrer Stellvertreter, 

3. die Beschlussfassung über Angelegenheiten, zu deren Erledigung der Schulverband der Genehmigung 

bedarf, 

4. den Erlass, die Änderung und die Aufhebung von Satzungen, 

5. die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und über die Nachtragshaushaltssatzungen, 

6. die Beschlussfassung über den Finanzplan, 

7. die Feststellung der Jahresrechnung und die Beschlussfassung über die Entlastung, 

8. die Entscheidung über die Errichtung und die wesentliche Erweiterung der den Aufgaben des 

Schulverbandes dienenden Einrichtungen, 

9. den Erlass, die Änderung und die Aufhebung der Geschäftsordnung für die Verbandsversammlung, 

10. die Entscheidung über Einstellung, Höhergruppierung (nicht nur vorübergehende Übertragung einer 

höherwertigen Tätigkeit), Abordnung, Versetzung, Zuweisung an einen Dritten, Beschäftigung mittels 

Personalgestellung und Entlassung der Arbeitnehmer ab Entgeltgruppe 9a des TVöD oder ab einem 

entsprechenden Entgelt, 

11. die Entscheidung über Altersteilzeit der Bediensteten, 

12. die Beschlussfassung über die allgemeine Regelung der Bezüge der Bediensteten (z.B. 

Grundsatzentscheidungen bzgl. Gewährung einer Arbeitsmarktzulage, Verkürzung von Stufenlaufzeiten), 

13. die Benennung und Abberufung der oder des behördlichen Datenschutzbeauftragten, 

14. die Beschlussfassung über den Abschluss von Zweckvereinbarungen. 
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(2) 1Für die örtliche Rechnungsprüfung bestellt die Verbandsversammlung aus ihrer Mitte einen Ausschuss mit 3 
Mitgliedern. 2Bei Bedarf wird für jedes Ausschussmitglied für den Fall seiner Verhinderung ein Stellvertreter 
bestellt. 3Den Vorsitz im Rechnungsprüfungsausschuss und dessen Stellvertretung führt ein von der 
Verbandsversammlung bestimmtes Ausschussmitglied. 

 
§ 3  

Rechtsstellung der Mitglieder der Verbandsversammlung, Befugnisse 
 
(1) 1Die Mitglieder der Verbandsversammlung üben ihre Tätigkeit nach ihrer freien, nur durch die Rücksicht auf das 

öffentliche Wohl bestimmten Überzeugung aus und sind an Aufträge nicht gebunden; Art. 33 Abs. 2 Satz 4 
KommZG bleibt unberührt. 2Hat ein Mitglied entgegen der Weisung der von ihm vertretenen Mitgliedsgemeinde 
abgestimmt, so berührt das die Gültigkeit des Beschlusses der Verbandsversammlung nicht. 
 

(2) Für die allgemeine Rechtsstellung der Mitglieder der Verbandsversammlung (Teilnahmepflicht, Sorgfalts- und 
Verschwiegenheitspflicht, Geheimhaltungspflicht, Ausschluss wegen persönlicher Beteiligung, Geltendmachung 
von Ansprüchen Dritter, Ablehnung, Niederlegung und Verlust des Amtes) gelten die Art. 48 Abs. 1, Art. 20 Abs. 
1 bis 3, Art. 56a, Art. 49, 50, 20, 48 Abs. 3 GO und die Art. 30 Abs. 3, 31 Abs. 4 KommZG. 

 
(3) Die Verbandsversammlung kann zur Vorbereitung ihrer Entscheidungen durch besonderen Beschluss einzelnen 

ihrer Mitglieder bestimmte Aufgabengebiete (Referate) zur Bearbeitung zuteilen und sie insoweit mit der 
Überwachung der Verwaltungstätigkeit betrauen. 

 
(4) 1Mitglieder der Verbandsversammlung, die eine Tätigkeit nach Absatz 3 ausüben, haben ein Recht auf 

Akteneinsicht innerhalb ihres Aufgabenbereichs. 21m Übrigen haben Mitglieder Verbandsversammlung ein 
Recht auf Akteneinsicht, wenn sie von der Verbandsversammlung durch Beschluss mit der Einsichtnahme 
beauftragt werden. 3Das Verlangen zur Akteneinsicht ist gegenüber dem Verbandsvorsitzenden geltend zu 
machen. 

 
(5) 1Soweit die Mitglieder der Verbandsversammlung der Erhebung ihrer personenbezogenen Daten und deren 

Veröffentlichung zustimmen, bestätigen sie das in einem Mustervordruck1. 2Die Einwilligung kann jederzeit 
zurückgezogen werden. 

 
§ 4  

Umgang mit Dokumenten und elektronischen Medien 
 
(1) 1Der Verschwiegenheitspflicht unterfallende schriftliche und elektronische Dokumente sind so aufzubewahren, 

dass sie dem unbefugten Zugriff Dritter entzogen sind. 21m Umgang mit solchen Dokumenten beachten die 
Mitglieder der Verbandsversammlung Geheimhaltungsinteressen und den Datenschutz. 3Werden diese Doku-
mente für die Tätigkeit als Mitglied der Verbandsversammlung nicht mehr benötigt, sind sie zurückzugeben oder 
datenschutzkonform zu vernichten bzw. zu löschen. 
 

(2) 1Beschlussvorlagen sind interne Ausarbeitungen der Verwaltung für die Verbandsversammlung. 2Eine 
Veröffentlichung der Beschlussvorlagen und weiterer Sitzungsunterlagen durch Mitglieder der 
Verbandsversammlung ist nur zulässig, wenn die Verbandsvorsitzende und die Verbandsversammlung unter 
Berücksichtigung des Datenschutzes zugestimmt haben und die Unterlagen nur Tatsachen enthalten, die 
offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen. 3Die Information der 
Pressevertreter zum Zwecke der redaktionellen Berichterstattung bleibt davon unberührt. 4Die Veröffentlichung 
oder Weitergabe von Beschlussvorlagen und weiteren Sitzungsunterlagen zu nichtöffentlichen Sitzungen ist 
nicht zulässig. 
 

(3) Die Mitglieder der Verbandsversammlung, die über die technischen Voraussetzungen zum Versenden und 
Empfangen elektronischer Post verfügen, sollen der Verbandsvorsitzenden schriftlich eine elektronische 
Adresse mitteilen, an die Einladungen im Sinne des § 17 übersandt bzw. von der Anträge im Sinne des § 18 
versandt werden2. 

 
(4) 1Die Nutzung elektronischer Medien während der Sitzung darf nur erfolgen, soweit durch sie eine aktive 

Sitzungsteilnahme nicht gefährdet und der Sitzungsverlauf nicht gestört wird. 2Für die Fertigung von Ton- und 
Bildaufnahmen durch Mitglieder der Verbandsversammlung gelten § 13 Abs. 2 Satz 3 und 4 entsprechend. 

 
II. Die Verbandsvorsitzende 

 
1. Aufgaben 

 
§ 5  

Vorsitz in der Verbandsversammlung 
 
(1) 1Die Verbandsvorsitzende führt den Vorsitz in der Verbandsversammlung. 2Sie bereitet die 

Beratungsgegenstände vor und beruft die Sitzungen ein (Art. 36 Abs. 1, Art. 32 Abs. 1 KommZG, Art. 46 Abs. 2 

 
1 Anhang 1: Erhebung personenbezogener Daten und Einwilligung zur Veröffentlichung personenbezogener Daten 
2 Anhang 2: Zugangseröffnung für die elektronische Kommunikation 
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GO). 3In den Sitzungen leitet sie die Beratung und die Abstimmung, handhabt die Ordnung und übt das 
Hausrecht aus. 
 

(2) 1Hält die Verbandsvorsitzende Entscheidungen der Verbandsversammlung für rechtswidrig, verständigt sie die 
Verbandsversammlung von ihrer Auffassung und setzt den Vollzug vorläufig aus. 2Wird die Entscheidung 
aufrechterhalten, führt sie die Entscheidung der Rechtsaufsichtsbehörde herbei. 

 
§ 6  

Leitung der Verwaltung, Allgemeines 
 

(1) Die Verbandsvorsitzende leitet und verteilt im Rahmen der Geschäftsordnung die Geschäfte. 
 

(2) 1Die Verbandsvorsitzende vollzieht die Beschlüsse der Verbandsversammlung. 2Über Hinderungsgründe 
unterrichtet sie die Verbandsversammlung unverzüglich. 

 
(3) Die Verbandsvorsitzende führt die Dienstaufsicht über die Bediensteten des Schulverbandes. 
 

§ 7  
Einzelne Aufgaben der Verbandsvorsitzenden 

 
(1) Die Verbandsvorsitzende erledigt in eigener Zuständigkeit 
 

1. die laufenden Angelegenheiten, die für den Schulverband keine grundsätzliche Bedeutung haben und 
keine erheblichen Verpflichtungen erwarten lassen, 
 

2. die ihr von der Verbandsversammlung nach Art. 36 Abs. 3 KommZG übertragenen Angelegenheiten, 
 

3. dringliche Anordnungen und unaufschiebbare Geschäfte, 
 

4. die Entscheidung über die Einstellung, Höhergruppierung (nicht nur vorübergehende Übertragung einer 
höherwertigen Tätigkeit), Abordnung, Versetzung, Zuweisung an einen Dritten, Beschäftigung mittels 
Personalgestellung und Entlassung von Arbeitnehmern bis zur Entgeltgruppe 8 des TVöD oder bis zu 
einem entsprechenden Entgelt. 
 

(2) Zu den Aufgaben der Verbandsvorsitzenden gehören insbesondere auch: 
 

1. in Personalangelegenheiten der Bediensteten des Schulverbandes: 
 

a) der Vollzug zwingender gesetzlicher oder tarifrechtlicher Vorschriften sowie etwaiger 
Grundsatzbeschlüsse der Verbandsversammlung, 

 

b) Entscheidungen im Zusammenhang mit Nebentätigkeiten. 
 
2. in allen Angelegenheiten mit finanzieller Auswirkung für den Schulverband: 
 

a) die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln 
- im Vollzug zwingender Rechtsvorschriften und im Rahmen von Richtlinien der 

Verbandsversammlung, in denen die Leistungen nach Voraussetzung und Höhe festgelegt sind,  
- im Übrigen bis zu einem Betrag von 45.000 € im Einzelfall, 

 

b) die Entscheidung über  
- überplanmäßige Ausgaben bis zu einem Betrag von 30.000 € und  
- außerplanmäßige Ausgaben bis zu einem Betrag von 15.000 €  
im Einzelfall, soweit sie unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist, 
 

c) Handlungen oder Unterlassen jeder Art mit Auswirkungen für den Schulverband, insbesondere der 
Abschluss von Verträgen und sonstiger Rechtsgeschäfte sowie die Wahrnehmung von Rechten und 
Pflichten des Schulverbandes, bis zu einem Betrag oder – falls dieser zum Zeitpunkt der Handlung oder 
des Unterlassens nicht feststeht - einer Wertgrenze oder einem geschätzten Auftragswert von 45.000 €, 
 

d) Nachträge zu Verträgen und Rechtsgeschäften, die einzeln oder zusammen die ursprüngliche 
Auftragssumme um nicht mehr als 10 %, insgesamt jedoch nicht mehr als 22.500 € erhöhen 

 

e) die Gewährung von Zuschüssen, auch in Form unentgeltlicher Nutzungsüberlassung von Räumen, an 
Vereine und Verbände bis zu einem Betrag von 4.500 € je Einzelfall. 
 

3. in allgemeinen Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten: 
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a) die Behandlung von Rechtsbehelfen einschließlich Abhilfeverfahren, die Abgabe von Prozesserklärungen 
einschließlich Klageerhebung, Einlegung von Rechtsmitteln und Abschluss von Vergleichen sowie die 
Erteilung des Mandats an einen Prozessbevollmächtigten, wenn die finanzielle Auswirkung auf den 
Schulverband bzw., falls diese nicht bestimmbar ist, der Streitwert voraussichtlich 15.000 € nicht 
übersteigt und die Angelegenheit keine grundsätzliche Bedeutung hat, 
 

b) sonstige laufende Angelegenheiten des Schulverbandes ohne grundsätzliche Bedeutung, soweit sie nicht 
der Verbandsversammlung vorbehalten sind (§ 2). 
 

(3) Bei wiederkehrenden Leistungen ist für die Bemessung von Wertgrenzen nach Abs. 2 der Zeitraum maßgeblich, 
für den die rechtliche Bindung bestehen soll; ist dieser Zeitraum nicht bestimmbar, so ist der fünffache 
Jahresbetrag anzusetzen. 
 

(4) Soweit die Aufgaben nach den Absätzen 1 und 2 nicht unter Art. 36 Abs. 2 KommZG, Art. 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 
1 GO fallen, werden sie hiermit der Verbandsvorsitzenden gemäß Art. 36 Abs. 3 KommZG zur selbstständigen 
Erledigung übertragen. 

 
§ 8  

Vertretung des Schulverbandes nach außen 
 
(1) Die Befugnis der Verbandsvorsitzenden zur Vertretung des Schulverbandes nach außen bei der Abgabe von 

rechtserheblichen Erklärungen beschränkt sich auf den Vollzug der einschlägigen Beschlüsse der 
Verbandsversammlung, soweit die Verbandsvorsitzende nicht gem. § 7 zum selbstständigen Handeln befugt ist. 

 
(2) Die Verbandsvorsitzende kann im Rahmen ihrer Vertretungsbefugnis anderen Personen Vollmacht zur 

Vertretung erteilen. 
 

§ 9  
Sonstige Geschäfte 

 
Die Befugnisse der Verbandsvorsitzenden, die in besonderen gesetzlichen Bestimmungen festgelegt sind, bleiben 
unberührt. 
 

2. Stellvertretung 
 

§ 10  
Stellvertreter der Verbandsvorsitzenden, Aufgaben 

 
(1) Die Verbandsvorsitzende wird im Fall ihrer Verhinderung von ihrem Stellvertreter vertreten. 
 
(2) Der Stellvertreter übt im Verhinderungsfall die gesamten gesetzlichen und geschäftsordnungsmäßigen 

Befugnisse der Verbandsvorsitzenden aus. 
 
(3) 1Ein Fall der Verhinderung liegt vor, wenn die zu vertretende Person aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen, 

insbesondere wegen Abwesenheit, Urlaub, Krankheit, vorläufiger Dienstenthebung oder persönlicher Beteiligung 
nicht in der Lage ist, ihr Amt auszuüben. 2Ist die zu vertretende Person bei Abwesenheit gleichwohl dazu in der 
Lage, die Amtsgeschäfte auszuüben und bei Bedarf wieder rechtzeitig vor Ort zu sein, liegt ein Fall der 
Verhinderung nicht vor. 

 
B. Der Geschäftsgang 

 
I. Allgemeines 

 
§ 11  

Verantwortung für den Geschäftsgang 
 
1Verbandsversammlung und Verbandsvorsitzende sorgen für den ordnungsgemäßen Gang der Geschäfte, 
insbesondere für den Vollzug der gesetzlichen Vorschriften und für die Durchführung der gesetzmäßigen 
Anordnungen und Weisungen der Staatsbehörden. 2Sie schaffen die dazu erforderlichen Einrichtungen. 
 

§ 12  
Sitzungen, Beschlussfähigkeit 

 
(1) 1Die Verbandsversammlung beschließt in Sitzungen. 2Eine Beschlussfassung durch mündliche Befragung 

außerhalb der Sitzungen oder im Umlaufverfahren ist ausgeschlossen. 
 

(2) Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß geladen sind und die 
Mehrheit der Mitglieder anwesend und stimmberechtigt ist. 
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(3) 1Wird die Verbandsversammlung wegen Beschlussunfähigkeit, die nicht auf der persönlichen Beteiligung der 
Mehrheit der Mitglieder beruht, innerhalb von vier Wochen zum zweiten Mal zur Verhandlung über denselben 
Gegenstand zusammengerufen, so ist sie ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig. 2Bei 
der zweiten Einladung muss auf diese Bestimmung ausdrücklich hingewiesen werden (Art. 33 Abs. 1 Satz 3 
KommZG). 

 
§ 13  

Öffentliche Sitzungen 
 

(1) Die Sitzungen der Verbandsversammlung sind öffentlich, soweit nicht Rücksichten auf das Wohl der 
Allgemeinheit oder auf berechtigte Ansprüche einzelner entgegenstehen. 
 

(2) 1Die öffentlichen Sitzungen der Verbandsversammlung sind allgemein zugänglich, soweit der für Zuhörer 
bestimmte Raum ausreicht. 2Für die Medien ist stets eine angemessene Zahl von Plätzen freizuhalten. 3Ton- 
und Bildaufnahmen jeder Art bedürfen der Zustimmung der Vorsitzenden und der Verbandsversammlung; sie 
sind auf Verlangen eines einzelnen Mitglieds hinsichtlich seiner Person zu unterlassen. 4Ton- und Bildaufnahmen 
von Bediensteten und sonstigen Sitzungsteilnehmern sind nur mit deren Einwilligung zulässig. 

 
(3) Zuhörer, welche die Ordnung der Sitzung stören, können durch die Vorsitzende aus dem Sitzungssaal gewiesen 

werden. 
 

§ 14  
Nichtöffentliche Sitzungen 

 
(1) 1In nichtöffentlicher Sitzung werden in der Regel behandelt: 

 

1. Personalangelegenheiten in Einzelfällen, 

2. Rechtsgeschäfte in Grundstücksangelegenheiten, 

3. Angelegenheiten, die dem Sozial- oder Steuergeheimnis unterliegen. 
         2Außerdem werden in nichtöffentlicher Sitzung behandelt: 
 

1. Angelegenheiten, deren nichtöffentliche Behandlung im Einzelfall von der Aufsichtsbehörde verfügt ist, 

2. sonstige Angelegenheiten, deren Geheimhaltung durch Gesetz vorgeschrieben oder nach der Natur der 
Sache erforderlich ist. 

 
(2) 1Zu nichtöffentlichen Sitzungen können im Einzelfall durch Beschluss Personen, die der Verbandsversammlung 

nicht angehören, hinzugezogen werden, wenn deren Anwesenheit für die Behandlung des jeweiligen 
Beratungsgegenstandes erforderlich ist. 2Diese Personen sollen zur Verschwiegenheit nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 
Verpflichtungsgesetz verpflichtet werden. 

 
(3) Die in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse gibt die Verbandsvorsitzende der Öffentlichkeit bekannt, 

sobald die Gründe für die Geheimhaltung weggefallen sind. 
 

II. Vorbereitung der Sitzungen 
 

§ 15  
Einberufung 

 
(1) 1Die Verbandsvorsitzende beruft die Sitzungen der Verbandsversammlung ein, wenn die Geschäftslage es 

erfordert oder wenn ein Drittel der Mitglieder der Verbandsversammlung es schriftlich unter Bezeichnung des 
Beratungsgegenstandes beantragt, mindestens jedoch einmal jährlich (Art. 32 Abs. 1 und 2 KommZG). 
 

(2) 1Die Sitzungen finden im Rathaus der Sitzgemeinde oder in geeigneten Räumen der Schulanlage statt.2Die 
Verbandsversammlung tagt regelmäßig an einem Donnerstag. 3In der Einladung kann etwas anderes bestimmt 
werden.  

 
§ 16  

Tagesordnung 
 
(1) 1Die Verbandsvorsitzende setzt die Tagesordnung fest. 2Rechtzeitig eingegangene Anträge von Mitgliedern der 

Verbandsversammlung setzt die Verbandsvorsitzende möglichst auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung. 
3Ist das nicht möglich, sind die Anträge in jedem Fall innerhalb von 3 Monaten auf die Tagesordnung einer 
Verbandsversammlung zu setzen. 4Eine materielle Vorprüfung findet nicht statt. 
 

(2) 1In der Tagesordnung sind die Beratungsgegenstände einzeln und inhaltlich konkretisiert zu benennen, damit es 
den Mitgliedern der Verbandsversammlung ermöglicht wird, sich auf die Behandlung der jeweiligen 
Gegenstände vorzubereiten. 2Das gilt sowohl für öffentliche als auch für nichtöffentliche Sitzungen der 
Verbandsversammlung. 
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(3) 1Die Tagesordnung für öffentliche Sitzungen ist jeweils unter Angabe von Ort und Zeit der Sitzung spätestens 
am 3. Tag vor der Sitzung ortsüblich bekannt zu machen. 2Die Tagesordnung nichtöffentlicher Sitzungen wird 
nicht bekannt gemacht. 

 
(4) Den örtlichen Medien soll die Tagesordnung jeder öffentlichen Sitzung rechtzeitig mitgeteilt werden. 
 

§ 17  
Form und Frist für die Einladung 

 
(1) 1Die Mitglieder der Verbandsversammlung werden mit ihrem Einverständnis elektronisch zu den Sitzungen 

eingeladen, indem der Sitzungstermin und der Sitzungsort durch eine E-Mail und die Tagesordnung durch einen 
mit dieser E-Mail versandten Link auf ein in einem technisch individuell gegen Zugriffe Dritter geschützten 
Bereich (Ratsinformationssystem)3 eingestelltes und abrufbares Dokument mitgeteilt werden. 2Die 
Tagesordnung kann bis spätestens zum Ablauf des 3. Tages vor der Sitzung ergänzt werden. 3Ist eine 
elektronische Sitzungsladung ausnahmsweise seitens der Gemeinde technisch oder rechtlich unmöglich, 
werden die Mitglieder der Verbandsversammlung schriftlich unter Beifügung der Tagesordnung sowie weiterer 
Unterlagen, insbesondere Beschlussvorlagen, soweit diese sachdienlich sind und Gesichtspunkte der 
Vertraulichkeit sowie des Datenschutzes nicht entgegenstehen, geladen. 

 
(2) Die Tagesordnung geht zu, wenn sie im elektronischen Briefkasten des Empfängers oder bei seinem Provider 

abrufbar eingegangen und üblicherweise mit der Kenntnisnahme zu rechnen ist. 
 

(3) 1Der Tagesordnung sollen weitere Unterlagen, insbesondere Beschlussvorlagen, beigefügt werden, wenn und 
soweit das sachdienlich ist und Gesichtspunkte der Vertraulichkeit sowie des Datenschutzes nicht 
entgegenstehen. 2Die weiteren Unterlagen werden grundsätzlich nur elektronisch im Ratsinformationssystem im 
Sinne von Absatz 1 Satz 1 zur Verfügung gestellt. 3Zu nichtöffentlichen Tagesordnungspunkten werden 
Tischvorlagen zur Verfügung gestellt oder es erfolgt ein mündlicher Sachvortrag. 

 
(4) 1Die Ladungsfrist beträgt 4 Tage; sie kann in dringenden Fällen bis auf 3 Tage verkürzt werden. 2Der Sitzungstag 

und der Tag des Zugangs der Ladung werden bei der Berechnung der Frist nicht mitgerechnet. 
 

§ 18  
Anträge 

 
(1) 1Anträge, die in einer Sitzung behandelt werden sollen, sind schriftlich oder elektronisch zu stellen und 

ausreichend zu begründen. 2Bei elektronischer Übermittlung sind Geheimhaltungsinteressen und der 
Datenschutz zu beachten; schutzwürdige Daten sind in verschlüsselter Form zu übermitteln. 3Anträge sollen 
spätestens am 12. Tag vor der Sitzung bei der Verbandsvorsitzenden eingereicht werden. Soweit ein Antrag mit 
Ausgaben verbunden ist, die im Haushaltsplan nicht vorgesehen sind, soll er einen Deckungsvorschlag 
enthalten. 
 

(2) Verspätet eingehende oder erst unmittelbar vor oder während der Sitzung gestellte Anträge können nachträglich 
in die Tagesordnung aufgenommen werden, wenn 

 
1. die Angelegenheit dringlich ist und die Verbandsversammlung der Behandlung mehrheitlich zustimmt oder 
 
2. sämtliche Mitglieder der Verbandsversammlung anwesend sind und kein Mitglied der Behandlung 

widerspricht. 
 

(3) Anträge zur Geschäftsordnung, z.B. Nichtbefassungsanträge, Zurückziehung eines Antrags u. ä., oder einfache 
Sachanträge, z.B. Änderungsanträge, können auch während der Sitzung und ohne Beachtung der Form gestellt 
werden. 

 
III. Sitzungsverlauf 

 
§ 19  

Eröffnung der Sitzung, Genehmigung der Niederschrift 
 
(1) 1Die Vorsitzende eröffnet die Sitzung. 2Sie stellt die ordnungsgemäße Ladung der Mitglieder der 

Verbandsversammlung sowie die Beschlussfähigkeit der Verbandsversammlung fest und erkundigt sich nach 
Einwänden gegen die Tagesordnung. 3Soll ein Tagesordnungspunkt entgegen dem Vorschlag in der 
Sitzungseinladung im öffentlichen oder umgekehrt im nichtöffentlichen Teil behandelt werden, so wird darüber 
vorweg unter Ausschluss der Öffentlichkeit beraten und entschieden. 4Wird von vornherein zu einer 
nichtöffentlichen Sitzung eingeladen, gilt die Behandlung in nichtöffentlicher Sitzung als gebilligt, wenn und 
soweit nicht die Verbandsversammlung anders entscheidet. 
 

(2) Ferner lässt sie über die Genehmigung der Niederschrift über die vorangegangene öffentliche Sitzung, die 
zeitnah schriftlich oder elektronisch verschickt wurde, abstimmen. 

 
3 Anhang 3: Datenschutzbelehrung Ratsinformationssystem (RIS) 
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(3) 1Die Niederschrift über die vorangegangene nichtöffentliche Sitzung wird bei den Mitgliedern der 
Verbandsversammlung in Umlauf gesetzt. 2Wenn bis zum Schluss der Sitzung keine Einwendungen erhoben 
werden, so gilt die Niederschrift als von der Verbandsversammlung genehmigt. 

 
§ 20  

Eintritt in die Tagesordnung 
 

(1) 1Die einzelnen Tagesordnungspunkte werden in der in der Tagesordnung festgelegten Reihenfolge behandelt. 
2Die Reihenfolge kann durch Beschluss geändert werden. 

 
(2) 1Die Vorsitzende oder eine von ihr mit der Berichterstattung beauftragte Person trägt den Sachverhalt der 

einzelnen Tagesordnungspunkte vor und erläutert ihn. 2Anstelle des mündlichen Vortrags kann auf schriftliche 
Vorlagen verwiesen werden. 

 
(3) 1Soweit erforderlich, können auf Anordnung der Vorsitzenden oder auf Beschluss der Verbandsversammlung 

Sachverständige zugezogen und gutachtlich gehört werden. 2Entsprechendes gilt für sonstige sachkundige 
Personen, 

 
§ 21  

Beratung der Sitzungsgegenstände 
 

(1) Nach der Berichterstattung, gegebenenfalls nach dem Vortrag der Sachverständigen, eröffnet die Vorsitzende 
die Beratung. 
 

(2) 1Mitglieder der Verbandsversammlung, die nach den Umständen annehmen müssen, von der Beratung und 
Abstimmung zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung wegen persönlicher Beteiligung ausgeschlossen zu 
sein, haben dies vor Beginn der Beratung der Vorsitzenden unaufgefordert mitzuteilen. 2Entsprechendes gilt, 
wenn Anhaltspunkte dieser Art während der Beratung erkennbar werden. 3Das wegen persönlicher Beteiligung 
ausgeschlossene Mitglied hat während der Beratung und Abstimmung seinen Platz am Beratungstisch zu 
verlassen; es kann bei öffentlicher Sitzung im Zuhörerbereich Platz nehmen, bei nichtöffentlicher Sitzung verlässt 
es den Raum. 

 
(3) 1Sitzungsteilnehmer dürfen das Wort nur ergreifen, wenn es ihnen von der Vorsitzenden erteilt wird. 2Die 

Vorsitzende erteilt das Wort in der Reihenfolge der Wortmeldungen. 3Bei gleichzeitiger Wortmeldung entscheidet 
die Vorsitzende über die Reihenfolge. 4Bei Wortmeldungen „zur Geschäftsordnung" ist das Wort außer der Reihe 
sofort zu erteilen. 5Zuhörern kann das Wort nicht erteilt werden. 

 
(4) 1Die Redner sprechen von ihrem Platz aus; sie richten ihre Rede an die Verbandsversammlung. 2Die 

Redebeiträge müssen sich auf den jeweiligen Tagesordnungspunkt beziehen. 
 

(5) 1Während der Beratung über einen Antrag sind nur zulässig: 
 

1. Anträge zur Geschäftsordnung, 
2. Zusatz- oder Änderungsanträge oder Anträge auf Zurückziehung des zu beratenden Antrags. 
 

2Über Anträge zur Geschäftsordnung ist sofort abzustimmen; eine Beratung zur Sache selbst findet insoweit 
nicht statt. 

 
(6) Wenn keine Wortmeldungen mehr vorliegen, wird die Beratung von der Vorsitzenden geschlossen. 

 
(7) 1Bei Verstoß gegen die vorstehenden Regeln zu Redebeiträgen, ruft die Vorsitzende zur Ordnung und macht sie 

auf den Verstoß aufmerksam. 2Bei weiteren Verstößen kann ihnen die Vorsitzende das Wort entziehen. 
 

(8) 1Mitglieder der Verbandsversammlung, die die Ordnung fortgesetzt erheblich stören, sodass der 
Sitzungsfortgang unmöglich gemacht oder jedenfalls wesentlich erschwert wird, kann die Vorsitzende mit 
Zustimmung der Verbandsversammlung von der Sitzung ausschließen. 2Über den Ausschluss von weiteren 
Sitzungen entscheidet die Verbandsversammlung. 

 

(9) 1Die Vorsitzende kann die Sitzung unterbrechen oder aufheben, falls Ruhe und Ordnung im Sitzungssaal auf 
andere Weise nicht wiederhergestellt werden können. 2Eine unterbrochene Sitzung ist spätestens am nächsten 
Tag fortzuführen; einer neuerlichen Einladung hierzu bedarf es nicht. 3Die Beratung ist an dem Punkt 
fortzusetzen, an dem die Sitzung unterbrochen wurde. 4Die Vorsitzende gibt Zeit und Ort der Fortsetzung 
bekannt. 

 
§ 22  

Abstimmung 
 
(1) 1Nach Durchführung der Beratung oder nach Annahme eines Antrags auf „Schluss der Beratung" schließt die 

Vorsitzende die Beratung und lässt über den Beratungsgegenstand abstimmen. 2Sie vergewissert sich zuvor, ob 
die Beschlussfähigkeit gegeben ist. 
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(2) Stehen mehrere Anträge zur Abstimmung, so wird über sie in der nachstehenden Reihenfolge abgestimmt: 
 

1. Anträge zur Geschäftsordnung, 

2. weitergehende Anträge; das sind die Anträge, die voraussichtlich einen größeren Aufwand erfordern oder 
einschneidendere Maßnahmen zum Gegenstand haben, 

3. früher gestellte Anträge vor später gestellten, sofern der spätere Antrag nicht unter die Nrn. 1 oder 2 fällt. 
 

(3) 1Grundsätzlich wird über jeden Antrag insgesamt abgestimmt. 2Über einzelne Teile eines Antrags wird getrennt 
abgestimmt, wenn dies beschlossen wird oder die Vorsitzende eine Teilung vornimmt. 

 
(4) 1Vor der Abstimmung soll der Antrag verlesen werden. 2Die Vorsitzende formuliert die zur Abstimmung 

anstehende Frage so, dass sie mit „ja" oder „nein" beantwortet werden kann. 3Grundsätzlich wird in der 
Reihenfolge „ja" — „nein" abgestimmt. 

 
(5) 1Beschlüsse werden in offener Abstimmung durch Handaufheben oder auf Beschluss der 

Verbandsversammlung durch namentliche Abstimmung mit einfacher Mehrheit der Abstimmenden gefasst, 
soweit nicht im Gesetz eine besondere Mehrheit vorgeschrieben ist. 2Bei Stimmengleichheit ist der Antrag 
abgelehnt; wird dadurch ein ausnahmsweise negativ formulierter Antrag abgelehnt, bedeutet dies nicht die 
Beschlussfassung über das Gegenteil. 3Kein Mitglied der Verbandsversammlung darf sich der Stimme enthalten. 

 
(6) 1Die Stimmen sind, soweit erforderlich, durch die Vorsitzenden zu zählen. 2Das Abstimmungsergebnis ist 

unmittelbar nach der Abstimmung bekannt zu geben; dabei ist festzustellen, ob der Antrag angenommen oder 
abgelehnt ist. 

 
(7) 1Über einen bereits zur Abstimmung gebrachten Antrag kann in derselben Sitzung die Beratung und Abstimmung 

nicht nochmals aufgenommen werden, wenn nicht alle Mitglieder, die an der Abstimmung teilgenommen haben, 
mit der Wiederholung einverstanden sind.2In einer späteren Sitzung kann, soweit gesetzlich nichts anderes 
vorgesehen ist, ein bereits zur Abstimmung gebrachter Beratungsgegenstand insbesondere dann erneut 
behandelt   werden, wenn neue Tatsachen oder neue gewichtige Gesichtspunkte vorliegen und der Bera-
tungsgegenstand ordnungsgemäß auf die Tagesordnung gesetzt wurde. 

 
§ 23  

Wahlen 
 
(1) Für Entscheidungen der Verbandsversammlung, die in Rechtsvorschriften als Wahlen bezeichnet werden, gilt 

Art. 33 Abs. 3 KommZG, soweit in anderen Rechtsvorschriften nichts Abweichendes bestimmt ist. 
 

(2) 1Wahlen werden in geheimer Abstimmung mit Stimmzetteln vorgenommen. 2Ungültig sind insbesondere 
Neinstimmen, leere Stimmzettel und solche Stimmzettel, die den Namen des Gewählten nicht eindeutig ersehen 
lassen oder aufgrund von Kennzeichen oder ähnlichem das Wahlgeheimnis verletzen können. 

 
(3) 1Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhält. 2Ist mindestens die Hälfte der 

abgegebenen Stimmen ungültig, ist die Wahl zu wiederholen. 3Ist die Mehrheit der abgegebenen Stimmen gültig 
und erhält keiner der Bewerber mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen, findet eine Stichwahl 
unter den beiden Bewerbern mit den höchsten Stimmenzahlen statt. 4Haben im ersten Wahlgang mehr als zwei 
Bewerber die gleiche höchste Stimmenzahl, so entscheidet das Los, welche Bewerber in die Stichwahl kommen. 
5Haben mehrere Bewerber die gleiche zweithöchste Stimmenzahl, entscheidet das Los darüber, wer von ihnen 
in die Stichwahl kommt. 6Bei Stimmengleichheit in der Stichwahl entscheidet gleichfalls das Los. 

 
§ 24 

Anfragen 
 
1Die Mitglieder der Verbandsversammlung können in jeder Sitzung nach Erledigung der Tagesordnung an die 
Vorsitzenden Anfragen über solche Gegenstände richten, die in die Zuständigkeit der Verbandsversammlung fallen 
und nicht auf der Tagesordnung stehen. 2Nach Möglichkeit sollen solche Anfragen sofort durch die Vorsitzenden oder 
anwesende Bedienstete beantwortet werden. 3Ist das nicht möglich, so werden sie in der nächsten Sitzung oder 
schriftlich beantwortet. 4Eine Aussprache über Anfragen findet in der Sitzung grundsätzlich nicht statt. 

 
§ 25  

Beendigung der Sitzung 
 
Nach Behandlung der Tagesordnung und etwaiger Anfragen schließt die Vorsitzende die Sitzung. 
 

IV. Sitzungsniederschrift 
 

§ 26  
Form und Inhalt 
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(1) 1Über die Sitzungen der Verbandsversammlung werden Niederschriften gefertigt, deren Inhalt sich nach Art. 54 
Abs. 1 GO richtet. 2Die Niederschriften werden getrennt nach öffentlichen und nichtöffentlichen 
Tagesordnungspunkten geführt. 3Niederschriften sind zu binden. 
 

(2) 1Als Hilfsmittel für das Anfertigen der Niederschrift können Tonaufnahmen gefertigt werden. 2Der Tonträger ist 
unverzüglich nach Genehmigung der Niederschrift zu löschen und darf Außenstehenden nicht zugänglich 
gemacht werden. 

 
(3) 1Ist ein Mitglied der Verbandsversammlung bei einer Beschlussfassung abwesend, so ist dies in der Niederschrift 

besonders zu vermerken. 2Jedes Mitglied kann verlangen, dass in der Niederschrift festgehalten wird, wie es 
abgestimmt hat. 

 
(4) Die Niederschrift ist von der Vorsitzenden und vom Schriftführer zu unterzeichnen und von der 

Verbandsversammlung zu genehmigen. 
 
(5) Neben der Niederschrift werden Anwesenheitslisten geführt.  
 

§ 27  
Einsichtnahme und Abschrifterteilung 

 
(1) In die Niederschriften über öffentliche Sitzungen können alle Bürger der Mitgliedsgemeinden Einsicht nehmen 

und sich gegen Kostenerstattung Kopien für den Eigengebrauch erteilen lassen; dasselbe gilt für auswärts 
wohnende Personen hinsichtlich ihres Grundbesitzes oder ihrer gewerblichen Niederlassungen im Gebiet der 
Mitgliedsgemeinde. 
 

(2) 1Mitglieder der Verbandsversammlung können jederzeit die Niederschriften über öffentliche und nichtöffentliche 
Sitzungen einsehen und sich Kopien der Niederschriften der öffentlichen Sitzungen für den Eigengebrauch 
erteilen lassen. 2Abschriften von Beschlüssen, die in nichtöffentlicher Sitzung gefasst wurden, können sie 
verlangen, wenn die Gründe für die Geheimhaltung weggefallen sind. 

 
(3) 1Niederschriften über öffentliche Sitzungen können den Mitgliedern der Verbandsversammlung im 

Ratsinformationssystem zur Verfügung gestellt werden. 2Gleiches gilt für Beschlüsse, die in nichtöffentlicher 
Sitzung gefasst wurden, wenn die Gründe für die Geheimhaltung weggefallen sind. 

 
(4) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für Niederschriften früherer Wahlzeiten. 
 
(5) In Rechnungsprüfungsangelegenheiten können die Mitglieder der Verbandsversammlung jederzeit die Berichte 

über die Prüfungen einsehen; Abschriften werden nicht erteilt. 
 

V. Bekanntmachung von Satzungen 
 

§ 28  
Art der Bekanntmachung 

 
1Satzungen werden durch Veröffentlichung im Amtsblatt des Landkreises Aichach-Friedberg amtlich bekannt 
gemacht. 2Die Verbandsmitglieder verweisen auf diese Veröffentlichung in der für die Bekanntmachung ihrer 
Satzungen vorgesehenen Form. 
 

C. Schlussbestimmungen 
 

§ 29  
Änderung der Geschäftsordnung 

 
Vorstehende Geschäftsordnung kann durch Beschluss der Verbandsversammlung geändert werden. 
 

§ 30  
Verfügbarkeit der Geschäftsordnung 

 
1Jedem Mitglied der Verbandsversammlung ist ein Exemplar der Geschäftsordnung auszuhändigen. 2Im Übrigen liegt 
die Geschäftsordnung zur allgemeinen Einsicht in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Aindling auf.  

 
§ 31  

Inkrafttreten 
 
1Diese Geschäftsordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 2Gleichzeitig tritt die Geschäftsordnung 
vom 07.07.2020 außer Kraft. 
 
Aindling, den 22.05.2026 
 
Schulverband Aindling 
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gez. 
Gertrud Hitzler 
Schulverbandsvorsitzende 
Erste Bürgermeisterin 
 
Anhang 1: Erhebung personenbezogener Daten und Einwilligung zur Veröffentlichung  

personenbezogener Daten 
Anhang 2: Zugangseröffnung für die elektronische Kommunikation 
Anhang 3: Datenschutzbelehrung Ratsinformationssystem (RIS) 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Bekanntmachung des Schulverbandes Willprechtszell 
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§ 29 Änderung der Geschäftsordnung  
§ 30 Verfügbarkeit der Geschäftsordnung  
§ 31 Inkrafttreten  

 
Die Verbandsversammlung des Schulverbandes Willprechtszell (im Folgenden „Verbandsversammlung" genannt) 
gibt sich auf Grund des Art. 9 Abs. 1 Satz 2 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) in Verbindung 
mit Art. 26 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) und Art. 45 Abs. 1 der Gemeindeordnung 
für den Freistaat Bayern (GO) folgende 
 

Geschäftsordnung: 
 

A. Organe des Schulverbandes und ihre Aufgaben 
 

I. Die Verbandsversammlung 
 

§ 1  
Zuständigkeit im Allgemeinen 

 
Die Verbandsversammlung beschließt über alle Angelegenheiten des Schulverbandes, soweit sie nicht aufgrund 
eines Gesetzes bzw. einer Übertragung durch die Verbandsversammlung in die Zuständigkeit des 
Verbandsvorsitzenden fallen. 
 

§ 2  
Aufgabenbereich der Verbandsversammlung 

 
Die Verbandsversammlung ist insbesondere für folgende Angelegenheiten zuständig: 
 

1. die Bildung und Zusammensetzung der Ausschüsse sowie die Zuteilung der Aufgaben an diese, 

2. die Wahl des Verbandsvorsitzenden und seiner Stellvertreter, 

3. die Beschlussfassung über Angelegenheiten, zu deren Erledigung der Schulverband der Genehmigung 

bedarf, 

4. den Erlass, die Änderung und die Aufhebung von Satzungen, 

5. die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und über die Nachtragshaushaltssatzungen, 

6. die Beschlussfassung über den Finanzplan, 

7. die Feststellung der Jahresrechnung und die Beschlussfassung über die Entlastung, 

8. die Entscheidung über die Errichtung und die wesentliche Erweiterung der den Aufgaben des 

Schulverbandes dienenden Einrichtungen, 

9. den Erlass, die Änderung und die Aufhebung der Geschäftsordnung für die Verbandsversammlung, 

10. die Entscheidung über Einstellung, Höhergruppierung (nicht nur vorübergehende Übertragung einer 

höherwertigen Tätigkeit), Abordnung, Versetzung, Zuweisung an einen Dritten, Beschäftigung mittels 

Personalgestellung und Entlassung der Arbeitnehmer ab Entgeltgruppe 9a des TVöD oder ab einem 

entsprechenden Entgelt, 

11. die Entscheidung über Altersteilzeit der Bediensteten, 

12. die Beschlussfassung über die allgemeine Regelung der Bezüge der Bediensteten (z.B. 

Grundsatzentscheidungen bzgl. Gewährung einer Arbeitsmarktzulage, Verkürzung von Stufenlaufzeiten), 

13. die Benennung und Abberufung der oder des behördlichen Datenschutzbeauftragten, 

14. die Beschlussfassung über den Abschluss von Zweckvereinbarungen. 

 

§ 3 
Rechtsstellung der Mitglieder der Verbandsversammlung, Befugnisse 

 
(1) 1Die Mitglieder der Verbandsversammlung üben ihre Tätigkeit nach ihrer freien, nur durch die Rücksicht auf das 

öffentliche Wohl bestimmten Überzeugung aus und sind an Aufträge nicht gebunden; Art. 33 Abs. 2 Satz 4 
KommZG bleibt unberührt. 2Hat ein Mitglied entgegen der Weisung der von ihm vertretenen Mitgliedsgemeinde 
abgestimmt, so berührt das die Gültigkeit des Beschlusses der Verbandsversammlung nicht. 
 

(2) Für die allgemeine Rechtsstellung der Mitglieder der Verbandsversammlung (Teilnahmepflicht, Sorgfalts- und 
Verschwiegenheitspflicht, Geheimhaltungspflicht, Ausschluss wegen persönlicher Beteiligung, Geltendmachung 
von Ansprüchen Dritter, Ablehnung, Niederlegung und Verlust des Amtes) gelten die Art. 48 Abs. 1, Art. 20 Abs. 
1 bis 3, Art. 56a, Art. 49, 50, 20, 48 Abs. 3 GO und die Art. 30 Abs. 3, 31 Abs. 4 KommZG. 

 
(3) Die Verbandsversammlung kann zur Vorbereitung ihrer Entscheidungen durch besonderen Beschluss einzelnen 

ihrer Mitglieder bestimmte Aufgabengebiete (Referate) zur Bearbeitung zuteilen und sie insoweit mit der 
Überwachung der Verwaltungstätigkeit betrauen. 

 
(4) 1Mitglieder der Verbandsversammlung, die eine Tätigkeit nach Absatz 3 ausüben, haben ein Recht auf 

Akteneinsicht innerhalb ihres Aufgabenbereichs. 21m Übrigen haben Mitglieder Verbandsversammlung ein 
Recht auf Akteneinsicht, wenn sie von der Verbandsversammlung durch Beschluss mit der Einsichtnahme 
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beauftragt werden. 3Das Verlangen zur Akteneinsicht ist gegenüber dem Verbandsvorsitzenden geltend zu 
machen. 

 
(5) 1Soweit die Mitglieder der Verbandsversammlung der Erhebung ihrer personenbezogenen Daten und deren 

Veröffentlichung zustimmen, bestätigen sie das in einem Mustervordruck4. 2Die Einwilligung kann jederzeit 
zurückgezogen werden. 

 
§ 4  

Umgang mit Dokumenten und elektronischen Medien 
 
(1) 1Der Verschwiegenheitspflicht unterfallende schriftliche und elektronische Dokumente sind so aufzubewahren, 

dass sie dem unbefugten Zugriff Dritter entzogen sind. 21m Umgang mit solchen Dokumenten beachten die 
Mitglieder der Verbandsversammlung Geheimhaltungsinteressen und den Datenschutz. 3Werden diese Doku-
mente für die Tätigkeit als Mitglied der Verbandsversammlung nicht mehr benötigt, sind sie zurückzugeben oder 
datenschutzkonform zu vernichten bzw. zu löschen. 
 

(2) 1Beschlussvorlagen sind interne Ausarbeitungen der Verwaltung für die Verbandsversammlung. 2Eine 
Veröffentlichung der Beschlussvorlagen und weiterer Sitzungsunterlagen durch Mitglieder der 
Verbandsversammlung ist nur zulässig, wenn der Verbandsvorsitzende und die Verbandsversammlung unter 
Berücksichtigung des Datenschutzes zugestimmt haben und die Unterlagen nur Tatsachen enthalten, die 
offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen. 3Die Information der 
Pressevertreter zum Zwecke der redaktionellen Berichterstattung bleibt davon unberührt. 4Die Veröffentlichung 
oder Weitergabe von Beschlussvorlagen und weiteren Sitzungsunterlagen zu nichtöffentlichen Sitzungen ist 
nicht zulässig. 

 
(3) Die Mitglieder der Verbandsversammlung, die über die technischen Voraussetzungen zum Versenden und 

Empfangen elektronischer Post verfügen, sollen dem Verbandsvorsitzenden schriftlich eine elektronische 
Adresse mitteilen, an die Einladungen im Sinne des § 17 übersandt bzw. von der Anträge im Sinne des § 18 
versandt werden5. 

 
(4) 1Die Nutzung elektronischer Medien während der Sitzung darf nur erfolgen, soweit durch sie eine aktive 

Sitzungsteilnahme nicht gefährdet und der Sitzungsverlauf nicht gestört wird. 2Für die Fertigung von Ton- und 
Bildaufnahmen durch Mitglieder der Verbandsversammlung gelten § 13 Abs. 2 Satz 3 und 4 entsprechend. 

 
II. Der Verbandsvorsitzende 

 
1. Aufgaben 

 
§ 5  

Vorsitz in der Verbandsversammlung 
 
(1) 1Der Verbandsvorsitzende führt den Vorsitz in der Verbandsversammlung. 2Er bereitet die 

Beratungsgegenstände vor und beruft die Sitzungen ein (Art. 36 Abs. 1, Art. 32 Abs. 1 KommZG, Art. 46 Abs. 2 
GO). 3In den Sitzungen leitet er die Beratung und die Abstimmung, handhabt die Ordnung und übt das Hausrecht 
aus. 
 

(2) 1Hält der Verbandsvorsitzende Entscheidungen der Verbandsversammlung für rechtswidrig, verständigt er die 
Verbandsversammlung von seiner Auffassung und setzt den Vollzug vorläufig aus. 2Wird die Entscheidung 
aufrechterhalten, führt er die Entscheidung der Rechtsaufsichtsbehörde herbei. 

 
§ 6  

Leitung der Verwaltung, Allgemeines 
 

(1) Der Verbandsvorsitzende leitet und verteilt im Rahmen der Geschäftsordnung die Geschäfte. 
 

(2) 1Der Verbandsvorsitzende vollzieht die Beschlüsse der Verbandsversammlung. 'Über Hinderungsgründe 
unterrichtet er die Verbandsversammlung unverzüglich. 

 
(3) Der Verbandsvorsitzende führt die Dienstaufsicht über die Bediensteten des Schulverbandes. 
 

§ 7  
Einzelne Aufgaben des Verbandsvorsitzenden 

 
(1) Der Verbandsvorsitzende erledigt in eigener Zuständigkeit 
 

1. die laufenden Angelegenheiten, die für den Schulverband keine grundsätzliche Bedeutung haben und 
keine erheblichen Verpflichtungen erwarten lassen,  

 
4 Anhang 1: Erhebung personenbezogener Daten und Einwilligung zur Veröffentlichung personenbezogener Daten 
5 Anhang 2: Zugangseröffnung für die elektronische Kommunikation 
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2. die ihm von der Verbandsversammlung nach Art. 36 Abs. 3 KommZG übertragenen Angelegenheiten, 

3. dringliche Anordnungen und unaufschiebbare Geschäfte, 

4. die Entscheidung über die Einstellung, Höhergruppierung (nicht nur vorübergehende Übertragung einer 
höherwertigen Tätigkeit), Abordnung, Versetzung, Zuweisung an einen Dritten, Beschäftigung mittels 
Personalgestellung und Entlassung von Arbeitnehmern bis zur Entgeltgruppe 8 des TVöD oder bis zu 
einem entsprechenden Entgelt. 
 

(2)  Zu den Aufgaben des Verbandsvorsitzenden gehören insbesondere auch: 
 

1. in Personalangelegenheiten der Bediensteten des Schulverbandes: 
 

a) der Vollzug zwingender gesetzlicher oder tarifrechtlicher Vorschriften sowie etwaiger 
Grundsatzbeschlüsse der Verbandsversammlung, 
 

b) Entscheidungen im Zusammenhang mit Nebentätigkeiten. 
 

2. in allen Angelegenheiten mit finanzieller Auswirkung für den Schulverband: 
 

a) die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln 
- im Vollzug zwingender Rechtsvorschriften und im Rahmen von Richtlinien der 

Verbandsversammlung, in denen die Leistungen nach Voraussetzung und Höhe festgelegt sind, 
- im Übrigen bis zu einem Betrag von 39.000 € im Einzelfall, 

 

b) die Entscheidung über  
- überplanmäßige Ausgaben bis zu einem Betrag von 19.500 € und  
- außerplanmäßige Ausgaben bis zu einem Betrag von 9.750 € 
im Einzelfall, soweit sie unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist, 

 

f) Handlungen oder Unterlassen jeder Art mit Auswirkungen für den Schulverband, insbesondere der 
Abschluss von Verträgen und sonstiger Rechtsgeschäfte sowie die Wahrnehmung von Rechten und 
Pflichten des Schulverbandes, bis zu einem Betrag oder – falls dieser zum Zeitpunkt der Handlung oder 
des Unterlassens nicht feststeht - einer Wertgrenze oder einem geschätzten Auftragswert von 39.000 €, 

 

g) Nachträge zu Verträgen und Rechtsgeschäften, die einzeln oder zusammen die ursprüngliche 
Auftragssumme um nicht mehr als 10 %, insgesamt jedoch nicht mehr als 19.500 € erhöhen. 

 

h) die Gewährung von Zuschüssen, auch in Form unentgeltlicher Nutzungsüberlassung von Räumen, an 
Vereine und Verbände bis zu einem Betrag von 3.900 € je Einzelfall. 
 

3. in allgemeinen Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten: 
 

a) die Behandlung von Rechtsbehelfen einschließlich Abhilfeverfahren, die Abgabe von Prozesserklärungen 
einschließlich Klageerhebung, Einlegung von Rechtsmitteln und Abschluss von Vergleichen sowie die 
Erteilung des Mandats an einen Prozessbevollmächtigten, wenn die finanzielle Auswirkung auf den 
Schulverband bzw., falls diese nicht bestimmbar ist, der Streitwert voraussichtlich 15.000 € nicht 
übersteigt und die Angelegenheit keine grundsätzliche Bedeutung hat, 
 

b) sonstige laufende Angelegenheiten des Schulverbandes ohne grundsätzliche Bedeutung, soweit sie nicht 
der Verbandsversammlung vorbehalten sind (§ 2). 
 

(3) Bei wiederkehrenden Leistungen ist für die Bemessung von Wertgrenzen nach Abs. 2 der Zeitraum maßgeblich, 
für den die rechtliche Bindung bestehen soll; ist dieser Zeitraum nicht bestimmbar, so ist der fünffache 
Jahresbetrag anzusetzen. 
 

(4) Soweit die Aufgaben nach den Absätzen 1 und 2 nicht unter Art. 36 Abs. 2 KommZG, Art. 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 
1 GO fallen, werden sie hiermit dem Verbandsvorsitzenden gemäß Art. 36 Abs. 3 KommZG zur selbstständigen 
Erledigung übertragen. 

 
§ 8  

Vertretung des Schulverbandes nach außen 
 
(1) Die Befugnis des Verbandsvorsitzenden zur Vertretung des Schulverbandes nach außen bei der Abgabe von 

rechtserheblichen Erklärungen beschränkt sich auf den Vollzug der einschlägigen Beschlüsse der 
Verbandsversammlung, soweit der Verbandsvorsitzende nicht gem. § 7 zum selbstständigen Handeln befugt ist. 

 
(2) Der Verbandsvorsitzende kann im Rahmen seiner Vertretungsbefugnis anderen Personen Vollmacht zur 

Vertretung erteilen. 
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§ 9 
Sonstige Geschäfte 

 
Die Befugnisse des Verbandsvorsitzenden, die in besonderen gesetzlichen Bestimmungen festgelegt sind, bleiben 
unberührt. 
 

2. Stellvertretung 
 

§ 10 
Stellvertreterin des Verbandsvorsitzenden, Aufgaben 

 
(1) Der Verbandsvorsitzende wird im Fall seiner Verhinderung von seiner Stellvertreterin vertreten. 

 
(2) Die Stellvertreterin übt im Verhinderungsfall die gesamten gesetzlichen und geschäftsordnungsmäßigen 

Befugnisse des Verbandsvorsitzenden aus. 
 
(3) 1Ein Fall der Verhinderung liegt vor, wenn die zu vertretende Person aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen, 

insbesondere wegen Abwesenheit, Urlaub, Krankheit, vorläufiger Dienstenthebung oder persönlicher Beteiligung 
nicht in der Lage ist, ihr Amt auszuüben. 2Ist die zu vertretende Person bei Abwesenheit gleichwohl dazu in der 
Lage, die Amtsgeschäfte auszuüben und bei Bedarf wieder rechtzeitig vor Ort zu sein, liegt ein Fall der 
Verhinderung nicht vor. 

 
B. Der Geschäftsgang 

 
I. Allgemeines 

 
§ 11  

Verantwortung für den Geschäftsgang 
 

1Verbandsversammlung und Verbandsvorsitzender sorgen für den ordnungsgemäßen Gang der Geschäfte, 
insbesondere für den Vollzug der gesetzlichen Vorschriften und für die Durchführung der gesetzmäßigen 
Anordnungen und Weisungen der Staatsbehörden. 2Sie schaffen die dazu erforderlichen Einrichtungen. 
 

§ 12 
Sitzungen, Beschlussfähigkeit 

 
(1) 1Die Verbandsversammlung beschließt in Sitzungen. 2Eine Beschlussfassung durch mündliche Befragung 

außerhalb der Sitzungen oder im Umlaufverfahren ist ausgeschlossen. 
 

(2) Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß geladen sind und die 
Mehrheit der Mitglieder anwesend und stimmberechtigt ist. 

 
(3) 1Wird die Verbandsversammlung wegen Beschlussunfähigkeit, die nicht auf der persönlichen Beteiligung der 

Mehrheit der Mitglieder beruht, innerhalb von vier Wochen zum zweiten Mal zur Verhandlung über denselben 
Gegenstand zusammengerufen, so ist sie ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig. 2Bei 
der zweiten Einladung muss auf diese Bestimmung ausdrücklich hingewiesen werden (Art. 33 Abs. 1 Satz 3 
KommZG). 

 
§ 13 

Öffentliche Sitzungen 
 
(1) Die Sitzungen der Verbandsversammlung sind öffentlich, soweit nicht Rücksichten auf das Wohl der 

Allgemeinheit oder auf berechtigte Ansprüche einzelner entgegenstehen. 
 

(2) 1Die öffentlichen Sitzungen der Verbandsversammlung sind allgemein zugänglich, soweit der für Zuhörer 
bestimmte Raum ausreicht. 2Für die Medien ist stets eine angemessene Zahl von Plätzen freizuhalten. 3Ton- 
und Bildaufnahmen jeder Art bedürfen der Zustimmung des Vorsitzenden und der Verbandsversammlung; sie 
sind auf Verlangen eines einzelnen Mitglieds hinsichtlich seiner Person zu unterlassen. 4Ton- und Bildaufnahmen 
von Bediensteten und sonstigen Sitzungsteilnehmern sind nur mit deren Einwilligung zulässig. 

 
(3) Zuhörer, welche die Ordnung der Sitzung stören, können durch den Vorsitzenden aus dem Sitzungssaal 

gewiesen werden. 
 

§ 14 
Nichtöffentliche Sitzungen 

 
(1) 1In nichtöffentlicher Sitzung werden in der Regel behandelt: 

 

1. Personalangelegenheiten in Einzelfällen, 

2. Rechtsgeschäfte in Grundstücksangelegenheiten, 
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3. Angelegenheiten, die dem Sozial- oder Steuergeheimnis unterliegen. 
 

         2Außerdem werden in nichtöffentlicher Sitzung behandelt: 
 

1. Angelegenheiten, deren nichtöffentliche Behandlung im Einzelfall von der Aufsichtsbehörde verfügt ist, 

2. sonstige Angelegenheiten, deren Geheimhaltung durch Gesetz vorgeschrieben oder nach der Natur der 
Sache erforderlich ist. 

 
(2) 1Zu nichtöffentlichen Sitzungen können im Einzelfall durch Beschluss Personen, die der Verbandsversammlung 

nicht angehören, hinzugezogen werden, wenn deren Anwesenheit für die Behandlung des jeweiligen 
Beratungsgegenstandes erforderlich ist. 2Diese Personen sollen zur Verschwiegenheit nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 
Verpflichtungsgesetz verpflichtet werden. 

 
(3) Die in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse gibt der Verbandsvorsitzende der Öffentlichkeit bekannt, 

sobald die Gründe für die Geheimhaltung weggefallen sind. 
 

II. Vorbereitung der Sitzungen 
 

§ 15 
Einberufung 

 
(1) 1Der Verbandsvorsitzende beruft die Sitzungen der Verbandsversammlung ein, wenn die Geschäftslage es 

erfordert oder wenn ein Drittel der Mitglieder der Verbandsversammlung es schriftlich unter Bezeichnung des 
Beratungsgegenstandes beantragt, mindestens jedoch einmal jährlich (Art. 32 Abs. 1 und 2 KommZG). 
 

(2) 1Die Sitzungen finden im Rathaus der Sitzgemeinde oder in geeigneten Räumen der Schulanlage statt. 2Die 
Verbandsversammlung tagt regelmäßig an einem Donnerstag. 3In der Einladung kann etwas anderes bestimmt 
werden.  

 
§ 16  

Tagesordnung 
 
(1) 1Der Verbandsvorsitzende setzt die Tagesordnung fest. 2Rechtzeitig eingegangene Anträge von Mitgliedern der 

Verbandsversammlung setzt der Verbandsvorsitzende möglichst auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung. 
3Ist das nicht möglich, sind die Anträge in jedem Fall innerhalb von 3 Monaten auf die Tagesordnung einer 
Verbandsversammlung zu setzen. 4Eine materielle Vorprüfung findet nicht statt. 
 

(2) 1In der Tagesordnung sind die Beratungsgegenstände einzeln und inhaltlich konkretisiert zu benennen, damit es 
den Mitgliedern der Verbandsversammlung ermöglicht wird, sich auf die Behandlung der jeweiligen 
Gegenstände vorzubereiten. 2Das gilt sowohl für öffentliche als auch für nichtöffentliche Sitzungen der 
Verbandsversammlung. 
 

(3) 1Die Tagesordnung für öffentliche Sitzungen ist jeweils unter Angabe von Ort und Zeit der Sitzung spätestens 
am 3. Tag vor der Sitzung ortsüblich bekannt zu machen. 2Die Tagesordnung nichtöffentlicher Sitzungen wird 
nicht bekannt gemacht. 

 
(4) Den örtlichen Medien soll die Tagesordnung jeder öffentlichen Sitzung rechtzeitig mitgeteilt werden. 
 

§ 17 
Form und Frist für die Einladung 

 
(1) 1Die Mitglieder der Verbandsversammlung werden mit ihrem Einverständnis elektronisch zu den Sitzungen 

eingeladen, indem der Sitzungstermin und der Sitzungsort durch eine E-Mail und die Tagesordnung durch einen 
mit dieser E-Mail versandten Link auf ein in einem technisch individuell gegen Zugriffe Dritter geschützten 
Bereich (Ratsinformationssystem)6 eingestelltes und abrufbares Dokument mitgeteilt werden. 2Die 
Tagesordnung kann bis spätestens zum Ablauf des 3. Tages vor der Sitzung ergänzt werden. 3Ist eine 
elektronische Sitzungsladung ausnahmsweise seitens der Gemeinde technisch oder rechtlich unmöglich, 
werden die Mitglieder der Verbandsversammlung schriftlich unter Beifügung der Tagesordnung sowie weiterer 
Unterlagen, insbesondere Beschlussvorlagen, soweit diese sachdienlich sind und Gesichtspunkte der 
Vertraulichkeit sowie des Datenschutzes nicht entgegenstehen, geladen. 

 
(2) Die Tagesordnung geht zu, wenn sie im elektronischen Briefkasten des Empfängers oder bei seinem Provider 

abrufbar eingegangen und üblicherweise mit der Kenntnisnahme zu rechnen ist. 
 

(3) 1Der Tagesordnung sollen weitere Unterlagen, insbesondere Beschlussvorlagen, beigefügt werden, wenn und 
soweit das sachdienlich ist und Gesichtspunkte der Vertraulichkeit sowie des Datenschutzes nicht 
entgegenstehen. 2Die weiteren Unterlagen werden grundsätzlich nur elektronisch im Ratsinformationssystem im 

 
6 Anhang 3: Datenschutzbelehrung Ratsinformationssystem (RIS) 
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Sinne von Absatz 1 Satz 1 zur Verfügung gestellt. 3Zu nichtöffentlichen Tagesordnungspunkten werden 
Tischvorlagen zur Verfügung gestellt oder es erfolgt ein mündlicher Sachvortrag. 

 
(4) 1Die Ladungsfrist beträgt 4 Tage; sie kann in dringenden Fällen bis auf 3 Tage verkürzt werden. 2Der Sitzungstag 

und der Tag des Zugangs der Ladung werden bei der Berechnung der Frist nicht mitgerechnet. 
 

§ 18 
Anträge 

 
(1) 1Anträge, die in einer Sitzung behandelt werden sollen, sind schriftlich oder elektronisch zu stellen und 

ausreichend zu begründen. 2Bei elektronischer Übermittlung sind Geheimhaltungsinteressen und der 
Datenschutz zu beachten; schutzwürdige Daten sind in verschlüsselter Form zu übermitteln. 3Anträge sollen 
spätestens am 12. Tag vor der Sitzung beim Verbandsvorsitzenden eingereicht werden. Soweit ein Antrag mit 
Ausgaben verbunden ist, die im Haushaltsplan nicht vorgesehen sind, soll er einen Deckungsvorschlag 
enthalten. 
 

(2) Verspätet eingehende oder erst unmittelbar vor oder während der Sitzung gestellte Anträge können nachträglich 
in die Tagesordnung aufgenommen werden, wenn 

 
1. die Angelegenheit dringlich ist und die Verbandsversammlung der Behandlung mehrheitlich zustimmt oder 
2. sämtliche Mitglieder der Verbandsversammlung anwesend sind und kein Mitglied der Behandlung 

widerspricht. 
 

(3) Anträge zur Geschäftsordnung, z.B. Nichtbefassungsanträge, Zurückziehung eines Antrags u. ä., oder einfache 
Sachanträge, z. B. Änderungsanträge, können auch während der Sitzung und ohne Beachtung der Form gestellt 
werden. 

 
III. Sitzungsverlauf 

 
§ 19  

Eröffnung der Sitzung, Genehmigung der Niederschrift 
 
(1) 1Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung. 2Er stellt die ordnungsgemäße Ladung der Mitglieder der 

Verbandsversammlung sowie die Beschlussfähigkeit der Verbandsversammlung fest und erkundigt sich nach 
Einwänden gegen die Tagesordnung. 3Soll ein Tagesordnungspunkt entgegen dem Vorschlag in der 
Sitzungseinladung im öffentlichen oder umgekehrt im nichtöffentlichen Teil behandelt werden, so wird darüber 
vorweg unter Ausschluss der Öffentlichkeit beraten und entschieden. 4Wird von vornherein zu einer 
nichtöffentlichen Sitzung eingeladen, gilt die Behandlung in nichtöffentlicher Sitzung als gebilligt, wenn und 
soweit nicht die Verbandsversammlung anders entscheidet. 
 

(2) Ferner lässt er über die Genehmigung der Niederschrift über die vorangegangene öffentliche Sitzung, die zeitnah 
schriftlich oder elektronisch verschickt wurde, abstimmen. 

 
(3) 1Die Niederschrift über die vorangegangene nichtöffentliche Sitzung wird bei den Mitgliedern der 

Verbandsversammlung in Umlauf gesetzt. 2Wenn bis zum Schluss der Sitzung keine Einwendungen erhoben 
werden, so gilt die Niederschrift als von der Verbandsversammlung genehmigt. 

 
§ 20 

Eintritt in die Tagesordnung 
 

(1) 1Die einzelnen Tagesordnungspunkte werden in der in der Tagesordnung festgelegten Reihenfolge behandelt. 
2Die Reihenfolge kann durch Beschluss geändert werden. 

 
(2) 1Der Vorsitzende oder eine von ihm mit der Berichterstattung beauftragte Person trägt den Sachverhalt der 

einzelnen Tagesordnungspunkte vor und erläutert ihn. 2Anstelle des mündlichen Vortrags kann auf schriftliche 
Vorlagen verwiesen werden. 

 
(3) 1Soweit erforderlich, können auf Anordnung des Vorsitzenden oder auf Beschluss der Verbandsversammlung 

Sachverständige zugezogen und gutachtlich gehört werden. 2Entsprechendes gilt für sonstige sachkundige 
Personen, 

 
§ 21 

Beratung der Sitzungsgegenstände 
 

(1) Nach der Berichterstattung, gegebenenfalls nach dem Vortrag der Sachverständigen, eröffnet der Vorsitzende 
die Beratung. 
 

(2) 1Mitglieder der Verbandsversammlung, die nach den Umständen annehmen müssen, von der Beratung und 
Abstimmung zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung wegen persönlicher Beteiligung ausgeschlossen zu 
sein, haben dies vor Beginn der Beratung dem Vorsitzenden unaufgefordert mitzuteilen. 2Entsprechendes gilt, 
wenn Anhaltspunkte dieser Art während der Beratung erkennbar werden. 3Das wegen persönlicher Beteiligung 
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ausgeschlossene Mitglied hat während der Beratung und Abstimmung seinen Platz am Beratungstisch zu 
verlassen; es kann bei öffentlicher Sitzung im Zuhörerbereich Platz nehmen, bei nichtöffentlicher Sitzung verlässt 
es den Raum. 

 
(3) 1Sitzungsteilnehmer dürfen das Wort nur ergreifen, wenn es ihnen vom Vorsitzenden erteilt wird. 2Der 

Vorsitzende erteilt das Wort in der Reihenfolge der Wortmeldungen. 3Bei gleichzeitiger Wortmeldung entscheidet 
der Vorsitzende über die Reihenfolge. 4Bei Wortmeldungen „zur Geschäftsordnung" ist das Wort außer der Reihe 
sofort zu erteilen. 5Zuhörern kann das Wort nicht erteilt werden. 

 
(4) 1Die Redner sprechen von ihrem Platz aus; sie richten ihre Rede an die Verbandsversammlung. 2Die 

Redebeiträge müssen sich auf den jeweiligen Tagesordnungspunkt beziehen. 
 

(5) 1Während der Beratung über einen Antrag sind nur zulässig: 
 

1. Anträge zur Geschäftsordnung, 
2. Zusatz- oder Änderungsanträge oder Anträge auf Zurückziehung des zu beratenden Antrags. 
 

2Über Anträge zur Geschäftsordnung ist sofort abzustimmen; eine Beratung zur Sache selbst findet insoweit 
nicht statt. 

 
(6) Wenn keine Wortmeldungen mehr vorliegen, wird die Beratung vom Vorsitzenden geschlossen. 

 
(7) 1Bei Verstoß gegen die vorstehenden Regeln zu Redebeiträgen, ruft der Vorsitzende zur Ordnung und macht 

sie auf den Verstoß aufmerksam. 2Bei weiteren Verstößen kann ihnen der Vorsitzende das Wort entziehen. 
 

(8) 1Mitglieder der Verbandsversammlung, die die Ordnung fortgesetzt erheblich stören, sodass der 
Sitzungsfortgang unmöglich gemacht oder jedenfalls wesentlich erschwert wird, kann der Vorsitzende mit 
Zustimmung der Verbandsversammlung von der Sitzung ausschließen. 'Über den Ausschluss von weiteren 
Sitzungen entscheidet die Verbandsversammlung. 

 

(9) 1Der Vorsitzende kann die Sitzung unterbrechen oder aufheben, falls Ruhe und Ordnung im Sitzungssaal auf 
andere Weise nicht wiederhergestellt werden können. 2Eine unterbrochene Sitzung ist spätestens am nächsten 
Tag fortzuführen; einer neuerlichen Einladung hierzu bedarf es nicht. 3Die Beratung ist an dem Punkt 
fortzusetzen, an dem die Sitzung unterbrochen wurde. 4Der Vorsitzende gibt Zeit und Ort der Fortsetzung 
bekannt. 

 
§ 22 

Abstimmung 
 
(1) 1Nach Durchführung der Beratung oder nach Annahme eines Antrags auf „Schluss der Beratung" schließt der 

Vorsitzende die Beratung und lässt über den Beratungsgegenstand abstimmen. 2Er vergewissert sich zuvor, ob 
die Beschlussfähigkeit gegeben ist. 

 
(2) Stehen mehrere Anträge zur Abstimmung, so wird über sie in der nachstehenden Reihenfolge abgestimmt: 
 

1. Anträge zur Geschäftsordnung, 

2. weitergehende Anträge; das sind die Anträge, die voraussichtlich einen größeren Aufwand erfordern oder 
einschneidendere Maßnahmen zum Gegenstand haben, 

3. früher gestellte Anträge vor später gestellten, sofern der spätere Antrag nicht unter die Nrn. 1 oder 2 fällt. 
 

(3) 1Grundsätzlich wird über jeden Antrag insgesamt abgestimmt. 2Über einzelne Teile eines Antrags wird getrennt 
abgestimmt, wenn dies beschlossen wird oder der Vorsitzende eine Teilung vornimmt. 

 
(4) 1Vor der Abstimmung soll der Antrag verlesen werden. 2Der Vorsitzende formuliert die zur Abstimmung 

anstehende Frage so, dass sie mit „ja" oder „nein" beantwortet werden kann. 3Grundsätzlich wird in der 
Reihenfolge „ja" — „nein" abgestimmt. 

 
(5) 1Beschlüsse werden in offener Abstimmung durch Handaufheben oder auf Beschluss der 

Verbandsversammlung durch namentliche Abstimmung mit einfacher Mehrheit der Abstimmenden gefasst, 
soweit nicht im Gesetz eine besondere Mehrheit vorgeschrieben ist. 2Bei Stimmengleichheit ist der Antrag 
abgelehnt; wird dadurch ein ausnahmsweise negativ formulierter Antrag abgelehnt, bedeutet dies nicht die 
Beschlussfassung über das Gegenteil. 3Kein Mitglied der Verbandsversammlung darf sich der Stimme enthalten. 

 
(6) 1Die Stimmen sind, soweit erforderlich, durch den Vorsitzenden zu zählen. 2Das Abstimmungsergebnis ist 

unmittelbar nach der Abstimmung bekannt zu geben; dabei ist festzustellen, ob der Antrag angenommen oder 
abgelehnt ist. 

 
(7) 1Über einen bereits zur Abstimmung gebrachten Antrag kann in derselben Sitzung die Beratung und Abstimmung 

nicht nochmals aufgenommen werden, wenn nicht alle Mitglieder, die an der Abstimmung teilgenommen haben, 
mit der Wiederholung einverstanden sind.2In einer späteren Sitzung kann, soweit gesetzlich nichts anderes 
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vorgesehen ist, ein bereits zur Abstimmung gebrachter Beratungsgegenstand insbesondere dann erneut 
behandelt werden, wenn neue Tatsachen oder neue gewichtige Gesichtspunkte vorliegen und der Bera-
tungsgegenstand ordnungsgemäß auf die Tagesordnung gesetzt wurde. 

 
§ 23 

Wahlen 
 
(1) Für Entscheidungen der Verbandsversammlung, die in Rechtsvorschriften als Wahlen bezeichnet werden, gilt 

Art. 33 Abs. 3 KommZG, soweit in anderen Rechtsvorschriften nichts Abweichendes bestimmt ist. 
 

(2) 1Wahlen werden in geheimer Abstimmung mit Stimmzetteln vorgenommen. 2Ungültig sind insbesondere 
Neinstimmen, leere Stimmzettel und solche Stimmzettel, die den Namen des Gewählten nicht eindeutig ersehen 
lassen oder aufgrund von Kennzeichen oder ähnlichem das Wahlgeheimnis verletzen können. 

 
(3) 1Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhält. 2Ist mindestens die Hälfte der 

abgegebenen Stimmen ungültig, ist die Wahl zu wiederholen. 3Ist die Mehrheit der abgegebenen Stimmen gültig 
und erhält keiner der Bewerber mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen, findet eine Stichwahl 
unter den beiden Bewerbern mit den höchsten Stimmenzahlen statt. 4Haben im ersten Wahlgang mehr als zwei 
Bewerber die gleiche höchste Stimmenzahl, so entscheidet das Los, welche Bewerber in die Stichwahl kommen. 
5Haben mehrere Bewerber die gleiche zweithöchste Stimmenzahl, entscheidet das Los darüber, wer von ihnen 
in die Stichwahl kommt. 6Bei Stimmengleichheit in der Stichwahl entscheidet gleichfalls das Los. 

 
§ 24 

Anfragen 
 
1Die Mitglieder der Verbandsversammlung können in jeder Sitzung nach Erledigung der Tagesordnung an den 
Vorsitzenden Anfragen über solche Gegenstände richten, die in die Zuständigkeit der Verbandsversammlung fallen 
und nicht auf der Tagesordnung stehen. 2Nach Möglichkeit sollen solche Anfragen sofort durch den Vorsitzenden 
oder anwesende Bedienstete beantwortet werden. 3Ist das nicht möglich, so werden sie in der nächsten Sitzung oder 
schriftlich beantwortet. 4Eine Aussprache über Anfragen findet in der Sitzung grundsätzlich nicht statt. 
 

§ 25  
Beendigung der Sitzung 

 
Nach Behandlung der Tagesordnung und etwaiger Anfragen schließt der Vorsitzende die Sitzung. 
 

IV. Sitzungsniederschrift 
 

§ 26 
Form und Inhalt 

 
(1) 1Über die Sitzungen der Verbandsversammlung werden Niederschriften gefertigt, deren Inhalt sich nach Art. 54 

Abs. 1 GO richtet. 2Die Niederschriften werden getrennt nach öffentlichen und nichtöffentlichen 
Tagesordnungspunkten geführt. 3Niederschriften sind zu binden. 
 

(2) 1Als Hilfsmittel für das Anfertigen der Niederschrift können Tonaufnahmen gefertigt werden. 2Der Tonträger ist 
unverzüglich nach Genehmigung der Niederschrift zu löschen und darf Außenstehenden nicht zugänglich 
gemacht werden. 

 
(3) 1Ist ein Mitglied der Verbandsversammlung bei einer Beschlussfassung abwesend, so ist dies in der Niederschrift 

besonders zu vermerken. 2Jedes Mitglied kann verlangen, dass in der Niederschrift festgehalten wird, wie es 
abgestimmt hat. 

 
(4) Die Niederschrift ist vom Vorsitzenden und vom Schriftführer zu unterzeichnen und von der 

Verbandsversammlung zu genehmigen. 
 
(5) Neben der Niederschrift werden Anwesenheitslisten geführt. 
 

§ 27 
Einsichtnahme und Abschrifterteilung 

 
(1) In die Niederschriften über öffentliche Sitzungen können alle Bürger der Mitgliedsgemeinden Einsicht nehmen 

und sich gegen Kostenerstattung Kopien für den Eigengebrauch erteilen lassen; dasselbe gilt für auswärts 
wohnende Personen hinsichtlich ihres Grundbesitzes oder ihrer gewerblichen Niederlassungen im Gebiet der 
Mitgliedsgemeinde. 
 

(2) 1Mitglieder der Verbandsversammlung können jederzeit die Niederschriften über öffentliche und nichtöffentliche 
Sitzungen einsehen und sich Kopien der Niederschriften der öffentlichen Sitzungen für den Eigengebrauch 
erteilen lassen. 2Abschriften von Beschlüssen, die in nichtöffentlicher Sitzung gefasst wurden, können sie 
verlangen, wenn die Gründe für die Geheimhaltung weggefallen sind. 
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(3) 1Niederschriften über öffentliche Sitzungen können den Mitgliedern der Verbandsversammlung im 
Ratsinformationssystem zur Verfügung gestellt werden. 2Gleiches gilt für Beschlüsse, die in nichtöffentlicher 
Sitzung gefasst wurden, wenn die Gründe für die Geheimhaltung weggefallen sind. 

 
(4) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für Niederschriften früherer Wahlzeiten. 
 
(5) In Rechnungsprüfungsangelegenheiten können die Mitglieder der Verbandsversammlung jederzeit die Berichte 

über die Prüfungen einsehen; Abschriften werden nicht erteilt. 
 

V. Bekanntmachung von Satzungen 
 

§ 28 
Art der Bekanntmachung 

 
1Satzungen werden durch Veröffentlichung im Amtsblatt des Landkreises Aichach-Friedberg amtlich bekannt 
gemacht. 2Die Verbandsmitglieder verweisen auf diese Veröffentlichung in der für die Bekanntmachung ihrer 
Satzungen vorgesehenen Form. 
 

C. Schlussbestimmungen 
 

§ 29 
Änderung der Geschäftsordnung 

 
Vorstehende Geschäftsordnung kann durch Beschluss der Verbandsversammlung geändert werden. 
 

§ 30 
Verfügbarkeit der Geschäftsordnung 

 
1Jedem Mitglied der Verbandsversammlung ist ein Exemplar der Geschäftsordnung auszuhändigen. 2Im Übrigen liegt 
die Geschäftsordnung zur allgemeinen Einsicht in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Aindling auf.  
 

§ 31 
Inkrafttreten 

 
1Diese Geschäftsordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 2Gleichzeitig tritt die Geschäftsordnung 
vom 21.07.2020 außer Kraft. 
 
Petersdorf, den 21.05.2026 
 
Schulverband Willprechtszell 
 
gez. 
Dietrich Binder 
Schulverbandsvorsitzender 
Erster Bürgermeister 
 
Anhang 1: Erhebung personenbezogener Daten und Einwilligung zur Veröffentlichung  

personenbezogener Daten 
Anhang 2: Zugangseröffnung für die elektronische Kommunikation 
Anhang 3: Datenschutzbelehrung Ratsinformationssystem (RIS) 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Bekanntmachung des Abwasserzweckverbandes Kabisbachgruppe 
 

Geschäftsordnung (GeschO) 
für den Abwasserzweckverband Kabisbachgruppe 
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Die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes Kabisbachgruppe (im Folgenden 
„Verbandsversammlung" genannt) gibt sich auf Grund des Art. 26 des Gesetzes über die kommunale 
Zusammenarbeit (KommZG) in Verbindung mit Art. 45 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) 
folgende 
 

Geschäftsordnung: 
 

A. Organe des Zweckverbandes und ihre Aufgaben 
 

I. Die Verbandsversammlung 
 

§ 1 
Zuständigkeit im Allgemeinen 

 
Die Verbandsversammlung beschließt über alle Angelegenheiten des Zweckverbandes, soweit sie nicht aufgrund 
eines Gesetzes bzw. einer Übertragung durch die Verbandsversammlung in die Zuständigkeit des 
Verbandsvorsitzenden fallen. 
 

§ 2 
Aufgabenbereich der Verbandsversammlung 

 
(1 ) Die Verbandsversammlung ist insbesondere für folgende Angelegenheiten zuständig: 
 

1. die Bildung und Zusammensetzung der Ausschüsse sowie die Zuteilung der Aufgaben an diese, 

2. die Wahl des Verbandsvorsitzenden und seiner Stellvertreter, 
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3. die Beschlussfassung über Angelegenheiten, zu deren Erledigung der Zweckverband der Genehmigung 

bedarf, 

4. den Erlass, die Änderung und die Aufhebung von Satzungen, 

5. die Beschlussfassung über die allgemeine Regelung der Bezüge der Bediensteten (z.B. 

Grundsatzentscheidungen bzgl. Gewährung einer Arbeitsmarktzulage, Verkürzung von Stufenlaufzeiten), 

6. die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und über die Nachtragshaushaltssatzungen, 

7. die Beschlussfassung über den Finanzplan, 

8. die Feststellung der Jahresrechnung und die Beschlussfassung über die Entlastung, 

9. die Benennung und Abberufung der oder des behördlichen Datenschutzbeauftragten, 

10. die Entscheidung über die Errichtung und die wesentliche Erweiterung der den Aufgaben des 

Zweckverbandes dienenden Einrichtungen, 

11. den Erlass, die Änderung und die Aufhebung der Geschäftsordnung für die Verbandsversammlung, 

12. die Entscheidung über Einstellung, Höhergruppierung (nicht nur vorübergehende Übertragung einer 

höherwertigen Tätigkeit), Abordnung, Versetzung, Zuweisung an einen Dritten, Beschäftigung mittels 

Personalgestellung und Entlassung der Arbeitnehmer ab Entgeltgruppe 9a des TVöD oder ab einem 

entsprechenden Entgelt, 

13. die Entscheidung über Altersteilzeit der Bediensteten. 

 

(2) 1Für die örtliche Rechnungsprüfung bestellt die Verbandsversammlung aus ihrer Mitte einen Ausschuss mit 3 
Mitgliedern. 2Bei Bedarf wird für jedes Ausschussmitglied für den Fall seiner Verhinderung ein Stellvertreter 
bestellt. 3Den Vorsitz im Rechnungsprüfungsausschuss und dessen Stellvertretung führt ein von der 
Verbandsversammlung bestimmtes Ausschussmitglied. 

 
§ 3 

Rechtsstellung der Mitglieder der Verbandsversammlung, Befugnisse 
 
(1) 1Die Mitglieder der Verbandsversammlung üben ihre Tätigkeit nach ihrer freien, nur durch die Rücksicht auf das 

öffentliche Wohl bestimmten Überzeugung aus und sind an Aufträge nicht gebunden; Art. 33 Abs. 2 Satz 4 
KommZG bleibt unberührt. 2Hat ein Mitglied entgegen der Weisung der von ihm vertretenen Mitgliedsgemeinde 
abgestimmt, so berührt das die Gültigkeit des Beschlusses der Verbandsversammlung nicht. 
 

(2) Für die allgemeine Rechtsstellung der Mitglieder der Verbandsversammlung (Teilnahmepflicht, Sorgfalts- und 
Verschwiegenheitspflicht, Geheimhaltungspflicht, Ausschluss wegen persönlicher Beteiligung, Geltendmachung 
von Ansprüchen Dritter, Ablehnung, Niederlegung und Verlust des Amtes) gelten die Art. 48 Abs. 1, Art. 20 Abs. 
1 bis 3, Art. 56a, Art. 49, 50, 20, 48 Abs. 3 GO und die Art. 30 Abs. 3, 31 Abs. 4 KommZG. 

 
(3) Die Verbandsversammlung kann zur Vorbereitung ihrer Entscheidungen durch besonderen Beschluss einzelnen 

ihrer Mitglieder bestimmte Aufgabengebiete (Referate) zur Bearbeitung zuteilen und sie insoweit mit der 
Überwachung der Verwaltungstätigkeit betrauen. 

 
(4) 1Mitglieder der Verbandsversammlung, die eine Tätigkeit nach Absatz 3 ausüben, haben ein Recht auf 

Akteneinsicht innerhalb ihres Aufgabenbereichs. 2Im Übrigen haben Mitglieder Verbandsversammlung ein Recht 
auf Akteneinsicht, wenn sie von der Verbandsversammlung durch Beschluss mit der Einsichtnahme beauftragt 
werden. 3Das Verlangen zur Akteneinsicht ist gegenüber dem Verbandsvorsitzenden geltend zu machen. 

 
(5) 1Soweit die Mitglieder der Verbandsversammlung der Erhebung ihrer personenbezogenen Daten und deren 

Veröffentlichung zustimmen, bestätigen sie das in einem Mustervordruck7. 2Die Einwilligung kann jederzeit 
zurückgezogen werden. 

 
§ 4 

Umgang mit Dokumenten und elektronischen Medien 
 
(1) 1Der Verschwiegenheitspflicht unterfallende schriftliche und elektronische Dokumente sind so aufzubewahren, 

dass sie dem unbefugten Zugriff Dritter entzogen sind. 2Im Umgang mit solchen Dokumenten beachten die 
Mitglieder der Verbandsversammlung Geheimhaltungsinteressen und den Datenschutz. 3Werden diese Doku-
mente für die Tätigkeit als Mitglied der Verbandsversammlung nicht mehr benötigt, sind sie zurückzugeben oder 
datenschutzkonform zu vernichten bzw. zu löschen. 
 

(2) 1Beschlussvorlagen sind interne Ausarbeitungen der Verwaltung für die Verbandsversammlung. 2Eine 
Veröffentlichung der Beschlussvorlagen und weiterer Sitzungsunterlagen durch Mitglieder der 
Verbandsversammlung ist nur zulässig, wenn der Verbandsvorsitzende und die Verbandsversammlung unter 
Berücksichtigung des Datenschutzes zugestimmt haben und die Unterlagen nur Tatsachen enthalten, die 
offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen. 3Die Information der 
Pressevertreter zum Zwecke der redaktionellen Berichterstattung bleibt davon unberührt. 4Die Veröffentlichung 
oder Weitergabe von Beschlussvorlagen und weiteren Sitzungsunterlagen zu nichtöffentlichen Sitzungen ist 
nicht zulässig. 

 
7Anhang 1: Erhebung personenbezogener Daten und Einwilligung zur Veröffentlichung personenbezogener Daten. 
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(3) Die Mitglieder der Verbandsversammlung, die über die technischen Voraussetzungen zum Versenden und 

Empfangen elektronischer Post verfügen, sollen dem Verbandsvorsitzenden schriftlich eine elektronische 
Adresse mitteilen, an die Einladungen im Sinne des § 17 übersandt bzw. von der Anträge im Sinne des § 18 
versandt werden8. 

 
(4) 1Die Nutzung elektronischer Medien während der Sitzung darf nur erfolgen, soweit durch sie eine aktive 

Sitzungsteilnahme nicht gefährdet und der Sitzungsverlauf nicht gestört wird. 2Für die Fertigung von Ton- und 
Bildaufnahmen durch Mitglieder der Verbandsversammlung gelten § 13 Abs. 2 Satz 3 und 4 entsprechend. 

 
II. Der Verbandsvorsitzende 

 
 

1. Aufgaben 
 
 

§ 5  
Vorsitz in der Verbandsversammlung 

 
(1) 1Der Verbandsvorsitzende führt den Vorsitz in der Verbandsversammlung. 2Er bereitet die 

Beratungsgegenstände vor und beruft die Sitzungen ein (Art. 36 Abs. 1, Art. 32 Abs. 1 KommZG, Art. 46 Abs. 2 
GO). 3In den Sitzungen leitet er die Beratung und die Abstimmung, handhabt die Ordnung und übt das Hausrecht 
aus. 
 

(2) 1Hält der Verbandsvorsitzende Entscheidungen der Verbandsversammlung für rechtswidrig, verständigt er die 
Verbandsversammlung von seiner Auffassung und setzt den Vollzug vorläufig aus. 2Wird die Entscheidung 
aufrechterhalten, führt er die Entscheidung der Rechtsaufsichtsbehörde herbei. 

 
§ 6  

Leitung der Verwaltung, Allgemeines 
 

(1) Der Verbandsvorsitzende leitet und verteilt im Rahmen der Geschäftsordnung die Geschäfte. 
 

(2) 1Der Verbandsvorsitzende vollzieht die Beschlüsse der Verbandsversammlung. 2Über Hinderungsgründe 
unterrichtet er die Verbandsversammlung unverzüglich. 

 
(3) Der Verbandsvorsitzende führt die Dienstaufsicht über die Beschäftigten des Zweckverbandes. 
 

§ 7  
Einzelne Aufgaben des Verbandsvorsitzenden 

 
(1) Der Verbandsvorsitzende erledigt in eigener Zuständigkeit 
 

1. die laufenden Angelegenheiten, die für den Zweckverband keine grundsätzliche Bedeutung haben und keine 
erheblichen Verpflichtungen erwarten lassen, 

  

2. die ihm von der Verbandsversammlung nach Art. 36 Abs. 3 KommZG übertragenen Angelegenheiten, 
 

3. dringliche Anordnungen und unaufschiebbare Geschäfte, 
 

4. die Entscheidung über die Einstellung, Höhergruppierung (nicht nur vorübergehende Übertragung einer 
höherwertigen Tätigkeit), Abordnung, Versetzung, Zuweisung an einen Dritten, Beschäftigung mittels 
Personalgestellung und Entlassung von Arbeitnehmern bis zur Entgeltgruppe 8 des TVöD oder bis zu einem 
entsprechenden Entgelt. 

 

(2)  Zu den Aufgaben des Verbandsvorsitzenden gehören insbesondere auch: 
 
1. in Personalangelegenheiten: 

 

a) der Vollzug zwingender gesetzlicher oder tarifrechtlicher Vorschriften sowie etwaiger 
Grundsatzbeschlüsse der Verbandsversammlung, 

 

b) Entscheidungen im Zusammenhang mit Nebentätigkeiten. 
 

2. in allen Angelegenheiten mit finanzieller Auswirkung für den Zweckverband: 
 

a) die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln  

 
8 Anhang 2: Zugangseröffnung für die elektronische Kommunikation 
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- im Vollzug zwingender Rechtsvorschriften und im Rahmen von Richtlinien der 

Verbandsversammlung, in denen die Leistungen nach Voraussetzung und Höhe festgelegt sind, 
 

- im Übrigen bis zu einem Betrag von 22.500 € im Einzelfall, 
 

b) die Entscheidung über überplanmäßige Ausgaben bis zu einem Betrag von 15.000 € und über 
außerplanmäßige Ausgaben bis zu einem Betrag von 7.500 € im Einzelfall, soweit sie unabweisbar sind 
und die Deckung gewährleistet ist, 

 

c) Handlungen oder Unterlassen jeder Art mit Auswirkungen für den Zweckverband, insbesondere der 
Abschluss von Verträgen und sonstiger Rechtsgeschäfte sowie die Wahrnehmung von Rechten und 
Pflichten des Zweckverbandes, bis zu einem Betrag oder – falls dieser zum Zeitpunkt der Handlung oder 
des Unterlassens nicht feststeht - einer Wertgrenze oder einem geschätzten Auftragswert von 22.500 €, 
 

d) Nachträge zu Verträgen und Rechtsgeschäften, die einzeln oder zusammen die ursprüngliche 
Auftragssumme um nicht mehr als 10 %, insgesamt jedoch nicht mehr als 11.250 € erhöhen. 
 

3. in allgemeinen Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten: 
 

a) die Abgabe von Prozesserklärungen einschließlich Klageerhebung, Einlegung von Rechtsmitteln und 
Abschluss von Vergleichen sowie die Erteilung des Mandats an einen Prozessbevollmächtigten, wenn 
die finanzielle Auswirkung auf den Zweckverband bzw., falls diese nicht bestimmbar ist, der Streitwert 
voraussichtlich 22.500 € nicht übersteigt und die Angelegenheit keine grundsätzliche Bedeutung hat, 

 

b) sonstige laufende Angelegenheiten des Zweckverbandes ohne grundsätzliche Bedeutung, soweit sie 
nicht der Verbandsversammlung vorbehalten sind (§ 2). 

(3) Bei wiederkehrenden Leistungen ist für die Bemessung von Wertgrenzen nach Abs. 2 der Zeitraum maßgeblich, 
für den die rechtliche Bindung bestehen soll; ist dieser Zeitraum nicht bestimmbar, so ist der fünffache 
Jahresbetrag anzusetzen. 

 
(4) Soweit die Aufgaben nach den Absätzen 1 und 2 nicht unter Art. 36 Abs. 2 KommZG, Art. 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 

1 GO fallen, werden sie hiermit dem Verbandsvorsitzenden gemäß Art. 36 Abs. 3 KommZG zur selbstständigen 
Erledigung übertragen. 

 
§ 8 

Vertretung des Zweckverbandes nach außen 
 
(1) Die Befugnis des Verbandsvorsitzenden zur Vertretung des Zweckverbandes nach außen bei der Abgabe von 

rechtserheblichen Erklärungen beschränkt sich auf den Vollzug der einschlägigen Beschlüsse der 
Verbandsversammlung, soweit der Verbandsvorsitzende nicht zum selbstständigen Handeln befugt ist. 

 
(2) Der Verbandsvorsitzende kann im Rahmen seiner Vertretungsbefugnis anderen Personen Vollmacht zur 

Vertretung erteilen. 
 

§ 9 
Sonstige Geschäfte 

 
Die Befugnisse des Verbandsvorsitzenden, die in besonderen gesetzlichen Bestimmungen festgelegt sind, bleiben 
unberührt. 
 

2. Stellvertretung 
 

§ 10 
Stellvertretung des Verbandsvorsitzenden, Aufgaben 

 
(1) Der Verbandsvorsitzende wird im Fall seiner Verhinderung von der Stellvertreterin vertreten. 

 
(2) Die Stellvertreterin übt im Verhinderungsfall die gesamten gesetzlichen und geschäftsordnungsmäßigen 

Befugnisse des Verbandsvorsitzenden aus. 
 
(3) 1Ein Fall der Verhinderung liegt vor, wenn die zu vertretende Person aus tatsächlichen     oder rechtlichen 

Gründen, insbesondere wegen Abwesenheit, Urlaub, Krankheit, vorläufiger Dienstenthebung oder persönlicher 
Beteiligung nicht in der Lage ist, ihr Amt auszuüben. 2Ist die zu vertretende Person bei Abwesenheit gleichwohl 
dazu in der Lage, die Amtsgeschäfte auszuüben und bei Bedarf wieder rechtzeitig vor Ort zu sein, liegt ein Fall 
der Verhinderung nicht vor. 

 
B. Der Geschäftsgang 

 
I. Allgemeines 
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§ 11 

Verantwortung für den Geschäftsgang 
 
1Verbandsversammlung und Verbandsvorsitzender sorgen für den ordnungsgemäßen Gang der Geschäfte, 
insbesondere für den Vollzug der gesetzlichen Vorschriften und für die Durchführung der gesetzmäßigen 
Anordnungen und Weisungen der Staatsbehörden. 2Sie schaffen die dazu erforderlichen Einrichtungen. 
 

§ 12 
Sitzungen, Beschlussfähigkeit 

 
(1) 1Die Verbandsversammlung beschließt in Sitzungen. 2Eine Beschlussfassung durch mündliche Befragung 

außerhalb der Sitzungen oder im Umlaufverfahren ist ausgeschlossen.  
 

(2) Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß geladen sind und die 
Mehrheit der Mitglieder anwesend und stimmberechtigt ist. 

 
(3) 1Wird die Verbandsversammlung wegen Beschlussunfähigkeit, die nicht auf der persönlichen Beteiligung der 

Mehrheit der Mitglieder beruht, innerhalb von vier Wochen zum zweiten Mal zur Verhandlung über denselben 
Gegenstand zusammengerufen, so ist sie ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig. 2Bei 
der zweiten Einladung muss auf diese Bestimmung ausdrücklich hingewiesen werden (Art. 33 Abs. 1 Satz 3 
KommZG). 

 
§ 13 

Öffentliche Sitzungen 
 
(1) Die Sitzungen der Verbandsversammlung sind öffentlich, soweit nicht Rücksichten auf das Wohl der 

Allgemeinheit oder auf berechtigte Ansprüche Einzelner entgegenstehen. 
 

(2) 1Die öffentlichen Sitzungen der Verbandsversammlung sind allgemein zugänglich, soweit der für Zuhörer 
bestimmte Raum ausreicht. 2Für die Medien ist stets eine angemessene Zahl von Plätzen freizuhalten. 3Ton- 
und Bildaufnahmen jeder Art bedürfen der Zustimmung des Vorsitzenden und der Verbandsversammlung; sie 
sind auf Verlangen eines einzelnen Mitglieds hinsichtlich seiner Person zu unterlassen. 4Ton- und Bildaufnahmen 
von Bediensteten des Zweckverbandes und sonstigen Sitzungsteilnehmern sind nur mit deren Einwilligung zu-
lässig. 

 
(3) Zuhörende, welche die Ordnung der Sitzung stören, können durch den Vorsitzenden aus dem Sitzungssaal 

gewiesen werden. 
 

§ 14 
Nichtöffentliche Sitzungen 

 
(1) 1In nichtöffentlicher Sitzung werden in der Regel behandelt: 

 

1. Personalangelegenheiten in Einzelfällen, 

2. Rechtsgeschäfte in Grundstücksangelegenheiten, 

3. Angelegenheiten, die dem Sozial- oder Steuergeheimnis unterliegen. 
 

         2Außerdem werden in nichtöffentlicher Sitzung behandelt: 
 

1. Angelegenheiten, deren nichtöffentliche Behandlung im Einzelfall von der Aufsichtsbehörde verfügt ist, 
 

2. sonstige Angelegenheiten, deren Geheimhaltung durch Gesetz vorgeschrieben oder nach der Natur der 
Sache erforderlich ist. 

(2) 1Zu nichtöffentlichen Sitzungen können im Einzelfall durch Beschluss Personen, die der Verbandsversammlung 
nicht angehören, hinzugezogen werden, wenn deren Anwesenheit für die Behandlung des jeweiligen 
Beratungsgegenstandes erforderlich ist. 2Diese Personen sollen zur Verschwiegenheit nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 
Verpflichtungsgesetz verpflichtet werden. 

 
(3) Die in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse gibt der Verbandsvorsitzende der Öffentlichkeit bekannt, 

sobald die Gründe für die Geheimhaltung weggefallen sind. 
 

II. Vorbereitung der Sitzungen 
 

§ 15 
Einberufung 

 
(1) 1Der Verbandsvorsitzende beruft die Sitzungen der Verbandsversammlung ein, wenn die Geschäftslage es 

erfordert oder wenn ein Drittel der Mitglieder der Verbandsversammlung es schriftlich oder elektronisch unter 
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Bezeichnung des Beratungsgegenstandes beantragt, mindestens jedoch einmal jährlich (Art. 32 Abs. 1 und 2 
KommZG). 
 

(2) 1Die Sitzungen finden im Rathaus der Sitzgemeinde statt; sie beginnen regelmäßig um 19.30 Uhr. 
2Regelmäßiger Sitzungstag für die Verbandsversammlungen ist der Donnerstag. 3In der Einladung kann etwas 
anderes bestimmt werden.  

 
§ 16 

Tagesordnung 
 
(1) 1Der Verbandsvorsitzende setzt die Tagesordnung fest. 2Rechtzeitig eingegangene Anträge von Mitgliedern der 

Verbandsversammlung setzt der Verbandsvorsitzende möglichst auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung. 
3Ist das nicht möglich, sind die Anträge in jedem Fall innerhalb von 3 Monaten auf die Tagesordnung einer 
Verbandsversammlung zu setzen. 4Eine materielle Vorprüfung findet nicht statt. 
 

(2) 1In der Tagesordnung sind die Beratungsgegenstände einzeln und inhaltlich konkretisiert zu benennen, damit es 
den Mitgliedern der Verbandsversammlung ermöglicht wird, sich auf die Behandlung der jeweiligen 
Gegenstände vorzubereiten. 2Das gilt sowohl für öffentliche als auch für nichtöffentliche Sitzungen der 
Verbandsversammlung. 
 

(3) 1Die Tagesordnung für öffentliche Sitzungen ist jeweils unter Angabe von Ort und Zeit der Sitzung spätestens 
am 3. Tag vor der Sitzung ortsüblich bekannt zu machen. 2Die Tagesordnung nichtöffentlicher Sitzungen wird 
nicht bekannt gemacht. 

 
(4) Den örtlichen Medien soll die Tagesordnung jeder öffentlichen Sitzung rechtzeitig mitgeteilt werden. 
 

§ 17 
Form und Frist für die Einladung 

 
(1) 1Die Mitglieder der Verbandsversammlung werden mit ihrem Einverständnis elektronisch zu den Sitzungen 

eingeladen, indem der Sitzungstermin und der Sitzungsort durch E-Mail und die Tagesordnung durch einen mit 
dieser E-Mail versandten Link auf ein in einem technisch individuell gegen Zugriffe Dritter geschützten Bereich 
(Ratsinformationssystem)3 eingestelltes und abrufbares Dokument mitgeteilt werden. 2Die Tagesordnung kann 
bis spätestens zum Ablauf des 3. Tages vor der Sitzung ergänzt werden. 3Ist eine elektronische Sitzungsladung 
ausnahmsweise seitens des Zweckverbandes technisch oder rechtlich unmöglich, werden die Mitglieder der 
Verbandsversammlung schriftlich unter Beifügung der Tagesordnung sowie weiterer Unterlagen, insbesondere 
Beschlussvorlagen, soweit diese sachdienlich sind und Gesichtspunkte der Vertraulichkeit sowie des 
Datenschutzes nicht entgegenstehen, geladen. 

 
(2) Die Tagesordnung geht zu, wenn die E-Mail nach Absatz 1 Satz 1 im elektronischen Briefkasten des Empfängers 

oder bei seinem Provider abrufbar eingegangen und üblicherweise mit der Kenntnisnahme zu rechnen ist. 
 

(3) 1Der Tagesordnung sollen weitere Unterlagen, insbesondere Beschlussvorlagen, beigefügt werden, wenn und 
soweit das sachdienlich ist und Gesichtspunkte der Vertraulichkeit sowie des Datenschutzes nicht 
entgegenstehen.2Die weiteren Unterlagen werden grundsätzlich nur elektronisch im Ratsinformationssystem im 
Sinne von Absatz 1 Satz 1 zur Verfügung gestellt. 

 
(4) 1Die Ladungsfrist beträgt 4 Tage; sie kann in dringenden Fällen bis auf 3 Tage verkürzt werden. 2Der Sitzungstag 

und der Tag des Zugangs der Ladung werden bei der Berechnung der Frist nicht mitgerechnet. 
 

§ 18 
Anträge 

 
(1) 1Anträge, die in einer Sitzung behandelt werden sollen, sind schriftlich oder elektronisch zu stellen und 

ausreichend zu begründen. 2Bei elektronischer Übermittlung sind Geheimhaltungsinteressen und der 
Datenschutz zu beachten; schutzwürdige Daten sind in verschlüsselter Form zu übermitteln. 3Sie sollen 
spätestens am 12. Tag vor der Sitzung beim Verbandsvorsitzenden eingereicht werden. Soweit ein Antrag mit 
Ausgaben verbunden ist, die im Haushaltsplan nicht vorgesehen sind, soll er einen Deckungsvorschlag 
enthalten. 
 

(2) Verspätet eingehende oder erst unmittelbar vor oder während der Sitzung gestellte Anträge können nachträglich 
in die Tagesordnung aufgenommen werden, wenn 

 
1. die Angelegenheit dringlich ist und die Verbandsversammlung der Behandlung mehrheitlich zustimmt oder 
2. sämtliche Mitglieder der Verbandsversammlung anwesend sind und kein Mitglied der Behandlung 

widerspricht. 
(3) Anträge zur Geschäftsordnung, z.B. Nichtbefassungsanträge, Zurückziehung eines Antrags u. ä., oder einfache 

Sachanträge, z.B. Änderungsanträge, können auch während der Sitzung und ohne Beachtung der Form gestellt 
werden. 

 
3 Anhang 3: Datenschutzbelehrung Ratsinformationssystem (RIS) 
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III. Sitzungsverlauf 

 
§ 19 

Eröffnung der Sitzung, Genehmigung der Niederschrift 
 
(1) 1Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung. 2Er stellt die ordnungsgemäße Ladung der Mitglieder der 

Verbandsversammlung sowie die Beschlussfähigkeit der Verbandsversammlung fest und erkundigt sich nach 
Einwänden gegen die Tagesordnung. 3Soll ein Tagesordnungspunkt entgegen dem Vorschlag in der 
Sitzungseinladung im öffentlichen oder umgekehrt im nichtöffentlichen Teil behandelt werden, so wird darüber 
vorweg unter Ausschluss der Öffentlichkeit beraten und entschieden. 4Wird von vornherein zu einer 
nichtöffentlichen Sitzung eingeladen, gilt die Behandlung in nichtöffentlicher Sitzung als gebilligt, wenn und 
soweit nicht die Verbandsversammlung anders entscheidet. 
 

(2) Ferner lässt er über die Genehmigung der Niederschrift über die vorangegangene öffentliche Sitzung, die zeitnah 
verschickt wurde, abstimmen. 

 
(3) 1Die Niederschrift über die vorangegangene nichtöffentliche Sitzung wird bei den Mitgliedern der 

Verbandsversammlung in Umlauf gesetzt. 2Wenn bis zum Schluss der Sitzung keine Einwendungen erhoben 
werden, so gilt die Niederschrift als von der Verbandsversammlung genehmigt. 

 
§ 20 

Eintritt in die Tagesordnung 
 
(1) 1Die einzelnen Tagesordnungspunkte werden in der in der Tagesordnung festgelegten Reihenfolge behandelt. 

2Die Reihenfolge kann durch Beschluss geändert werden. 
 
(2) 1Der Vorsitzende oder eine von ihm mit der Berichterstattung beauftragte Person trägt den Sachverhalt der 

einzelnen Tagesordnungspunkte vor und erläutert ihn. 2Anstelle des mündlichen Vortrags kann auf schriftliche 
Vorlagen verwiesen werden. 

 
(3) 1Soweit erforderlich, können auf Anordnung des Vorsitzenden oder auf Beschluss der Verbandsversammlung 

Sachverständige zugezogen und gutachtlich gehört werden. 2Entsprechendes gilt für sonstige sachkundige 
Personen, 

 
§ 21 

Beratung der Sitzungsgegenstände 
 

(1) Nach der Berichterstattung, gegebenenfalls nach dem Vortrag der Sachverständigen, eröffnet der Vorsitzende 
die Beratung. 
 

(2) 1Mitglieder der Verbandsversammlung, die nach den Umständen annehmen müssen, von der Beratung und 
Abstimmung zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung wegen persönlicher Beteiligung ausgeschlossen zu 
sein, haben dies vor Beginn der Beratung dem Vorsitzenden unaufgefordert mitzuteilen. 2Entsprechendes gilt, 
wenn Anhaltspunkte dieser Art während der Beratung erkennbar werden. 3Das wegen persönlicher Beteiligung 
ausgeschlossene Mitglied hat während der Beratung und Abstimmung seinen Platz am Beratungstisch zu 
verlassen; es kann bei öffentlicher Sitzung im Zuhörerbereich Platz nehmen, bei nichtöffentlicher Sitzung verlässt 
es den Raum. 

 
(3) 1Sitzungsteilnehmer dürfen das Wort nur ergreifen, wenn es ihnen vom Vorsitzenden erteilt wird. 2Der 

Vorsitzende erteilt das Wort in der Reihenfolge der Wortmeldungen. 3Bei gleichzeitiger Wortmeldung entscheidet 
der Vorsitzende über die Reihenfolge. 4Bei Wortmeldungen „zur Geschäftsordnung" ist das Wort außer der Reihe 
sofort zu erteilen. 5Zuhörern kann das Wort nicht erteilt werden. 

 
(4) 1Die Redner sprechen von ihrem Platz aus; sie richten ihre Rede an die Verbandsversammlung. 2Die 

Redebeiträge müssen sich auf den jeweiligen Tagesordnungspunkt beziehen. 
(5) 1Während der Beratung über einen Antrag sind nur zulässig: 
 

1. Anträge zur Geschäftsordnung, 
2. Zusatz- oder Änderungsanträge oder Anträge auf Zurückziehung des zu beratenden Antrags. 
 

2Über Anträge zur Geschäftsordnung ist sofort abzustimmen; eine Beratung zur Sache selbst findet insoweit 
nicht statt. 

 
(6) Wenn keine Wortmeldungen mehr vorliegen, wird die Beratung vom Vorsitzenden geschlossen. 

 
(7) 1Bei Verstoß gegen die vorstehenden Regeln zu Redebeiträgen, ruft der Vorsitzende zur Ordnung und macht 

die betreffende Person auf den Verstoß aufmerksam. 2Bei weiteren Verstößen kann der Vorsitzende ihr das Wort 
entziehen. 
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(8) 1Mitglieder der Verbandsversammlung, die die Ordnung fortgesetzt erheblich stören, sodass der 
Sitzungsfortgang unmöglich gemacht oder jedenfalls wesentlich erschwert wird, kann der Vorsitzende mit 
Zustimmung der Verbandsversammlung von der Sitzung ausschließen. 2Über den Ausschluss von weiteren 
Sitzungen entscheidet die Verbandsversammlung. 

 

(9) 1Der Vorsitzende kann die Sitzung unterbrechen oder aufheben, falls Ruhe und Ordnung im Sitzungssaal auf 
andere Weise nicht wiederhergestellt werden können. 2Eine unterbrochene Sitzung ist spätestens am nächsten 
Tag fortzuführen; einer neuerlichen Einladung hierzu bedarf es nicht. 3Die Beratung ist an dem Punkt 
fortzusetzen, an dem die Sitzung unterbrochen wurde. 4Der Vorsitzende gibt Zeit und Ort der Fortsetzung 
bekannt. 

 
§ 22 

Abstimmung 
 
(1) 1Nach Durchführung der Beratung oder nach Annahme eines Antrags auf „Schluss der Beratung" schließt der 

Vorsitzende die Beratung und lässt über den Beratungsgegenstand abstimmen. 2Er vergewissert sich zuvor, ob 
die Beschlussfähigkeit gegeben ist. 

 
(2) Stehen mehrere Anträge zur Abstimmung, so wird über sie in der nachstehenden Reihenfolge abgestimmt: 
 

1. Anträge zur Geschäftsordnung, 

2. weitergehende Anträge; das sind die Anträge, die voraussichtlich einen größeren Aufwand erfordern oder 
einschneidendere Maßnahmen zum Gegenstand haben, 

3. früher gestellte Anträge vor später gestellten, sofern der spätere Antrag nicht unter die Nrn. 1 oder 2 fällt. 
 

(3) 1Grundsätzlich wird über jeden Antrag insgesamt abgestimmt. 2Über einzelne Teile eines Antrags wird getrennt 
abgestimmt, wenn dies beschlossen wird oder der Vorsitzende eine Teilung vornimmt. 

 
(4) 1Vor der Abstimmung soll der Antrag verlesen werden. 2Der Vorsitzende formuliert die zur Abstimmung 

anstehende Frage so, dass sie mit „ja" oder „nein" beantwortet werden kann. 3Grundsätzlich wird in der 
Reihenfolge „ja" — „nein" abgestimmt. 

 
(5) 1Beschlüsse werden in offener Abstimmung durch Handaufheben oder auf Beschluss der 

Verbandsversammlung durch namentliche Abstimmung mit einfacher Mehrheit der Abstimmenden gefasst, 
soweit nicht im Gesetz eine besondere Mehrheit vorgeschrieben ist. 2Bei Stimmengleichheit ist der Antrag 
abgelehnt; wird dadurch ein ausnahmsweise negativ formulierter Antrag abgelehnt, bedeutet dies nicht die 
Beschlussfassung über das Gegenteil. 3Kein Mitglied der Verbandsversammlung darf sich der Stimme enthalten. 

 
(6) 1Die Stimmen sind, soweit erforderlich, durch den Vorsitzenden zu zählen. 2Das Abstimmungsergebnis ist 

unmittelbar nach der Abstimmung bekannt zu geben; dabei ist festzustellen, ob der Antrag angenommen oder 
abgelehnt ist. 

 
(7) 1Über einen bereits zur Abstimmung gebrachten Antrag kann in derselben Sitzung die Beratung und Abstimmung 

nicht nochmals aufgenommen werden, wenn nicht alle Mitglieder, die an der Abstimmung teilgenommen haben, 
mit der Wiederholung einverstanden sind.2In einer späteren Sitzung kann, soweit gesetzlich nichts anderes 
vorgesehen ist, ein bereits zur Abstimmung gebrachter Beratungsgegenstand insbesondere dann erneut 
behandelt werden, wenn neue Tatsachen oder neue gewichtige Gesichtspunkte vorliegen und der Bera-
tungsgegenstand ordnungsgemäß auf die Tagesordnung gesetzt wurde. 

 
§ 23 

Wahlen 
 
(1) Für Entscheidungen der Verbandsversammlung, die in Rechtsvorschriften als Wahlen bezeichnet werden, gilt 

Art. 33 Abs. 3 KommZG, soweit in anderen Rechtsvorschriften nichts Abweichendes bestimmt ist. 
 

(2) 1Wahlen werden in geheimer Abstimmung mit Stimmzetteln vorgenommen. 2Ungültig sind insbesondere 
Neinstimmen, leere Stimmzettel und solche Stimmzettel, die den Namen des Gewählten nicht eindeutig ersehen 
lassen oder aufgrund von Kennzeichen oder ähnlichem das Wahlgeheimnis verletzen können. 

 
(3) 1Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhält. 2Ist mindestens die Hälfte der 

abgegebenen Stimmen ungültig, ist die Wahl zu wiederholen. 3Ist die Mehrheit der abgegebenen Stimmen gültig 
und erhält keiner der Bewerber mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen, findet eine Stichwahl 
unter den beiden Bewerbern mit den höchsten Stimmenzahlen statt. 4Haben im ersten Wahlgang mehr als zwei 
Bewerber die gleiche höchste Stimmenzahl, so entscheidet das Los, welche Bewerber in die Stichwahl kommen. 
5Haben mehrere Bewerber die gleiche zweithöchste Stimmenzahl, entscheidet das Los darüber, wer von ihnen 
in die Stichwahl kommt. 6Bei Stimmengleichheit in der Stichwahl entscheidet gleichfalls das Los. 

 
§ 24 

Anfragen 
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1Die Mitglieder der Verbandsversammlung können in jeder Sitzung nach Erledigung der Tagesordnung an den 
Vorsitzenden Anfragen über solche Gegenstände richten, die in die Zuständigkeit der Verbandsversammlung fallen 
und nicht auf der Tagesordnung stehen. 2Nach Möglichkeit sollen solche Anfragen sofort durch den Vorsitzenden 
oder anwesende Bedienstete beantwortet werden. 3Ist das nicht möglich, so werden sie in der nächsten Sitzung oder 
schriftlich beantwortet. 4Eine Aussprache über Anfragen findet in der Sitzung grundsätzlich nicht statt. 

 
§ 25 

Beendigung der Sitzung 
 
Nach Behandlung der Tagesordnung und etwaiger Anfragen schließt der Vorsitzende die Sitzung. 

 
IV. Sitzungsniederschrift 

 
§ 26  

Form und Inhalt 
 
(1) 1Über die Sitzungen der Verbandsversammlung werden Niederschriften gefertigt, deren Inhalt sich nach Art. 54 

Abs. 1 GO richtet. 2Die Niederschriften werden getrennt nach öffentlichen und nichtöffentlichen 
Tagesordnungspunkten geführt. 3Niederschriften sind zu binden. 
 

(2) 1Als Hilfsmittel für das Anfertigen der Niederschrift können Tonaufnahmen gefertigt werden. 2Der Tonträger ist 
unverzüglich nach Genehmigung der Niederschrift zu löschen und darf Außenstehenden nicht zugänglich 
gemacht werden. 

 
(3) 1Ist ein Mitglied der Verbandsversammlung bei einer Beschlussfassung abwesend, so ist dies in der Niederschrift 

besonders zu vermerken. 2Jedes Mitglied kann verlangen, dass in der Niederschrift festgehalten wird, wie es 
abgestimmt hat. 

 
(4) Die Niederschrift ist vom Vorsitzenden und vom Schriftführer zu unterzeichnen und von der 

Verbandsversammlung zu genehmigen. 
 
(5) Neben der Niederschrift werden Anwesenheitslisten geführt.  
 

§ 27 
Einsichtnahme und Abschrifterteilung 

 
(1) In die Niederschriften über öffentliche Sitzungen können alle Bürger der Mitgliedsgemeinden Einsicht nehmen 

und sich gegen Kostenerstattung Kopien für den Eigengebrauch erteilen lassen; dasselbe gilt für auswärts 
wohnende Personen hinsichtlich ihres Grundbesitzes oder ihrer gewerblichen Niederlassungen im Gebiet der 
Mitgliedsgemeinden. 
 

(2) 1Mitglieder der Verbandsversammlung können jederzeit die Niederschriften über öffentliche und nichtöffentliche 
Sitzungen einsehen und sich Kopien der Niederschriften der öffentlichen Sitzungen für den Eigengebrauch 
erteilen lassen. 2Abschriften von Beschlüssen, die in nichtöffentlicher Sitzung gefasst wurden, können sie 
verlangen, wenn die Gründe für die Geheimhaltung weggefallen sind. 

 
(3) 1Niederschriften über öffentliche Sitzungen können den Mitgliedern der Verbandsversammlung im 

Ratsinformationssystem zur Verfügung gestellt werden. 2Gleiches gilt für Beschlüsse, die in nichtöffentlicher 
Sitzung gefasst wurden, wenn die Gründe für die Geheimhaltung weggefallen sind. 

 
(4) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für Niederschriften früherer Wahlzeiten. 
 
(5) In Rechnungsprüfungsangelegenheiten können die Mitglieder der Verbandsversammlung jederzeit die Berichte 

über die Prüfungen einsehen; Abschriften werden nicht erteilt. 
 

V. Bekanntmachung von Satzungen 
 

§ 28  
Art der Bekanntmachung 

 
1Satzungen werden durch Veröffentlichung im Amtsblatt des Landkreises Aichach-Friedberg amtlich bekannt 
gemacht. 2Die Verbandsmitglieder verweisen auf diese Veröffentlichung in der für die Bekanntmachung ihrer 
Satzungen vorgesehenen Form. 
 

C. Schlussbestimmungen 
 

§ 29 
Änderung der Geschäftsordnung 

 
Vorstehende Geschäftsordnung kann durch Beschluss der Verbandsversammlung geändert werden. 
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§ 30 

Verteilung der Geschäftsordnung 
 
1Jedem Mitglied der Verbandsversammlung ist ein Exemplar der Geschäftsordnung auszuhändigen. 2Im Übrigen liegt 
die Geschäftsordnung zur allgemeinen Einsicht in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Aindling auf.  
 

§ 31 
Inkrafttreten 

 
1Diese Geschäftsordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 2Gleichzeitig tritt die Geschäftsordnung 
vom 14.07.2020 außer Kraft. 
 
Todtenweis, den 22.05.2026 
 
Abwasserzweckverband Kabisbachgruppe 
 
gez. 
Konrad Carl 
Zweckverbandsvorsitzender 
Erster Bürgermeister 
 
Anhang 1: Erhebung personenbezogener Daten und Einwilligung zur Veröffentlichung personenbezogener 

Daten 
Anhang 2: Zugangseröffnung für die elektronische Kommunikation 
Anhang 3: Datenschutzbelehrung Ratsinformationssystem (RIS) 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Bekanntmachung des Landratsamtes Aichach-Friedberg 
 

Satzung zur Regelung der Entschädigung ehrenamtlich  
tätiger Kreisbürgerinnen und Kreisbürger 

 
vom 1. Mai 2026 

 
Der Landkreis Aichach-Friedberg erlässt aufgrund der Art. 14a, 17 und 30 Nr. 6 der  

Landkreisordnung für den Freistaat Bayern i. d. F. der Bek. vom 22.08.1998 
(GVBl. S. 826, BayRS 2020-3-1-I), zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 23. Dezember 2025 (GVBl. S. 

637) die folgende Satzung: 
 

§ 1 
Kreistags- und Ausschussmitglieder 

 
(1) Die Kreisrätinnen und Kreisräte erhalten eine monatliche Aufwandspauschale in Höhe von 127,72 €. 
 
(2) Sie erhalten ferner für jede Sitzung des Kreistages, des Kreisausschusses oder eines sonstigen Ausschusses, 
wenn sie nach der Anwesenheitsliste an der Sitzung teilgenommen haben, eine Entschädigung von 76,62 €. 
 
(3) Die Mitglieder des Kreistages und seiner Ausschüsse erhalten für eine Sitzung, die länger als sieben Stunden 
dauert, das doppelte Sitzungsgeld. 
 
(4) Kreisrätinnen und Kreisräte, die weniger als die Hälfte der Sitzungszeit anwesend sind, erhalten ein um 50 % 
gekürztes Sitzungsgeld. 
 
(5) Alle Kreisrätinnen und Kreisräte bekommen zu Beginn der Wahlperiode ein Tablet zur Verfügung gestellt. Soweit 
die Kreisrätinnen und Kreisräte stattdessen ein eigenes Endgerät verwenden möchten, erhalten sie zum Juni jeden 
Jahres eine Technikpauschale in Höhe von 80,00 €, um sich eine für die Gremienarbeit notwendige entsprechende 
technische Ausstattung individuell vorzuhalten. 
 
(6) Außerdem wird zur Aufwandsentschädigung an die Kreisrätinnen und Kreisräte eine Wegstreckenentschädigung 
nach Art. 6 Abs. 1 und 2 Bayerisches Reisekostengesetz (BayRKG) in der jeweils geltenden Fassung gewährt. Dies 
gilt nicht für Kreisrätinnen und Kreisräte, die im Ortsteil des Tagungsortes wohnen. Für die Wegstreckenentschädigung 
ist der Weg zwischen Wohnort und Tagungsort maßgeblich. 
 
(7) Für sonstige Dienstgeschäfte werden Reisekosten nach dem BayRKG in der jeweils geltenden Fassung gewährt. 
Art. 5 Abs. 1 Satz 3 BayRKG findet keine Anwendung. 
 
(8) Für die Teilnahme an bis zu 25 Fraktionssitzungen oder Sitzungen einer Ausschussgemeinschaft im Jahr erhalten 
Kreisrätinnen und Kreisräte gegen Nachweis der Teilnahme ein Sitzungsgeld in Höhe von 76,62 €. Fahrtkosten und 
Verdienstausfall werden nicht entschädigt. 
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(9) Die Fraktionsvorsitzenden, deren Stellvertretungen und die Schriftführer der im Kreistag vertretenen Parteien 
erhalten zur Abgeltung ihrer Aufwendungen monatliche Pauschalen: 
Fraktionsvorsitzende/r: 217,11 € Sockelbetrag, zuzüglich je Fraktionsmitglied: 10,22 €, stellvertretende/r 
Fraktionsvorsitzende/r: 89,39 € (Fraktion von 1-20 Mitgliedern ein/e Stellvertreter/in, Fraktion mit mehr als 20 
Mitgliedern zwei Stellvertreter/innen), Schriftführer/in: 51,09 € je Sitzung. 
 
(10) Kreisrätinnen und Kreisräte erhalten eine Sitzungsgeldentschädigung in Höhe von 76,62 €, wenn sie vom 
Kreistag in ein Gremium berufen wurden, für das von der jeweiligen Gesellschaft/Organisation keine 
Sitzungsgeldentschädigung bezahlt wird. 
 

§ 2 
Geschäftskostenpauschale für Fraktionen und Gruppierungen 

 
Fraktionen und Gruppierungen erhalten eine Geschäftskostenpauschale. Sie setzt sich zusammen aus einer 
monatlichen Grundpauschale in Höhe von 83,02 € für Fraktionen und 42,16 € für Gruppierungen sowie einem 
Zuschlag von 10,22 € für jedes Mitglied. Die Geschäftskostenpauschale ist geschlossen an die Fraktionen bzw. 
Gruppierungen zu überweisen. 
 

§ 3 
Verdienstausfallentschädigung und Betreuungskosten 

 
(1) Neben den Entschädigungen nach § 1 erhalten Kreisrätinnen und Kreisräte, für die Teilnahme an Sitzungen des 
Kreistages und seiner Ausschüsse sowie an Gremien nach § 1 Abs. 9, wenn sie 
 

1. Angestellte und Arbeiter sind, Ersatz für den durch die Teilnahme an Sitzungen oder durch Dienstgeschäfte 
entstandenen nachgewiesenen Verdienstausfall. Der Betrag des entgangenen Lohnes oder Gehalts ist 
durch eine Bescheinigung des Arbeitgebers nachzuweisen. Die Erstattung erfolgt an den Arbeitgeber. Der 
Umfang des Erstattungsanspruchs berechnet sich in analoger Anwendung der Bekanntmachung des 
Bayerischen Staatsministeriums des Innern über Erstattungsansprüche von Arbeitgebern nach dem 
Bayerischen Feuerwehrgesetz in der jeweils gültigen Fassung; 

 
2. selbstständig Tätige sind, auf Antrag für die durch die Teilnahme an Sitzungen des Kreistages oder eines 

Ausschusses entstehenden Zeitversäumnisse eine pauschale Verdienstausfallentschädigung von 76,62 € 
je Sitzung. 

 
(2) Kreisrätinnen und Kreisräte, die keine Ersatzansprüche nach Abs. 1 Nr. 1 oder 2 haben, denen aber im beruflichen 
oder häuslichen Bereich ein Nachteil entsteht, der in der Regel nur durch das Nachholen versäumter Arbeit oder die 
Inanspruchnahme einer Hilfskraft ausgeglichen werden kann, erhalten auf Antrag eine Entschädigung nach Abs. 1 
Nr. 2. 
 
(3) Nachgewiesene Kosten für eine notwendige Betreuung von im Haushalt lebenden 

a) Kindern, die das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 
b) Kindern mit Behinderung, die auf Hilfe angewiesen sind, 
c) Angehörigen im Sinne des Art. 20 Abs. 5 BayVwVfG mit festgestelltem Pflegegrad nach § 15 Abs. 1 Satz 

1 des Elften Buches Sozialgesetzbuch 
können bis zum Höchstbetrag von 225,00 € ersetzt werden. Für Kreisrätinnen und Kreisräte, denen eine 
Entschädigung nach Abs. 2 zusteht, gilt Abs. 3 Satz 1 nur, soweit die erstattungsfähigen Betreuungskosten 
diese Entschädigung übersteigen. 

 
§ 4 

Anpassung der Entschädigungen 
 

Mit einem einheitlichen Vomhundertsatz benannte Änderungen aller Grundgehälter der Besoldungsordnung A gelten 
mit dem gleichen Vomhundertsatz und ab dem gleichen Zeitpunkt unmittelbar für alle Entschädigungen, mit 
Ausnahme der Wegstreckenentschädigungen nach dem BayRKG. 

 
§ 5 

Archiv- und Heimatpfleger 
 
(1) Die Archiv- und Heimatpfleger/innen erhalten eine steuerfreie Pauschale als Ersatz für die Porto-, Telefon- und 
Reiseauslagen. Diese Pauschale deckt die Reisekosten innerhalb des Landkreises Aichach-Friedberg und der Stadt 
Augsburg ab. Im Übrigen gelten die Vorschriften des BayRKG in der jeweils gültigen Fassung; Art. 5 Abs. 1 Satz 3 
BayRKG findet keine Anwendung. 
 
(2) Außerdem erhalten die Heimat- und Archivpfleger eine Entschädigung, die in angemessener Weise den Aufwand 
an Mühe und Zeit abgelten soll. 
 
(3) Die Höhe der Entschädigungen nach den Absätzen 1 und 2 bestimmt der Kreistag durch Beschluss. 
 

§ 6 
Sonstige Entschädigungen 
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Sonstige ehrenamtlich tätige Kreisbürgerinnen und Kreisbürger erhalten ebenfalls Entschädigungen. Das Nähere, 
insbesondere die Höhe der Entschädigung, regelt der Kreistag durch Beschluss. 
 

§ 7 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.05.2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung zur Regelung der 
Entschädigung ehrenamtlich tätiger Kreisbürgerinnen und Kreisbürger vom 01.01.2024 außer Kraft. 
 
Aichach, 01.06.2026 
Landkreis Aichach-Friedberg 
 
Dr. Marc Sturm 
Landrat 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Bekanntmachung des Landratsamtes Aichach-Friedberg 
 
Anlagen: Textfassungen der Geschäftsordnung des Kreistages sowie deren Anlage 
 
Aufgrund des Beschlusses des Kreistages vom 11.05.2026 gilt die Geschäftsordnung des Kreistages Aichach-
Friedberg für die Amtsperiode 2020 bis 2026 bis zum Erlass einer neuen Geschäftsordnung fort. Die nachstehende 
Änderung Nummern 1 und 2 treten aufgrund der Kreistagsbeschlüsse vom 11.05.2026 rückwirkend zum 11.05.2026 
in Kraft. 
 
1. § 33 Abs. 2 Satz 2 erhält folgenden Wortlaut: 

„Bei gleicher Teilungszahl entscheidet das Los.“ 
 
2. § 46 Abs. 2 wird dahingehend geändert, dass die Beträge von bislang 25.000,00 € auf 50.000,00 € sowie von 

bislang 50.000,00 € auf 100.000,00 € erhöht werden.  
 
Aichach, 01.06.2026 
 
Dr. Marc Sturm 
Landrat 
 

Geschäftsordnung des  
Kreistages Aichach-Friedberg 

 
Textfassung vom 11.05.2026 nach dem Beschluss über die Fortgeltung der Geschäftsordnung für die 

Amtsperiode 2020/2026 unter Berücksichtigung der Änderungen vom  
11.05.2026  

 
Der Kreistag des Landkreises Aichach-Friedberg erlässt aufgrund des Art. 40 der Landkreisordnung für den 
Freistaat Bayern (LKrO) die folgende Geschäftsordnung: 
 

Inhaltsübersicht 
 

I. Teil 
Allgemeine Bestimmungen 

 
§ 1 Umfang der Verwaltung des Landkreises     
§ 2 Organe des Landkreises       
§ 3 Kreistag         
§ 4 Zuständigkeiten        
§ 5 Beschlussfassung       
§ 6 Allgemeine Pflichten der Kreisrätinnen und Kreisräte;    

Verlust des Amtes 
 

II. Teil 
Sitzungen 

 
§ 7 Sitzungszwang, Teilnahme- und Abstimmungspflicht,    

Weisungen 
§ 8 Ausschluss wegen persönlicher Beteiligung,     

beschränktes Vertretungsrecht  
§ 9 Aufwandsentschädigung       
§ 10 Zusammensetzung des Kreistags, Anzahl der Sitzungen   
§ 11 Öffentliche Sitzungen - Bürgernaher Landkreis    
§ 12 Ausschluss der Öffentlichkeit       
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§ 13 Nichtöffentliche Sitzungen       
§ 14 Form der Sitzung        
 

III. Teil 
Geschäftsgang 

 
§ 15 Ladung         
§ 16 Tagesordnung        
§ 17 Antragstellung         
§ 18 Beiziehung von Bediensteten des Landratsamtes    
§ 19 Sitzungsablauf        
§ 20 Vorsitz, Handhabung der Ordnung      
§ 21 Beschlussfähigkeit        
§ 22 Beratung         
§ 23 Beschlüsse, Wahlen        
§ 24 Abstimmung         
§ 25 Anfragen         
§ 26  Niederschrift         
§ 27 Einsichtnahme durch Kreisrätinnen/Kreisräte, Abschriften   
§ 28 Einsichtnahmen durch Kreisbürgerinnen und Kreisbürger   

 
 

IV. Teil 
Kreistag 

 
§ 29 Zuständigkeit des Kreistages, Fraktionen     
 
 

V. Teil 
Ausschüsse 

 
§ 30 Vorarbeit für den Kreistag durch den Kreisausschuss   
§ 31 Weitere Zuständigkeit des Kreisausschusses    
§ 32 Einberufung des Kreisausschusses      
§ 33 Bestellung des Kreisausschusses      
§ 34 Jugendhilfeausschuss       
§ 35 Rechnungsprüfungsausschuss      
§ 36 Weitere beschließende oder beratende Ausschüsse;    

(einschließlich Werkausschuss) 
§ 37 Geschäftsgang der Ausschüsse      
§ 38 Bauausschuss        
§ 39 Ausschuss für Umwelt, Klima und Energie     
§ 40 Kreisentwicklungsausschuss       
§ 41 Werkausschuss (Kliniken an der Paar)     
§ 42 Ausschuss für Soziales, Bildung und Schule    
§ 43 Beiräte          
§ 44 Ältestenrat         
 

VI. Teil 
Landrat und Stellvertreter 

 
§ 45 Zuständigkeit des Landrats       
§ 46 Einzelne Aufgaben des Landrats      
§ 47 Dringliche Anordnungen und unaufschiebbare Geschäfte   
§ 48 Delegation auf Personal des Landratsamts     
§ 49 Vollzug von Staatsaufgaben       
§ 50 Stellvertreter des Landrats       
 

VII. Teil 
Landratsamt 

 
§ 51 Landratsamt         

 
VIII. Teil 

Schlussbestimmung 
§ 52 Inkrafttreten         
 

I. Teil: Allgemeine Bestimmungen 
 

§ 1  
Umfang der Verwaltung des Landkreises 
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(1) Die Verwaltung des Landkreises erstreckt sich auf alle auf das Kreisgebiet (Art. 7 LKrO) beschränkten öffentlichen 
Aufgaben, die über die Zuständigkeit oder das Leistungsvermögen der kreisangehörigen Gemeinden hinausgehen, 
soweit es sich nicht um Staatsaufgaben handelt (Art. 4 LKrO). 
 
(2) Die Verwaltungstätigkeit im Landkreis muss mit dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, der 
Bayerischen Verfassung und den Gesetzen im Einklang stehen. Sie darf nur von sachlichen Gesichtspunkten geleitet 
sein (Art. 50 LKrO). 
 

§ 2  
Organe des Landkreises 

 
(1) Die Verwaltung des Landkreises (Art. 22 LKrO) erfolgt für alle Angelegenheiten des eigenen und des übertragenen 
Wirkungskreises durch 
1. den Kreistag (Art. 23 LKrO), 
2. den Kreisausschuss (Art. 26 LKrO), 
3. den Jugendhilfeausschuss (§ 70 Abs. 1 und § 71 SGB VIII, Art. 17 ff. AGSG), 
4. den Rechnungsprüfungsausschuss (Art. 89 Abs. 2 LKrO), 
5. den Werkausschuss (Art. 76 Abs. 2 LKrO), 
6. weitere Ausschüsse (Art. 29 LKrO),  
7. den Landrat (Art. 34, 38 Abs. 2 LKrO). 
 
Das Landratsamt ist bei der Verwaltung des Landkreises Kreisbehörde (Art. 37 Abs. 1 Satz 1 LKrO). 
 
(2) Die Verwaltung der Aufgaben der unteren staatlichen Verwaltungsbehörde (Kreisverwaltungsbehörde Art. 1 Satz 
2 LKrO) erfolgt durch das Landratsamt in seiner Eigenschaft als Staatsbehörde (Art. 37 Abs. 1 Satz 2 LKrO). Diese 
Aufgaben sind der Beschlussfassung durch den Kreistag und die Ausschüsse entzogen. 
 
(3) Unabhängig von Abs. 2 können Anfragen auch für den staatlichen Bereich gestellt werden. Der Landrat soll die 
Anfragen beantworten, es sei denn, Geheimhaltungsgründe nach Art. 29 Abs. 2 oder Art. 30 des Bayerischen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG) liegen vor. 
 

§ 3  
Kreistag 

 
Der Kreistag ist die durch Wahlen berufene Vertretung der Kreisbürgerinnen und Kreisbürger (Art. 23 LKrO). Er 
überwacht die gesamte Kreisverwaltung in allen Angelegenheiten des eigenen (Art. 5, 51 LKrO) und des 
übertragenen Wirkungskreises (Art. 6, 53 LKrO). 
 

§ 4  
Zuständigkeiten 

 
Die Zuständigkeiten des Kreistages, der Ausschüsse und des Landrats richten sich nach den Gesetzen und den 
folgenden Bestimmungen dieser Geschäftsordnung. 
 

§ 5  
Beschlussfassung 

 
(1) Die Willensbildung des Kreistages und der Ausschüsse erfolgt durch Beratung und Beschlussfassung. 
 
(2) Jede Beschlussfassung setzt einen Antrag voraus. 
 

§ 6 
Allgemeine Pflichten der Kreisrätinnen und Kreisräte; 

Verlust des Amtes 
 

(1) Die Kreisrätinnen und Kreisräte sind ehrenamtlich tätig (Art. 13, 24 Abs. 2 Satz 3 LKrO). Sie sind zur 
gewissenhaften Wahrnehmung ihrer Obliegenheiten verpflichtet (Art. 14 Abs. 1 LKrO). Sie haben über die ihnen bei 
ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren, es sei denn, 
dass es sich um Mitteilungen im amtlichen Verkehr oder um Tatsachen handelt, die offenkundig sind oder ihrer 
Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen (Art. 14 Abs. 2 Satz 1 LKrO). Sie dürfen die Kenntnis der nach Satz 
3 geheim zu haltenden Angelegenheiten nicht unbefugt verwerten (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 LKrO). Diese Verpflichtungen 
bestehen auch nach der Beendigung des Ehrenamtes fort (Art. 14 Abs. 2 Satz 4 LKrO). 
 
(2) Kreisrätinnen und Kreisräte dürfen ohne Genehmigung über Angelegenheiten, über die sie Verschwiegenheit zu 
bewahren haben, weder vor Gericht noch außergerichtlich aussagen oder Erklärungen abgeben (Art. 14 Abs. 3 Satz 
1 LKrO). 
 
(3) Schuldhafte Zuwiderhandlungen gegen Verpflichtungen der Absätze 1 oder 2 können durch den Kreistag im 
Einzelfall mit Ordnungsgeld bis zu zweihundertfünfzig Euro, bei unbefugter Offenbarung personenbezogener Daten 
bis zu fünfhundert Euro, geahndet werden (Art. 14 Abs. 4 LKrO). 
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(4) Auf die übrigen Bestimmungen des Art. 14 Absätze 2 bis 4 LKrO wird hingewiesen. 
 
(5) Die Kreisrätinnen/Kreisräte können außer der Teilnahme an den Beratungen und Abstimmungen Geschäfte nur 
übernehmen, soweit sie ihnen vom Kreistag oder einem Ausschuss ausdrücklich zur Bearbeitung oder Erledigung 
übertragen sind (Art. 42 Abs. 1 Satz 1 LKrO). 
 
(6) Das Amt einer Kreisrätin/eines Kreisrats endet mit dem Ablauf der Wahlzeit (Art. 23 des Gemeinde- und 
Landkreiswahlgesetzes - GLKrWG). Abgesehen davon verliert eine Kreisrätin/ein Kreisrat sein Amt, wenn er die 
Wählbarkeit in den Kreistag verliert (Art. 48 Abs. 1 GLKrWG). 
 

II. Teil: Sitzungen 
 

§ 7  
Sitzungszwang, Teilnahme- und Abstimmungspflicht, Weisungen 

 
(1) Der Kreistag beschließt nur in Sitzungen (Art. 41 Abs. 1 LKrO). 
 
(2) Die Kreisrätinnen/Kreisräte sind verpflichtet, an den Sitzungen und Abstimmungen teilzunehmen und die ihnen 
zugewiesenen Geschäfte (auch als Verbandsräte in Zweckverbänden) zu übernehmen und auszuüben. Im Kreistag, 
im Kreisausschuss und in den weiteren Ausschüssen darf sich niemand der Stimme enthalten (vgl. auch Art. 42 
LKrO). Verlässt eine Kreisrätin/ein Kreisrat die Sitzung vorzeitig, so hat sie/er sich bei der Protokollführung 
abzumelden. 
 
(3) Gegen Kreisrätinnen/Kreisräte, die sich ihren Verpflichtungen nach Abs. 2 ohne genügende Entschuldigung 
entziehen, kann der Kreistag ein Ordnungsgeld bis zu zweihundertfünfzig Euro im Einzelfall verhängen (Art. 42 Abs. 
2 LKrO). Die Entscheidung, ob die Entschuldigung genügt, obliegt dem Kreistag. 
 
(4) Die Vertreterinnen und Vertreter des Kreistages in den Zweckverbänden, in denen der Landkreis Mitglied bzw. 
an denen er beteiligt ist, haben die Pflicht, über Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung und mit erheblichen 
Auswirkungen auf den Landkreis Aichach-Friedberg den Kreistag vorher zu informieren, damit dieser die Möglichkeit 
hat, von seinem Weisungsrecht Gebrauch zu machen (Art. 33 Abs. 2 Satz 4 des Gesetzes über die kommunale 
Zusammenarbeit - KommZG).  
 

§ 8  
Ausschluss wegen persönlicher Beteiligung, 

beschränktes Vertretungsrecht 
 
(1) Mitglieder des Kreistags können an der Beratung und Abstimmung nicht teilnehmen, wenn der Beschluss ihnen 
selbst, einem Angehörigen (Art. 20 Abs. 5 des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes) oder einer von ihnen 
kraft Gesetzes oder Vollmacht vertretenen natürlichen oder juristischen Person oder sonstigen Vereinigung einen 
unmittelbaren Vorteil oder Nachteil bringen kann. Gleiches gilt, wenn ein Mitglied des Kreistags in anderer als 
öffentlicher Eigenschaft (als Amtsperson) ein Gutachten abgegeben hat (Art. 43 Abs. 1 LKrO). Mitglieder des 
Kreistags, die nach den Umständen annehmen müssen, von der Beratung und Abstimmung wegen persönlicher 
Beteiligung ausgeschlossen zu sein, haben dies vor Beginn der Beratung dem Vorsitzenden unaufgefordert 
mitzuteilen. 
 
(2) Absatz 1 gilt nicht für Wahlen und für Beschlüsse, mit denen der Kreistag eine Person zum Mitglied eines 
Ausschusses bestellt oder sie zur Wahrnehmung von Interessen des Landkreises in eine andere Einrichtung 
entsendet, dafür vorschlägt oder daraus abberuft. 
 
(3) Ob die Voraussetzungen des Abs. 1 vorliegen, entscheidet der Kreistag ohne Mitwirkung des persönlich 
Beteiligten (Art 43 Abs. 3 LKrO); er trifft dabei eine Rechtsentscheidung. Die Mitwirkung einer/eines wegen 
persönlicher Beteiligung ausgeschlossenen Kreisrätin/Kreisrats an der Abstimmung hat die Ungültigkeit des 
Beschlusses nur dann zur Folge, wenn sie für das Abstimmungsergebnis entscheidend war (Art. 43 Abs. 4 LKrO). 
 
(4) Kreisrätinnen/Kreisräte dürfen Ansprüche Dritter gegen den Landkreis nur als gesetzliche Vertreter geltend 
machen (Art. 44 LKrO). 
 

§ 9  
Aufwandsentschädigung 

 
(1) Die Kreisrätinnen/Kreisräte und sonstige ehrenamtlich tätige Kreisbürgerinnen/Kreisbürger haben Anspruch auf 
angemessene Entschädigung und Ersatzleistungen (Art. 14a LKrO). Sie richten sich nach der Satzung über die 
Entschädigung der Kreisrätinnen/Kreisräte und der sonstigen ehrenamtlich tätigen Kreisbürgerinnen und Kreisbürger.   
 
(2) Soweit die Entschädigung und/oder die Ersatzleistung abhängig ist von einer Teilnahme an einer Sitzung, erfolgt 
der Nachweis hierüber durch Eintragung in die Anwesenheitsliste, durch Namensaufruf oder Feststellung in der 
Niederschrift. 
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§ 10  
Zusammensetzung des Kreistags, Anzahl der Sitzungen 

 
(1) Der Kreistag des Landkreises Aichach-Friedberg besteht aus dem Landrat und den 60 Kreisrätinnen/Kreisräten 
(Art. 24 LKrO). 
 
(2) Kreistagssitzungen finden nach Bedarf statt. Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse, mit Ausnahme 
des Werkausschusses, sollen in der Regel am Montag stattfinden, um 14:30 Uhr beginnen und möglichst um 18:00 
Uhr zu Ende sein.  
Sitzungen des Werkausschusses sollen in der Regel am Mittwoch stattfinden, um 14:30 Uhr beginnen und möglichst 
um 18:00 Uhr zu Ende sein.  
 
(3) In dringenden Fällen kann der Kreistag zu außerordentlichen Sitzungen einberufen werden. Er ist einzuberufen, 
wenn es der Kreisausschuss oder ein Drittel der Kreisrätinnen/Kreisräte unter Bezeichnung des 
Verhandlungsgegenstandes beantragt (Art. 25 Abs. 3 LKrO). 
 

§ 11  
Öffentliche Sitzungen – Bürgernaher Landkreis 

 
(1) Die Sitzungen des Kreistags sind grundsätzlich öffentlich (Art. 46 LKrO). 
 
(2) Zu den öffentlichen Sitzungen hat jede Person Zutritt, soweit Platz vorhanden ist. Erforderlichenfalls wird die 
Zulassung durch Ausgabe von Platzkarten geregelt. Für die Medien müssen stets Plätze freigehalten werden. 
 
(3) Zuhörerinnen und Zuhörer haben kein Recht, in irgendeiner Form in den Gang der Verhandlungen einzugreifen. 
Sie können, wenn sie die Ordnung stören, durch den Vorsitzenden ausgeschlossen werden (Art. 47 Abs. 1 Satz 2 
LKrO). 
 
(4) Im Kreistag erhalten alle Kreisangehörigen (Art. 11 Abs. 1 LKrO) in regelmäßigen Abständen zu Beginn der 
Sitzung die Möglichkeit, Fragen an den Kreistag zu stellen. Diese werden schriftlich beantwortet. 
 
(5) Aufnahmen in Ton oder Bild sind nach vorheriger Zustimmung des Vorsitzenden und des Kreistags nur erlaubt, 
soweit dadurch die Ordnung nicht gestört wird; Abs. 3 gilt sinngemäß. Der Vorsitzende kann die Aufnahmedauer zur 
Sicherstellung eines geordneten Sitzungsablaufs beschränken. Sitzungsteilnehmerinnen/Sitzungsteilnehmer können 
verlangen, dass während ihres Redebeitrags Aufnahmen unterbleiben. Aufnahmen von Zuhörern bedürfen ihrer 
vorherigen Einwilligung. 
 

§ 12  
Ausschluss der Öffentlichkeit 

 
(1) Der Kreistag schließt die Öffentlichkeit von der Sitzung aus, wenn das Wohl der Allgemeinheit oder berechtigte 
Ansprüche Einzelner der öffentlichen Behandlung entgegenstehen (Art. 46 Abs. 2 LKrO). 
 
(2) Über den Ausschluss der Öffentlichkeit wird in nichtöffentlicher Sitzung beraten und beschlossen (Art. 46 Abs. 2 
Satz 2 LKrO). 
 
(3) Die in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse gibt der Landrat oder ein von ihm Beauftragter der 
Öffentlichkeit in einer späteren öffentlichen Kreistagssitzung oder in anderer geeigneter Weise bekannt, sobald die 
Gründe für die Geheimhaltung weggefallen sind (vgl. Art. 46 Abs. 3 LKrO). Soweit dies bereits unmittelbar nach der 
Sitzung der Fall ist, wird über den Wegfall der Nichtöffentlichkeit in nichtöffentlicher Sitzung entschieden. 
 

§ 13  
Nichtöffentliche Sitzungen 

 
Grundsätzlich sind in nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln: 
1. Grundstücksangelegenheiten,  
2. Vergabe von Bau- und sonstigen Aufträgen und Konzessionen,  
3. Personalangelegenheiten,  
4. Angelegenheiten, die dem Steuer- oder Sozialgeheimnis unterliegen,  
5. Beschluss über den Wegfall der Nichtöffentlichkeit 
es sei denn, dass im Einzelfall Rücksichten auf das Wohl der Allgemeinheit oder auf berechtigte Ansprüche Einzelner 
nicht entgegenstehen (vgl. Art. 46 Abs. 2 Satz 1 LKrO). 
 

§ 14  
Form der Sitzung 

 
Die äußere Form der Sitzungen ist würdig zu gestalten. Die Kreisrätinnen und Kreisräte sind gehalten, diesem 
Grundsatz Rechnung zu tragen. 
 

III. Teil: Geschäftsgang 
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§ 15  
Ladung 

 
(1) Die Einberufung der Kreistagssitzungen erfolgt durch den Landrat (Art. 25 LKrO). 
 
(2) Die Kreisräte werden schriftlich unter Beifügung der Tagesordnung oder mit ihrem Einverständnis elektronisch zu 
den Sitzungen eingeladen. Die Tagesordnung ist hinsichtlich der einzelnen Beratungsgegenstände hinreichend zu 
konkretisieren. Im Falle einer elektronischen Einladung wird die Tagesordnung als nicht veränderbares Dokument 
durch E-Mail oder, soweit Rücksichten auf das Wohl der Allgemeinheit oder berechtigte Ansprüche Einzelner dies 
erfordern, durch De-Mail oder in verschlüsselter Form versandt. Eine elektronische Einladung ist auch möglich über 
den E-Mail-Versand eines Links, über den ein nicht veränderbares Dokument in einem technisch individuell gegen 
Zugriffe Dritter geschützten Bereich (Kreistagsinformationssystem) geöffnet werden kann. Das Einverständnis für die 
elektronische Ladung ist schriftlich gegenüber dem Landrat zu erklären; es ist jederzeit widerrufbar. 
 
(3) Bei Versendung durch einfachen Brief gilt die Ladung spätestens am 3. Tag nach der Aufgabe zur Post als 
zugegangen. Im Falle der elektronischen Ladung geht die Tagesordnung zu, wenn der Hinweis zur elektronischen 
Ladung im elektronischen Briefkasten des Empfängers oder bei seinem Provider abrufbar eingegangen und 
üblicherweise mit der Kenntnisnahme zu rechnen ist. Für den Nachweis des Zugangs einer De-Mail genügt die 
Eingangsbestätigung nach § 5 Abs. 8 des De-Mail-Gesetzes. 
 
(4) Die Ladung hat den Kreisräten spätestens am 7. Tage vor der Sitzung zuzugehen. In dringenden Fällen kann 
diese Frist bis auf den 3. Tag vor der Sitzung abgekürzt werden. 
 
(5) Unterlagen und sonstiges Schriftmaterial sollen den Kreisrätinnen und Kreisräten rechtzeitig zur Verfügung 
gestellt werden, wenn und soweit dies für die Vorbereitung der Beratungen notwendig ist und Gesichtspunkte der 
Vertraulichkeit nicht entgegenstehen. Unterlagen, die erst ab dem 3. Tag vor der Sitzung zur Verfügung stehen, sind 
bis zum Beginn der Sitzung nachzureichen. Die weiteren Unterlagen können schriftlich oder elektronisch in einem 
technisch individuell gegen Zugriffe Dritter geschützten Bereich (Kreistagsinformationssystem) zur Verfügung gestellt 
werden. Hat die Kreisrätin/der Kreisrat ihr/sein Einverständnis zur elektronischen Ladung erklärt, werden die weiteren 
Unterlagen grundsätzlich nur in elektronischer Form bereitgestellt. 
 
(6) Ort, Zeitpunkt und Tagesordnung der Kreistagssitzung sind spätestens am 5. Tag vor der Sitzung öffentlich 
bekannt zu machen (Art. 46 Abs. 1 LKrO). In dringenden Fällen kann diese Frist bis auf den 3. Tag vor der Sitzung 
abgekürzt werden. Sitzungsvorlagen zu den öffentlichen Tagesordnungspunkten für Sitzungen von Kreistag und 
Ausschüssen sollen unter Berücksichtigung von datenschutzrechtlichen Bestimmungen mit dazugehörigen Anlagen 
spätestens sieben Tage vor der Sitzung im Bürgerinfoportal auf der Internetseite des Landratsamtes veröffentlicht 
werden.  
 

§ 16  
Tagesordnung 

 
(1) Die Tagesordnungen der Kreistagssitzungen werden vom Landrat aufgestellt. 
 
(2) Der örtlichen Presse soll die Tagesordnung jeder öffentlichen Sitzung rechtzeitig mitgeteilt werden. 
 

§ 17  
Antragstellung 

 
(1) Anträge, die in einer Kreistagssitzung behandelt werden sollen, können nur von Mitgliedern des Kreistages gestellt 
werden. Sie sind schriftlich oder nach Möglichkeit elektronisch beim Landrat einzureichen und ausreichend zu 
begründen. Sie müssen spätestens bis zum 6. Tag vor der Sitzung beim Landrat eingereicht werden. Anträge sind 
den Sitzungsunterlagen mit einer rechtlichen Würdigung der Verwaltung beizulegen. 
 
(2) Verspätet eingehende oder erst unmittelbar vor oder während der Sitzung gestellte Anträge können nachträglich 
in die Tagesordnung aufgenommen werden, wenn entweder die Angelegenheit dringlich ist und der Kreistag der 
Behandlung mehrheitlich zustimmt oder sämtliche Mitglieder des Kreistages anwesend sind und kein Mitglied der 
Behandlung widerspricht. Anträge nach Satz 1, die noch Ermittlungen und Prüfungen, Beiziehung von Akten oder die 
Befragung nicht anwesender Sachbearbeiter oder sonstiger Personen notwendig machen, werden bis zur nächsten 
Sitzung zurückgestellt. 
 
(3) Nicht der Schriftform bedürfen 
 
1.Anträge zur Geschäftsordnung wie z. B. 
 
a) Schließung der Rednerliste, 
b) Schluss der Beratung und sofortige Abstimmung, 
c) Vertagung eines Tagesordnungspunktes, 
d) Nichtbehandlung eines Tagesordnungspunktes (Gegenstandes), 
e) Verweisung in einen Ausschuss, 
f) Unterbrechung oder Aufhebung der Sitzung, 
g) Verweisung eines Tagesordnungspunktes auf eine nichtöffentliche Sitzung, 
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h) Einwendungen zur Geschäftsordnung; 
 
2.einfache Sachanträge wie z. B. 
 
a) Änderungsanträge während der Debatte 
b) Zurückziehung von Anträgen 
c) Wiederaufnahme zurückgezogener Anträge. 
 
(4) Anträge, die im Haushaltsplan nicht vorgesehene Ausgaben verursachen, sollen nur gestellt werden, wenn 
gleichzeitig Deckungsvorschläge gemacht werden (Art. 60 Abs. 1 LKrO). 
 
(5) Anträge von Mitgliedern des Kreistags, für deren Behandlung ein Ausschuss zuständig ist, sind vom Landrat in 
den zuständigen Ausschuss zu verweisen. 
 

§ 18  
Beiziehung von Bediensteten des Landratsamtes 

 
(1) Der Landrat kann nach seinem Ermessen oder auf Antrag einer Kreisrätin/eines Kreisrates Bedienstete des 
Landratsamtes oder sonstige Auskunftspersonen zu den Sitzungen des Kreistages beiziehen, die gehört werden 
können. Die für die einzelnen Beratungsgegenstände verantwortlichen Sachgebietsleiterinnen/Sachgebietsleiter und 
Abteilungsleiterinnen/Abteilungsleiter des Landratsamtes sollen in der Regel beigezogen werden. 
 
(2) Ein/e dem Landratsamt zugewiesene/r juristische/r Staatsbeamtin/-beamter soll grundsätzlich als juristische/r 
Sachverständige/r zu den Sitzungen zugezogen werden (Art. 37 Abs. 3 Sätze 1 und 2 LKrO). 
 
(3) Für die Beiziehung der Werkleitung gilt § 4 Abs. 5 Satz 2 der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb „Kliniken an 
der Paar“. 
 

§ 19  
Sitzungsablauf 

 
(1) Der Ablauf der Kreistagssitzungen ist regelmäßig wie folgt: 

1. Eröffnung der Sitzung, 

2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, Feststellung der Anwesenheit und Bekanntgabe vorliegender 

Entschuldigungen, 

3. Feststellung der Beschlussfähigkeit des Kreistages (§ 21 der Geschäftsordnung), 

4. Bekanntgabe amtlicher Mitteilungen, erforderlichenfalls Beratung und Beschlussfassung hierüber, 

5. Beratung und Beschlussfassung über die Tagesordnungspunkte unter Zugrundelegung evtl. 

Ausschussbeschlüsse, 

6. Bekanntgabe über Anordnungen oder über die Besorgung unaufschiebbarer Geschäfte durch den Landrat 

anstelle des Kreistages gem. Art. 34 Abs. 3 LKrO (im sachlichen Zusammenhang mit dem Verlauf der 

Tagesordnung), 

7. Sonstiges, Wünsche, Anträge, 

8. Schließung der Sitzung durch den Vorsitzenden. 

 
(2) Anträge und Anfragen sind im Rahmen der Geschäftsordnung in der Reihenfolge ihres Eingangs zu behandeln. 
 

§ 20  
Vorsitz, Handhabung der Ordnung 

 
(1) Den Vorsitz im Kreistag führt der Landrat (Art. 33 LKrO). Ist der Landrat verhindert oder persönlich beteiligt, so 
vertritt ihn sein gewählter Stellvertreter (Art. 32 LkrO). Ist auch dieser verhindert, so gilt § 50 Abs. 4 Buchst. a dieser 
Geschäftsordnung. 
 
(2) Der Vorsitzende leitet die Verhandlungen und handhabt die Ordnung im Sitzungsraum. 
 
(3) Der Vorsitzende ist berechtigt, Kreisrätinnen/Kreisräte mit Zustimmung des Kreistags von der Sitzung 
auszuschließen, wenn sie die Ordnung fortgesetzt erheblich stören (Art. 47 Abs. 1 Satz 3 LKrO). 
 
(4) Wird durch eine/einen bereits von einer früheren Sitzung ausgeschlossene/r Kreisrätin/Kreisrat die Ordnung 
innerhalb von zwei Monaten neuerdings erheblich gestört, so kann ihr/ihm der Kreistag für zwei weitere Sitzungen 
die Teilnahme untersagen (Art.47 Abs. 2 LKrO). 
 
(5) Falls die Ruhe und Ordnung im Sitzungssaal nicht anders wiederherzustellen ist, kann der Vorsitzende die Sitzung 
unterbrechen oder aufheben. Zum äußeren Zeichen der Unterbrechung oder Aufhebung verlässt der Vorsitzende 
den Sitzungsraum, nachdem er die Sitzung geschlossen oder die Dauer der Unterbrechung angekündigt hat. Eine 
unterbrochene Sitzung ist spätestens am nächsten Tag fortzuführen; einer neuerlichen Ladung hierzu bedarf es nicht. 
Die Beratung ist an dem Punkt, an dem die Sitzung unterbrochen wurde, fortzusetzen. 
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(6) Während der Sitzungen ist den Kreisrätinnen und Kreisräten das Telefonieren mit Mobiltelefonen nicht gestattet. 
Mitgeführte Mobiltelefone sind stummzuschalten. 
 

§ 21  
Beschlussfähigkeit 

 
(1) Der Kreistag ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß geladen sind und die Mehrheit der 
Mitglieder anwesend und stimmberechtigt ist (Art. 41 Abs. 2 LKrO). 
 
(2) Wird der Kreistag wegen Beschlussunfähigkeit aufgrund fehlender Anwesenheitsmehrheit zum zweiten Male zur 
Verhandlung über denselben Gegenstand zusammengerufen, so ist er ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen 
beschlussfähig. Bei der zweiten Einladung muss auf diese Regelung des Art. 41 Abs. 3 Satz 1 LKrO hingewiesen 
werden. 
 

§ 22  
Beratung 

 
(1) Eine Kreisrätin/Ein Kreisrat oder eine/ein Bedienstete/Bediensteter des Landratsamtes darf im Kreistag nur dann 
sprechen, wenn ihr/ihm vom Vorsitzenden das Wort erteilt ist. Der Vorsitzende erteilt das Wort in der Reihenfolge der 
Wortmeldung, bei gleichzeitiger Wortmeldung nach seinem Ermessen. Bei Wortmeldung „zur Geschäftsordnung“ ist 
das Wort außer der Reihe im Anschluss an einen laufenden Redebeitrag sofort zu erteilen. Der Vorsitzende kann in 
Ausübung seines Amtes jederzeit das Wort ergreifen. 
 
(2) Wird ein Antrag einer Kreisrätin/eines Kreisrates nach § 17 GeschO vor einem Gremium behandelt, dem das 
antragstellende Kreistagsmitglied nicht angehört, so steht ihr/ihm das Recht der Antragsbegründung zu. Vertretern 
von Gruppierungen, die nicht durch Mandatsträger in den Ausschüssen vertreten sind, ist die Möglichkeit zu einer 
einmaligen Stellungnahme im Rahmen der Beratung der einzelnen Sitzungsgegenstände einzuräumen. 
 
(3) Die Anrede ist nur an den Vorsitzenden und an die Kreisrätinnen/Kreisräte, nicht an die Zuhörerinnen/Zuhörer zu 
richten. 
 
(4) Jede Beratung setzt einen Tagesordnungspunkt oder einen Antrag aus der Mitte des Kreistags voraus. 
 
(5) Sachanträge sind stets, Anträge zur Geschäftsordnung bei Bedarf zur Beratung zu stellen. 
 
(6) Es darf nur zu dem zur Beratung stehenden Antrag oder Tagesordnungspunkt und mit einer angemessenen 
Redezeit gesprochen werden. Andernfalls kann der Vorsitzende das Wort entziehen. 
 
(7) Während der Beratung über einen Antrag oder Tagesordnungspunkt sind nur zulässig: 
     1. Geschäftsordnungsanträge, 
     2. Zusatzanträge, Änderungsanträge oder Anträge auf Zurückziehung. 
 
(8) Über Anträge zur Geschäftsordnung ist sofort abzustimmen. Handelt es sich um Anträge auf Schließung der 
Rednerliste oder auf Schluss der Beratung und sofortige Abstimmung (vgl. § 17 Abs. 3 Nr. 1 Buchst. a und b)) und 
ist der Antrag von Erfolg, haben der Vorsitzende und die Antragstellerin/der Antragsteller zur Sache das Recht zur 
Schlussäußerung. 
 
(9) Über einen bereits zur Abstimmung gebrachten Antrag kann in derselben Sitzung die Beratung und die 
Abstimmung nur nochmals aufgenommen werden, wenn alle Mitglieder, die an der Abstimmung teilgenommen 
haben, mit der Wiederholung einverstanden sind. 
 
(10) Bei Verletzung der vorstehenden Grundregeln für die Beratung ist der Vorsitzende berechtigt, zur Ordnung zu 
rufen, auf den Verstoß aufmerksam zu machen und bei Nichtbeachtung solcher Warnungen das Wort zu entziehen. 
 
(11) Ist der Landrat der Auffassung, dass ein in die Tagesordnung aufgenommener Antrag rechtlich (z. B. wegen 
fehlender Zuständigkeit des Kreistags) unzulässig ist, so hat er bei Aufruf des Tagesordnungspunktes auf seine 
Bedenken hinzuweisen. Jedes Mitglied des Kreistags (einschließlich des Vorsitzenden) kann einen Antrag zur 
Geschäftsordnung auf Nichtbehandlung gem. § 17 Abs. 3 Nr. 1 Buchst. d stellen. Dieser Antrag soll kurz begründet 
werden. Findet eine Beratung über diesen Geschäftsordnungsantrag statt, so muss sie sich auf die Zulässigkeit des 
Hauptantrages beschränken. Über einen Antrag auf Schluss der Beratung über diesen Geschäftsordnungsantrag ist 
sofort abzustimmen. 
 

§ 23  
Beschlüsse, Wahlen 

 
(1) Beschlüsse des Kreistages werden in offener Abstimmung mit Mehrheit der Abstimmenden gefasst. Bei 
Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt (Art. 45 Abs. 1 LKrO). 
 
(2) Wahlen werden in geheimer Abstimmung nach Maßgabe des Art. 45 Abs. 3 LKrO vorgenommen. Sie sind nur 
dann gültig, wenn sämtliche Mitglieder unter Angabe des Gegenstandes geladen sind und die Mehrheit von ihnen 
anwesend und stimmberechtigt ist. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhält. 
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Neben Nein-Stimmen und leeren Stimmzetteln gelten auch solche Stimmzettel als ungültig, die den Namen des 
Gewählten nicht eindeutig erkennen lassen. Ist mindestens die Hälfte der abgegebenen Stimmen ungültig, ist die 
Wahl zu wiederholen. Ist die Mehrheit der abgegebenen Stimmen gültig und erhält keiner der Bewerber mehr als die 
Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen, so erfolgt Stichwahl zwischen den beiden Bewerbern mit den höchsten 
Stimmenzahlen. Bei Stimmengleichheit in der Stichwahl entscheidet das Los. 
 
(3) Ein Verzicht auf das Wahlgeheimnis ist unzulässig. 
 

§ 24  
Abstimmung 

 
(1) Stehen mehrere Anträge zur Abstimmung, so gilt folgende Reihenfolge: 
     1. Anträge zur Geschäftsordnung (vgl. § 22 Abs. 8), 
     2. Beschlüsse des Kreisausschusses oder der weiteren Ausschüsse zu dem Beratungs-    
         gegenstand, 
     3. weitergehende Anträge; dabei sind nur solche Anträge als weitergehend anzusehen,  
         die einen größeren Aufwand oder eine stärker einschneidende Maßnahme zum Ge-  
         genstand haben, 
     4. zuerst gestellte Anträge, wenn später gestellte nicht unter Nr. 1 bis 3 fallen. 
 
(2) Vor jeder Abstimmung ist der Antrag, über den abgestimmt werden soll, vom Vorsitzenden zu wiederholen. 
 
(3) Es wird grundsätzlich durch Handaufheben oder Betätigung einer elektronischen Abstimmungsanlage, die Art. 45 
Abs. 1 Satz 1 LKrO entspricht, abgestimmt. 
 
(4) Auf Verlangen von mindestens einem Viertel der anwesenden Kreisrätinnen/Kreisräte ist namentlich 
abzustimmen. 
 
(5) Jedes Mitglied des Kreistags kann verlangen, dass in der Niederschrift vermerkt wird, wie es abgestimmt hat (Art. 
48 Abs. 1 Satz 3 LKrO). 
 
(6) Die Stimmenzählung ist durch den Vorsitzenden oder die Verwaltungsmitarbeiterinnen und 
Verwaltungsmitarbeiter vorzunehmen. Das Abstimmungsergebnis ist dem Kreistag bekannt zu geben. 
 

§ 25  
Anfragen 

 
(1) Jede Kreisrätin/Jeder Kreisrat ist berechtigt, während der Beratung Anfragen zur Sache an den Vorsitzenden und 
mit dessen Zustimmung an anwesende Bedienstete des Landratsamtes oder beigezogene sachkundige Personen 
zu richten. Solche Anfragen werden nicht zur Beratung gestellt. 
 
(2) Die/Der Befragte kann mit Zustimmung des Vorsitzenden die sofortige Beantwortung der Anfrage ablehnen, wenn 
der Gegenstand erst durch Aktenprüfung oder Nachforschungen geklärt werden muss. Die Antwort ist dann der/dem 
Anfragenden schriftlich zuzuleiten und der Niederschrift beizugeben. 
 

§ 26  
Niederschrift 

 
(1) Über jede Kreistagssitzung ist eine Niederschrift zu fertigen. Für die Niederschrift ist der Vorsitzende 
verantwortlich. Er bestimmt den/die Protokollführer/in. 
 
(2) Die Niederschrift soll den zeitlichen Ablauf der Sitzung zusammenfassend wiedergeben (Art. 48 Abs. 1 Satz 2 
LKrO). 
 
(3) Die Niederschrift muss ersehen lassen 
     1. Tag, Ort und Beginn der Sitzung, 
     2. Öffentlichkeit oder Nichtöffentlichkeit der Sitzung, 
     3. Namen der anwesenden Kreisrätinnen und Kreisräte, 
     4. Tagesordnung und behandelte Gegenstände, 
     5. Wortlaut der Anträge und Beschlüsse, 
     6. Abstimmungsergebnis, 
     7. Zeit und Grund des etwaigen Ausschlusses eines Kreistagsmitglieds, 
     8. Zeitpunkt der Beendigung der Sitzung.  
 
(4) Die Niederschrift ist nach Fertigstellung durch den/die Protokollführer/-in und den Vorsitzenden zu unterzeichnen 
und vom Kreistag zu genehmigen. Die unterzeichnete und genehmigte Niederschrift ist eine öffentliche Urkunde. 
 
(5) Zur Erleichterung der Aufnahme der Niederschrift ist es dem/der Protokollführer/-in gestattet, für Aufzeichnungen 
einen Tonträger zu verwenden. Nach Genehmigung der Niederschrift sind die Tonaufnahmen zu löschen. 
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§ 27  
Einsichtnahme durch Kreisrätinnen/Kreisräte, Abschriften 

 
(1) Die Kreisrätinnen/Kreisräte sind berechtigt, jederzeit die Niederschriften über öffentliche und nichtöffentliche 
Sitzungen des Kreistages und der Ausschüsse einzusehen. Sie können beim Landrat die Erteilung von Abschriften 
der Beschlüsse verlangen, die in öffentlicher Sitzung gefasst wurden (Art. 48 LKrO). Der öffentliche Teil der 
Niederschrift wird den Kreisrätinnen und Kreisräten auf Wunsch elektronisch übermittelt. Niederschriften über 
öffentliche Sitzungen werden in ein internes, nur Kreisrätinnen und Kreisräten zugängliches elektronisches 
Informationssystem eingestellt; das Recht aus Satz 2 wird hiervon nicht berührt. 
 
(2) Parteien und/oder Wählergruppen des Kreistages erhalten Niederschriften der öffentlichen Sitzungen, Unterlagen 
und sonstiges Schriftmaterial von Ausschüssen, in denen sie nicht vertreten sind, in einfacher Ausfertigung 
zugesandt. Die öffentlichen Niederschriften sollen in der Regel eine Woche vor der nächsten Sitzung des Kreistages 
bzw. des Ausschusses in das Ratsinformationssystem eingestellt werden. 
 

§ 28  
Einsichtnahmen durch Kreisbürgerinnen und Kreisbürger 

 
Die Einsicht in die Niederschriften über öffentliche Sitzungen steht allen Kreisbürgerinnen und -bürgern frei (Art. 48 
Abs. 2 LKrO). Die in öffentlichen Sitzungen gefassten Beschlüsse können im Internet veröffentlicht werden. Die 
Niederschriften über öffentliche Sitzungen, die nur die Mindestanforderungen nach Art. 48 Abs. 1 LKrO erfüllen, 
werden zeitnah als nicht veränderbare PDF-Datei im Internet (www.lra-aic-fdb.de) veröffentlicht. 
 

IV. Teil: Kreistag 
 

§ 29 
Zuständigkeit des Kreistages, Fraktionen 

 
(1) Der Kreistag ist für die in Art. 30 LKrO genannten Angelegenheiten ausschließlich zuständig. 
 
(2) Der Kreistag behält sich ferner vor, über folgende Angelegenheiten zu beschließen: 

1. Verhängung von Ordnungsgeld gegen in Kreistagssitzungen säumige Kreisrätinnen/Kreisräte (Art. 42 Abs. 

2 LKrO), 

2. Entscheidung über die persönliche Beteiligung von Kreisrätinnen/Kreisräten (Art. 43 Abs. 3 LKrO) in 

Angelegenheiten, die vom Kreistag behandelt werden, 

3. Ausschluss von Kreisrätinnen/Kreisräten aus einer Kreistagssitzung wegen wiederholter Störung der 

Ordnung (Art. 47 Abs. 2 LKrO), 

4. Umwandlung und Aufhebung kreiskommunaler Stiftungen, 

5. Vergabe von Aufträgen mit einer Summe von über 1.000.000 € im Einzelfall (davon unberührt bleibt die 

Zuständigkeit des Werkausschusses nach § 5 Abs. 2 Buchst. f) der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb 

„Klinken an der Paar“ bei Vergaben über 1.000.000 € bestehen), 

6. Bewilligung über- und außerplanmäßiger Ausgaben, die im Einzelfall einen Betrag von 350.000 Euro 

übersteigen, sowie sonstiger Maßnahmen, durch die im Haushaltsplan nicht vorgesehene Verbindlichkeiten 

des Landkreises entstehen können (Art. 60 LKrO), 

7. Angelegenheiten nach § 6 der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb „Kliniken an der Paar“. 

8. Er ist ferner für folgende Angelegenheiten ausschließlich zuständig: 

     a) Bestellung der Vertrauenspersonen für den Schöffenwahlausschuss beim Amtsge- 
       richt (§ 40 Abs. 3 GVG) 
     b) Aufstellung der Vorschlagsliste für ehrenamtliche Richter am Verwaltungsgericht (§  
         28 VwGO) 
 
(3) Die im Kreistag vertretenen Parteien und Wählergruppen (nicht Ausschussgemeinschaften) können Fraktionen 
bilden, falls sie mindestens drei Sitze im Kreistag innehaben. Die Fraktionen benennen eine/n Fraktionsvorsitzende/n 
und mindestens eine/n Stellvertreterin/Stellvertreter. 
 

V. Teil Ausschüsse 
 

§ 30  
Vorarbeit für den Kreistag durch den Kreisausschuss 

 
(1) Der Kreisausschuss bereitet die Verhandlungen des Kreistags vor (Art. 26 LKrO). 
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(2) Die Vorbereitung erfolgt durch Vorberatung des Gegenstandes. Bei Behandlung in einem Fachausschuss ist 
keine Kreisausschussbehandlung erforderlich. 
 

§ 31  
Weitere Zuständigkeit des Kreisausschusses 

 
Der Kreisausschuss ist in eigener Verantwortung zuständig für alle Verwaltungsaufgaben, die nicht dem Kreistag, 
dem Werkausschuss, weiteren beschließenden Ausschüssen oder dem Landrat vorbehalten sind. Damit sind auch 
die dem Kreistag zustehenden personalrechtlichen Befugnisse einschl. der in Art. 38 Abs. 1 LKrO genannten, 
allerdings ohne die in Art. 30 Nr. 9 LKrO aufgeführten, übertragen, soweit sie nicht dem Landrat durch besonderen 
Beschluss übertragen worden sind (vgl. §§ 45 Abs. 6, 46 Abs. 1 Nr. 3 dieser GeschO). Der Kreistag kann Beschlüsse 
des Kreisausschusses nur unter den gleichen Voraussetzungen ändern oder aufheben, die für die Aufhebung seiner 
eigenen Beschlüsse gelten. 
 

§ 32  
Einberufung des Kreisausschusses 

 
Der Kreisausschuss wird vom Landrat nach Bedarf einberufen. Er muss einberufen werden, wenn es die Hälfte der 
Mitglieder unter Angabe des Beratungsgegenstandes schriftlich beantragt (Art. 28 LKrO). 
 

§ 33  
Bestellung des Kreisausschusses 

 
(1) Dem Kreisausschuss gehören der Landrat und zwölf Kreisrätinnen/Kreisräte an (Art. 27 LKrO). 
 
(2) Die Mitglieder des Kreisausschusses werden vom Kreistag auf Grund der Vorschläge der Parteien und 
Wählergruppen nach dem Verfahren Sainte-Laguë/Schepers mit der Berechnungsmethode nach dem sog. 
Höchstzahlverfahren ermittelt (vgl. Art. 35 GLKrWG). Bei gleicher Teilungszahl entscheidet das Los. Die Bildung von 
Ausschussgemeinschaften ist möglich (Art. 27 Abs. 2 Satz 5 LKrO). Die Ausschussgemeinschaften können einen 
Sprecher und mindestens einen Stellvertreter benennen. 
 
(3) Die Parteien, Wählergruppen oder Ausschussgemeinschaften, auf die Sitze entfallen sind, schlagen ihre 
Bewerberinnen/Bewerber vor, die sodann als Mitglieder des Kreisausschusses zu bestellen sind. 
 
(4) Für jede Kreisrätin/jeden Kreisrat als Mitglied des Kreisausschusses werden für den Fall ihrer/seiner Verhinderung 
ein/e erste/r und ein/e zweite/r Stellvertreterin/Stellvertreter namentlich bestellt. Das Ausschussmitglied hat seine 
Stellvertreterin/seinen Stellvertreter im Falle der Verhinderung zu verständigen und die ihm zugesandten 
Ladungsunterlagen zu übergeben. Auch jene Kreisrätinnen/Kreisräte, die im jeweiligen Ausschuss nicht vertreten 
sind, erhalten eine Sitzungseinladung zu ihrer Information. 
 
(5) Die Aufgaben des Kreisausschusses sind in der Anlage „Übersicht über die Ausschüsse des Kreistages, ihre 
Aufgaben und Befugnisse“ zu dieser Geschäftsordnung geregelt. 
 
(6) Während der Wahlzeit im Kreistag eintretende Änderungen des Stärkeverhältnisses der Parteien und 
Wählergruppen sind auszugleichen. Scheidet ein Mitglied aus der von ihm vertretenen Partei oder Wählergruppe 
aus, so verliert es seinen Sitz im Kreisausschuss (Art. 27 Abs. 3 LKrO). 
 

§ 34  
Jugendhilfeausschuss 

 
(1) Der Kreistag bestellt gemäß §§ 70 Abs. 1 und 71 SGB VIII (KJHG) und Art. 17 ff. AGSG den Jugendhilfeausschuss 
als ständigen beschließenden Ausschuss. Ihm gehören stimmberechtigte und beratende Mitglieder an. 
 
1. Stimmberechtigte Mitglieder (§ 71 Abs. 1 SGB VIII, Art. 18 AGSG) sind 
a) der Landrat oder das von ihm bestellte Mitglied des Kreistages als Vorsitzender, 
b) acht Mitglieder des Kreistages, 
c) sechs vom Kreistag gewählte Frauen und Männer auf Vorschlag der im Landkreis 
        wirkenden anerkannten Jugend- und Wohlfahrtsverbände. 
 
2. Beratende Mitglieder (Art. 19 AGSG) sind 
a) der Leiter oder die Leiterin der Verwaltung des Jugendamtes, 
b) ein Mitglied, das als Jugend- oder Familien- oder Vormundschaftsrichter/in tätig ist, 
c) ein Mitglied aus dem Bereich der Schulen oder der Schulverwaltung, 
d) jeweils ein Bediensteter oder eine Bedienstete der zuständigen Arbeitsagentur und des zuständigen 

Jobcenters, 
e) eine Fachkraft, die in der Beratung im Sinne des § 28 SGB VIII (Erziehungsberatung)  
        tätig ist, 
f) die für den Jugendamtsbezirk zuständige kommunale Gleichstellungsbeauftragte,  
        sofern eine solche bestellt ist, 
g) ein Polizeibeamter oder eine Polizeibeamtin 



 

Seite 49 von 56 
 

h) die Vertreterin/der Vertreter des Kreisjugendringes oder eine von ihr bzw. ihm beauf- 
        tragte Person, sofern diese oder dieser dem Jugendhilfeausschuss nicht bereits als  
        stimmberechtigtes Mitglied angehört, 
i) Mitglieder aus dem Bereich der Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften des 
        öffentlichen Rechts. 
 
(2) Für jedes Mitglied des Jugendhilfeausschusses ist ein Stellvertreter zu bestellen (Art. 18 Abs. 3, 19 Abs. 3 AGSG). 
Scheidet ein stimmberechtigtes Mitglied, das nicht dem Kreistag angehört, vor Ablauf der Wahlzeit aus, so ist ein 
Ersatzmitglied zu wählen (Art. 22 Abs. 3 Satz 1 AGSG). Scheidet ein beratendes Mitglied vor Ablauf der Wahlzeit 
aus, ist nach Art. 19 Abs. 2 AGSG ein Ersatzmitglied zu benennen. 
 
(3) Ein beratendes Mitglied kann nicht Stellvertreter eines stimmberechtigten Mitglieds sein. Auf eine ausgewogene 
Berücksichtigung von Frauen und Männern soll hingewirkt werden. 
 
(4) Die Aufgaben des Jugendhilfeausschusses sind in der Anlage „Übersicht über die Ausschüsse des Kreistages, 
ihre Aufgaben und Befugnisse“ zu dieser Geschäftsordnung geregelt. 
 

§ 35  
Rechnungsprüfungsausschuss 

 
Der Kreistag bildet aus seiner Mitte einen Rechnungsprüfungsausschuss mit sieben Kreisrätinnen/Kreisräten als 
Mitglieder und bestimmt ein Ausschussmitglied zur/zum Vorsitzenden (Art. 89 Abs. 2 LKrO). Ferner bestellt der 
Kreistag für jedes Ausschussmitglied mindestens eine Stellvertreterin/einen Stellvertreter und bis zu zwei 
Stellvertreterinnen/Stellvertreter für den Fall seiner Verhinderung und bestimmt, welches Ausschussmitglied bei 
Verhinderung der/des Ausschussvorsitzenden den Vorsitz führen soll. Der Rechnungsprüfungsausschuss tagt, 
soweit er vorberatend tätig ist, nichtöffentlich. 
 

§ 36  
Weitere beschließende oder vorberatende Ausschüsse (einschließlich Werkausschuss) 

 
(1) Der Kreistag kann im Bedarfsfall weitere beschließende oder vorberatende Ausschüsse bilden (Art. 29 LKrO). Für 
die Erledigung der Angelegenheiten der Eigenbetriebe des Landkreises bestellt der Kreistag einen Werkausschuss 
(Art. 76 Abs. 2 LKrO). 
 
(2) Für die Einberufung und Bestellung der weiteren Ausschüsse und des Werkausschusses gelten die §§ 32, 33 

dieser Geschäftsordnung entsprechend, mit der Maßgabe, dass eine Stellvertreterin/ein Stellvertreter namentlich 

bestimmt wird und bis zu zwei Stellvertreterinnen/Stellvertreter namentlich bestimmt werden können. 

(3) Den weiteren Ausschüssen und einem Werkausschuss können nur Kreisrätinnen/Kreis-räte angehören. Andere 
Personen können als Berater von Fall zu Fall zugezogen werden. 
 

§ 37  
Geschäftsgang der Ausschüsse 

 
(1) Für den Geschäftsgang des Kreisausschusses und der sonstigen Ausschüsse mit Ausnahme des 
Jugendhilfeausschusses gelten die Bestimmungen dieser Geschäftsordnung für den Kreistag, insbesondere die §§ 
11 bis 28 entsprechend, soweit nicht besondere gesetzliche Bestimmungen hierfür bestehen. Die Zuständigkeiten 
der Ausschüsse im Einzelnen ergeben sich aus der Anlage „Übersicht über die Ausschüsse des Kreistages, ihre 
Aufgaben und Befugnisse“ zu dieser Geschäftsordnung. 
 
(2) Kreisrätinnen/Kreisräte können auch in nichtöffentlichen Sitzungen von Ausschüssen, denen sie nicht angehören, 
als Zuhörer anwesend sein. Ein Mitspracherecht steht ihnen ebenso wie in öffentlicher Sitzung von Ausschüssen, 
denen sie nicht angehören, nicht zu. In Einzelfällen kann ein Ausschuss jedoch Kreisrätinnen/Kreisräten als 
Nichtmitgliedern des Ausschusses zu bestimmten Tagesordnungspunkten das Wort erteilen, wenn dies für die 
Behandlung des Beratungsgegenstandes sachdienlich ist. 
 
(3) Unbeschadet der Regelung des Art. 82 Abs. 3 LKrO ist in den Sitzungen des jeweils zuständigen 
Fachausschusses regelmäßig über die Arbeit in den Zweckverbänden, Gesellschaften und sonstigen Institutionen zu 
berichten, in denen der Landkreis Mitglied bzw. an denen er beteiligt ist. 
 

§ 38  
Bauausschuss 

 
Der Kreistag bestellt zur Mitwirkung bei der Erledigung der Bauangelegenheiten einen Bauausschuss, bestehend 
aus dem Landrat als Vorsitzenden und zwölf Kreisrätinnen/Kreisräten mit beschließender und vorberatender 
Funktion. 
 

§ 39  
Ausschuss für Umwelt, Klima und Energie 
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Der Kreistag bestellt zur Mitwirkung bei der Erledigung von Angelegenheiten der Umwelt, des Klimas und der Energie 
einen Ausschuss für Umwelt, Klima und Energie, bestehend aus dem Landrat als Vorsitzenden und zwölf 
Kreisrätinnen/Kreisräten mit beschließender und vorberatender Funktion. 
 

§ 40  
Kreisentwicklungsausschuss 

 
Der Kreistag bestellt zur Mitwirkung bei der Kreisentwicklungsplanung einen Kreisentwicklungsausschuss, bestehend 
aus dem Landrat als Vorsitzenden und zwölf Kreisrätinnen/ Kreisräten mit beschließender und vorberatender 
Funktion. 
 

§ 41  
Werkausschuss (Kliniken an der Paar) 

 
Der Kreistag bestellt für die Erledigung der Angelegenheiten des Eigenbetriebes „Kliniken an der Paar“ einen 
Werkausschuss (Art. 76 Abs. 2 LKrO), bestehend aus dem Landrat als Vorsitzenden und zwölf 
Kreisrätinnen/Kreisräten mit beschließender und vorberatender Funktion. Die Zuständigkeit im Einzelnen ergibt sich 
aus der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb „Kliniken an der Paar“ und der Anlage zu dieser Geschäftsordnung. 
 

§ 42  
Ausschuss für Soziales, Bildung und Schule 

 
Der Kreistag bestellt zur Mitwirkung im Sozial-, Bildungs- und Schulbereich einen Ausschuss für Soziales, Bildung 
und Schule, bestehend aus dem Landrat als Vorsitzenden und zwölf Kreisrätinnen/Kreisräten mit beschließender 
und vorberatender Funktion. 
 

§ 43  
Beiräte und Arbeitskreise 

 
(1) Der Kreistag kann für bestimmte Aufgaben Beiräte und Arbeitskreise bilden, die sich aus Kreisrätinnen/Kreisräten 
und gegebenenfalls anderen fachlich geeigneten Personen zusammensetzen. Die Beiräte und Arbeitskreise beraten 
die Verwaltung bei ihrer laufenden Tätigkeit und bei der Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse des Kreistages 
und der beschließenden Ausschüsse. 
 
(2) Die Zuständigkeit der Beiräte und der Geschäftsgang werden durch besondere Geschäftsordnungen geregelt. 
 

§ 44  
Ältestenrat 

 
(1) Es wird ein Ältestenrat gebildet. Der Ältestenrat ist kein weiterer Ausschuss i. S. von Art. 29 LKrO. 
 
(2) Dem Ältestenrat gehören folgende Mitglieder an: 

1. der Landrat als Vorsitzender 
2. die Vorsitzenden der im Kreistag vertretenen Fraktionen und die Sprecher der im Kreis- 
     tag vertretenen Gruppen. 

 
Im Falle seiner Verhinderung wird das jeweilige Mitglied von seiner Stellvertretung vertreten. 
 
(3) Der Ältestenrat dient der interfraktionellen Abstimmung in wichtigen Angelegenheiten. Ferner unterstützt er den 
Landrat in bedeutsamen Fragen der Tagesordnung und des Geschäftsgangs für den Kreistag. 
 
(4) Der Landrat beruft den Ältestenrat ein, wenn er es für notwendig erachtet. Die Einladung erfolgt mündlich, 
telefonisch, schriftlich oder elektronisch, dabei wird die Tagesordnung bekannt gegeben. Er tagt nichtöffentlich. Der 
Ältestenrat ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der erschienenen Mitglieder arbeitsfähig. Der Ältestenrat kann andere 
Personen (Kreisrätinnen/Kreisräte, Angehörige der Verwaltung, Sachverständige usw.) beiziehen. Der Ältestenrat 
fasst keine Beschlüsse, sondern spricht Empfehlungen aus. In besonders dringlichen Fällen kann der Landrat die 
Meinung des Ältestenrates telefonisch oder elektronisch einholen. 
 

VI. Teil: Landrat und Stellvertreter 
 

§ 45  
Zuständigkeit des Landrats 

 
(1) Der Landrat vertritt den Landkreis nach außen. Der Umfang der Vertretungsmacht ist auf seine Befugnisse 
beschränkt (Art. 35 Abs. 1 LKrO). 
 
(2) Der Landrat führt den Vorsitz im Kreistag, im Kreisausschuss und in den weiteren Ausschüssen (Art. 33 LKrO; 
vgl. auch § 20 dieser Geschäftsordnung). Soweit es ihm durch Gesetz gestattet ist (vgl. Art. 17 Abs. 3 AGSG), kann 
er den Vorsitz auf einen Vertreter übertragen. Der Landrat führt die Geschäfte des Landkreises gemäß den Gesetzen 
und Beschlüssen der Kreisorgane. 
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(3) Der Landrat bereitet die Sitzungsgegenstände vor; er vollzieht die Beschlüsse und beanstandet solche 
Entscheidungen, die er für rechtswidrig hält, setzt ihren Vollzug aus und führt, soweit erforderlich, die Entscheidung 
der Rechtsaufsichtsbehörde herbei (Art. 54 LKrO); von einer solchen Aussetzung hat er den Kreistag bzw. den 
beschließenden Ausschuss unverzüglich zu verständigen. 
 
(4) Der Landrat ist zuständig zur Regelung der innerdienstlichen Angelegenheiten des Landratsamts (z. B. Bestellung 
der/des Datenschutzbeauftragten und der Kassenverwalterin/des Kassenverwalters einschließlich jeweilige 
Vertretung, Dienstanweisungen und Hausordnungen, Geschäftsverteilungsplänen, Zeichnungsbefugnissen, 
Regelungen zu Personal- und Materialeinsatz, Arbeitszeitregelung im Rahmen der geltenden Arbeitszeitordnungen, 
Unterzeichnung von Zahlungsanordnungen und deren Übertragung). 
 
(5) Der Landrat ist ferner zuständig für die Angelegenheiten der §§ 47 bis 49 dieser Geschäftsordnung. 
 
(6) Darüber hinaus kann der Kreistag durch Änderung bzw. Ergänzung dieser Geschäftsordnung weitere 
Verwaltungsaufgaben dem Landrat zur selbstständigen Erledigung übertragen, soweit es sich nicht um 
Angelegenheiten im Sinne von Art. 34 Abs. 2 Satz 2 i. V. m. Art. 30 LKrO handelt. Für die Übertragung der 
personalrechtlichen Befugnisse nach Art. 38 Abs. 1 Satz 3 LKrO ist ein Beschluss des Kreistags nötig, der der 
Mehrheit der stimmberechtigten Kreistagsmitglieder bedarf. 
 
(7) Die Zuständigkeit der Werkleitung nach Art. 76 Abs. 3 LKrO i. V. m. §§ 4 und 9 der Betriebssatzung für den 
Eigenbetrieb „Kliniken an der Paar“ bleibt unberührt. 
 

§ 46  
Einzelne Aufgaben des Landrats 

 
(1) Der Landrat erledigt in eigener Zuständigkeit  
 

1. die laufenden Angelegenheiten, die für den Landkreis keine grundsätzliche Bedeutung haben und keine 
erheblichen Verpflichtungen erwarten lassen (Art. 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LKrO),  

 
2. die Angelegenheiten des Landkreises, die im Interesse der Sicherheit der Bundesrepublik oder eines ihrer 

Länder geheim zu halten sind (Art. 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 LKrO),  

 
3. weitere Angelegenheiten, die ihm durch Beschluss des Kreistags übertragen sind (Art. 34 Abs. 2 und Art. 

38 Abs. 1 Satz 3 LKrO),  

 
4. die in Art. 38 Abs. 2 LKrO genannten Personalentscheidungen. 

 
(2) Zu den laufenden Angelegenheiten i.S. des Abs. 1 Nr. 1 bzw. zu den nach Abs. 1 Nr. 3 übertragenen 
Angelegenheiten gehören insbesondere: 
 

1. Der Vollzug der Satzungen und Verordnungen des Landkreises. 

 
2. Die Haushaltsausführung einschl. Genehmigung von Planabweichungen sowie über- und 

außerplanmäßiger Verpflichtungen bei zwingenden Rechtsvorschriften ohne Betragsgrenze, im Übrigen bis 
50.000 Euro. 

 
3. Die Aufnahme sowie Umschuldung von Krediten und Kassenkrediten, Geldanlagen. Soweit grundsätzliche 

Vorgaben des Kreistages oder eines Ausschusses zu den Konditionen bestehen, sind diese zu beachten. 

 
4. Die Einwerbung von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen zur Erfüllung der Aufgaben des 

Landkreises und deren Vermittlung an Dritte, die sich an der Erfüllung von Aufgaben des Landkreises 
beteiligen, und die Entgegennahme der Angebote einer Zuwendung. 

 
5. Der Abschluss von bürgerlich-rechtlichen und öffentlich-rechtlichen Verträgen (z.B. Kauf-, Miet-, Pacht-, 

Werk-, Werklieferungsverträge; Straßenbaukosten-, Anschlussgebühren-, Benutzungsverträge) und die 
Vornahme sonstiger bürgerlich-rechtlicher und öffentlich-rechtlicher Rechtshandlungen (z. B. Stundung, 
Erlass, Niederschlagung, Gewährung von Teilzahlungen, grundbuchrechtliche Erklärungen, Kündigungen, 
Mahnungen, Rücktritte) bis zu einer Wertgrenze des Rechtsverhältnisses von 50.000 € einmaliger oder 
laufenden jährlicher Belastung. 
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6. Die Abgabe von Prozesserklärungen einschließlich Klageerhebung, Einlegung von Rechtsmitteln und 
Abschluss von Vergleichen, wenn der Rechtsstreit für den Landkreis keine grundsätzliche Bedeutung hat 
und der Streitwert voraussichtlich 50.000 € nicht übersteigt. 

 
7. Im Rahmen der satzungsmäßigen Geschäftstätigkeit des Regiebetriebes Abfallwirtschaft beträgt die 

Wertgrenze für Rechtsverhältnisse sowie für den Streitwert bei Gerichtsverfahren 100.000 €. 

 
8. Der Abschluss von nachträglichen Vertragsergänzungen und Vertragsänderungen oder von nachträglichen 

Mengenmehrungen zu Bauaufträgen und Liefer- und Dienstleistungsaufträgen bis zu einer Wertgrenze von 
50.000 Euro je Einzelnachtrag, soweit das Gesamtnachtragsvolumen nicht 25 % des Wertes des 
zugrundeliegenden Bauauftrags bzw. Liefer- oder Dienstleistungsauftrags überschreitet. 

 

9. Die Genehmigung zur Verwendung des Landkreiswappens. 

 

(3) Bei Dauerschuldverhältnissen ist für die Bemessung der Wertgrenzen nach Absatz 2 der auf ein Jahr entfallende 
Betrag maßgeblich. Unter Dauerschuldverhältnissen im Sinne dieser Geschäftsordnung sind Schuldverhältnisse zu 
verstehen, die für einen längeren Zeitraum als ein Jahr abgeschlossen und ordentlich kündbar sind. 
 
(4) Soweit Aufgaben nach Abs. 2 und Abs. 3 nicht unter Art. 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LKrO fallen, werden sie hiermit 
dem Landrat gemäß Art. 34 Abs. 2 LKrO zur selbstständigen Erledigung übertragen. 
 
(5) Die Zuständigkeit der Werkleitung nach Art. 76 Abs. 3 LKrO i. V. m. § 4 der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb 
„Kliniken an der Paar“ bleibt unberührt. 
 

§ 47  
Dringliche Anordnungen und unaufschiebbare Geschäfte 

 
(1) Der Landrat ist befugt, an Stelle des Kreistags, des Kreisausschusses und der weiteren Ausschüsse dringliche 
Anordnungen zu treffen und unaufschiebbare Geschäfte zu besorgen (Art. 34 Abs. 3 LKrO). Dringliche Anordnungen 
sind solche, die innerhalb eines Zeitraumes erlassen werden müssen, in dem eine Kreistags-, Kreisausschuss- oder 
sonstige Ausschusssitzung nicht stattfinden kann. Unaufschiebbare Geschäfte sind solche, deren Aufschub bis zur 
Erledigung durch den Kreistag, Kreisausschuss oder sonstigen zuständigen Ausschuss einen erheblichen Nachteil 
für die Angelegenheit, den Landkreis oder einen Einzelnen zur Folge hätten. 
 
(2) Der Landrat hat dem Kreistag oder dem sonstigen zuständigen Ausschuss in der nächsten Sitzung von 
Anordnungen und der Besorgung von Geschäften gemäß Abs. 1 Kenntnis zu geben (Art. 34 Abs. 3 Satz 2 LKrO). 
 

§ 48  
Delegation von Aufgaben und Befugnissen auf Personal des Landratsamts 

 
(1) Dem Landrat stehen für seine Geschäfte die dem Landratsamt zugewiesenen Staatsbediensteten und die 
Kreisbediensteten zur Seite. Der Landrat weist ihnen ihre Aufgaben zu. Er kann seine Befugnisse in 
Angelegenheiten der laufenden Verwaltung teilweise den Staatsbediensteten oder den Kreisbediensteten 
übertragen und hierbei entsprechende Zeichnungsvollmacht erteilen; eine darüberhinausgehende Übertragung 
bedarf der Zustimmung des Kreistags (Art. 37 Abs. 4 LKrO). Der Landrat kann Staatsbediensteten 
Kreisangelegenheiten und Kreisbediensteten Staatsangelegenheiten übertragen, soweit nicht gesetzliche 
Vorschriften entgegenstehen. Er kann ihnen dabei in Angelegenheiten der laufenden Verwaltung auch das 
Zeichnungsrecht übertragen (Art. 37 Abs. 4 LKrO). Eine Übereinstimmung zwischen Geschäftsverteilung und 
Regelung des Zeichnungsrechts ist anzustreben. 
 
(2) Der Landrat führt die Dienstaufsicht über die Staats- und die Kreisbediensteten, er übt ferner die Befugnisse des 
Dienstvorgesetzten gegenüber den Kreisbeamten aus (Art. 37 Abs. 3, Art. 38 Abs. 3 LKrO). 
 
(3) Die Zuständigkeiten der Werkleitung nach Art. 76 Abs. 3 Satz 3 LKrO i. V. m. § 4 Abs. 3 und § 9 Abs. 2 der 
Betriebssatzung für den Eigenbetrieb „Kliniken an der Paar“ bleiben unberührt. 
 

§ 49  
Vollzug von Staatsaufgaben 

 
Im Vollzug der Staatsaufgaben (§ 2 Abs. 2 dieser Geschäftsordnung) wird der Landrat als Organ des Staates tätig 
und untersteht lediglich den Weisungen seiner vorgesetzten Dienststellen (Art. 37 Abs. 6 LKrO). 
 

§ 50  
Stellvertreter des Landrats 

 
(1) Der Kreistag wählt aus seiner Mitte für die Dauer seiner Wahlzeit den Stellvertreter des Landrats (Art. 32 Abs. 1 
Satz 1 LKrO). Die Bestellung der weiteren Stellvertreter erfolgt durch Beschluss des Kreistages (Art. 32 Abs. 4 LKrO). 
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(2) Der gewählte Stellvertreter des Landrats hat den Landrat für den Fall seiner Verhinderung in allen seinen 
Geschäften (Staats- und Kreisaufgaben) zu vertreten. Bei kurzdauernder Abwesenheit des Landrats (bis zu drei 
Arbeitstagen) bedarf es der Stellvertretung nicht, solange und soweit die laufende Verwaltung des Landratsamts 
durch Zeichnungsvollmacht nach Art. 37 Abs. 4 LKrO gewährleistet ist. 
 
(3) Der Landrat soll den gewählten Stellvertreter im Hinblick auf den Vertretungsfall laufend über die grundsätzlichen 
Angelegenheiten des Landratsamtes informieren. 
 
(4) Ist auch der gewählte Stellvertreter verhindert, so vertreten den Landrat 
a) im Kreistag und in den Ausschüssen die aus der Mitte des Kreistages bestellten weite- 
    ren Vertreter, bei deren Verhinderung das älteste anwesende Kreistagsmitglied, 
b) im Übrigen in Kreisangelegenheiten ein Kreisbeamter/eine Kreisbeamtin der vierten 
    Qualifikationsebene, in Staatsangelegenheiten ein Staatsbeamter/eine Staatsbeamtin  
    des Landratsamtes der vierten Qualifikationsebene. 
 
(5) Der Landrat hat seinen gewählten Stellvertreter schriftlich besonders zu verpflichten, alle Angelegenheiten geheim 
zu halten, die im Interesse der Sicherheit oder anderer wichtiger Belange der Bundesrepublik oder eines ihrer Länder 
Unbefugten nicht bekannt werden dürfen. In gleicher Weise hat der Landrat Bedienstete zu verpflichten, bevor sie 
mit solchen Angelegenheiten befasst werden. 
 

VII. Teil: Landratsamt 
 

§ 51  
Landratsamt 

 
(1) Das Landratsamt ist Verwaltungsbehörde des Landkreises (§ 2 Abs. 1 Satz 2) und untere staatliche 
Verwaltungsbehörde (§ 2 Abs. 2). Das Personal des Landratsamts erhält Anweisungen ausschließlich vom Landrat 
und nach der Geschäftsverteilung von anderen Vorgesetzten. 
 
(2) Die Geschäftsverteilung richtet sich nach dem vom Landrat zu erlassenden Geschäftsverteilungsplan (Art. 40 
Abs. 3 LKrO). 
 
(3) Das Landratsamt ist verpflichtet, in Kreisangelegenheiten jeder Kreisrätin/jedem Kreisrat Auskunft zu erteilen, 
die/der um eine solche Auskunft beim Landrat nachsucht (Art. 23 Abs. 2 Satz 2 LKrO). Dem Kreistagsmitglied ist in 
Angelegenheiten, die der Entscheidung des Kreistages oder seiner Ausschüsse unterliegen, Akteneinsicht zu 
gewähren. Ausgenommen sind die Bereiche Jugend- und Sozialwesen. 
 
(4) Die Verwaltung informiert den Kreistag laufend über den Vollzug der öffentlichen Beschlüsse im 
Ratsinformationssystem. 
 

VIII. Teil Schlussbestimmung 
 

§ 52 Inkrafttreten 
 

Diese Geschäftsordnung tritt am 01.03.2021 in Kraft. 
 
Anlage zur Geschäftsordnung des Kreistages des Landkreises Aichach-Friedberg 2020/2026 

Übersicht über die Ausschüsse des Kreistages, ihre Aufgaben und Befugnisse  

 

Ausschuss Aufgaben  

Werkausschuss • Zuständigkeiten nach der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb 
der Kliniken an der Paar 

• Krankenhauswesen 

• Krankenhausplanung 

• Gesundheitswesen, soweit die stationäre Krankenversorgung 
betroffen ist 

• Bauangelegenheiten der Krankenhäuser 

• Beratung von Prüfberichten zu den Kliniken 
o Service Wittelsbacher Land GmbH (Aufgabenträger) 

Rechnungsprüfungsausschuss • Örtliche Rechnungsprüfung 

• Prüfung der Jahresrechnungen und Jahresabschlüsse 

• Überwachung der Wirtschaftsführung (materielle Prüfung, 
begleitende Prüfung) 

Jugendhilfeausschuss • Kinder- und Jugendhilfe 

• Allgemeine Angelegenheiten von Jugend und Familie 

• Jugendpflege 

• Förderung der freien Jugendhilfe 

• Jugendhilfeplanung 
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• Vorschläge zur Benennung von Jugendschöffen 

• Aufstellung des Haushaltes im Rahmen der sachlichen 
Zuständigkeit des Jugendhilfeausschusses gemeinsam mit dem 
Kreisausschuss 

• Haushaltsausführung 
o Kreisjugendring Aichach-Friedberg 
o Lebenshilfe Kreisvereinigung Aichach-Friedberg e. V. 
o Deutsches Institut für Vormundschaftswesen 

Bauausschuss • Bauangelegenheiten im Hoch- und Tiefbau (wie wird gebaut), z. 
B. Architektenwettbewerb, Auswahl von Architekten, Vergaben, 
Entscheidung über Verwendung von Materialien etc.,  
soweit nicht der Werkausschuss zuständig ist. 

• Gebäudemanagement  

• Aufstellung des Haushaltes im Rahmen der sachlichen 
Zuständigkeit des Bauausschusses gemeinsam mit dem 
Kreisausschuss 

• Haushaltsausführung 

Kreisausschuss • Vorbereitung der Angelegenheiten des Kreistages, soweit nicht 
ein Fachausschuss zuständig ist.  

• Grundstücksangelegenheiten, Pachtverhältnisse 

• Liegenschaften 

• Personalangelegenheiten 

• Aufbau- und Ablauforganisation Landratsamt, einschl. 
Beschaffungen, Raumkonzeption, Innerer Dienstbetrieb, 
Kommunikationseinrichtungen, soweit nicht der Landrat als 
Behördenleiter zuständig ist. 

• Alle Aufgaben, die keinem anderen Ausschuss zugewiesen sind 

• Aufstellung des Haushaltes gemeinsam mit dem jeweiligen 
Fachausschuss 

• Abschließende Haushaltsvorberatung 

• Genehmigung von Planabweichungen sowie über- und 
außerplanmäßige Verpflichtungen bis 350.000 €  

• Grundsätze zu Haushaltsausführung, Spenden, Krediten 

• Annahme von Spenden und Schenkungen 

• Aufstellung des Haushaltes im Rahmen der sachlichen 
Zuständigkeit des Kreisausschusses 

• Haushaltsausführung 

• Beratung von Prüfberichten, wenn keine andere Zuständigkeit 
gegeben ist 

o Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung 
(ZRF) 

o Bayerischer Landkreistag 
o Service Wittelsbacher Land GmbH (SWL) - 

Beteiligungsmanagement 
o Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV) 
o Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung 

Kreisentwicklungsausschuss • Verkehrs- und Versorgungsplanung 

• Planung von Kreiseinrichtungen, soweit nicht der Ausschuss für 
Soziales, Bildung und Schulen, der Ausschuss für Umwelt, Klima 
und Energie bzw. der Werkausschuss zuständig sind. 

• Gesundheitswesen, soweit der ambulante Bereich betroffen ist 

• Wirtschaftsförderung  

• Regionalmanagement 

• Tourismus 

• Demografie 

• Bürgerschaftliches Engagement 

• Altenhilfe (z. B. Pflegebedarfsplanung, Seniorenarbeit) 

• Aufstellung des Haushaltes im Rahmen der sachlichen 
Zuständigkeit des Kreisentwicklungsausschusses gemeinsam mit 
dem Kreisausschuss 

• Haushaltsausführung 
o Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund GmbH (AVV GmbH) 
o Augsburger Schwabenhallen Messe- und 

Veranstaltungsgesellschaft mbH (ASMV GmbH) 
o Wohnbau GmbH für den Landkreis Aichach-Friedberg 
o Verkehrsverein Augsburg 
o Erholungsgebieteverein (EVA) 
o Regio Augsburg Tourismus GmbH 
o Regio Augsburg Wirtschaft GmbH 
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o IT-Gründerzentrum GmbH 
o Europäische Metropolregion München e. V. (EMM) 
o Wittelsbacher Land e. V. 
o Regionaler Planungsverband Augsburg 

Ausschuss für Umwelt, Klima und 
Energie 

• Kommunale Abfallwirtschaft (auch Regiebetrieb) 

• Beratung von Prüfberichten zum Regiebetrieb 

• Umwelt- und Naturschutz 

• Landschaftspflege 

• Klima 

• Energie 

• Beteiligung bei Bauangelegenheiten für den Bereich Klima und 
Energie in gemeinsamen Sitzungen mit den Fachausschüssen; 
sollten diese zu keinem übereinstimmenden Ergebnis kommen, 
entscheidet der Kreistag 

• Aufstellung des Haushaltes im Rahmen der sachlichen 
Zuständigkeit des Ausschusses für Umwelt, Klima und Energie 
gemeinsam mit dem Kreisausschuss 

• Haushaltsausführung 
o Abfallzweckverband (AZV) 
o Abfallverwertung Augsburg GmbH (AVA) 
o Biomasse Wärmeverbund GmbH (BWA) 
o Zweckverband für die Beseitigung tierischer Nebenprodukte 

Aichach-Friedberg (ZTA) 
o Regio Augsburg Energie e. V. 
o Förderverein Kumas 
o Landschaftspflegeverband Aichach-Friedberg e. V. 
o Lebensraum Lechtal e. V. 

Ausschuss für Soziales, Bildung 
und Schule 

• Inklusion 

• Schulorganisation 
- Grundsatz- und Bedarfsfragen 
- Sprengelbildungen 

• Schulfinanzierung 

• Schulwesen, z. B. 
- Beschaffungen 
- Mittagsverpflegung 
- Raumsituation 
- Schülerbeförderung, Vollzug des 
Schulwegkostenfreiheitsgesetzes 
- Ganztagesangebote 

• Bildungslandkreis 

• Kulturangelegenheiten (Heimat- und Archivpflege, 
Denkmalzuschüsse) 

• Soziale Angelegenheiten, z. B. 
- Grundsicherung 
- Sozialhilfe 
- Offene Behindertenarbeit 
- Ambulante sozialpflegerische Dienste 
- Pflegestützpunkte 
- Betreuungsrecht 
- Aufgaben des Landkreises als kommunaler SGB II-Träger 

• Zuschusswesen für soziale Projekte und Maßnahmen, z. B. 
- Sozialstationen 
- psychosoziale Betreuung 
- Schuldnerberatung 
- Asylbetreuung 
- Frauenhaus 
- Schwangerenberatung 
- Selbsthilfe 
- Mehrgenerationenhaus Kissing 

• Aufstellung des Haushaltes im Rahmen der sachlichen 
Zuständigkeit des Ausschusses für Soziales, Bildung und Schule 
gemeinsam mit dem Kreisausschuss 

• Haushaltsausführung 
o Bayerischer Landesverein für Heimatpflege 
o Schullandheimverein Aichach-Friedberg e. V. 
o Schwabenhilfe für Kinder, Verein zur Erziehungshilfe und 

Sprachförderung 
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Befugnisse: 

 

Bei beschließenden Funktionen reicht die Befugnis der Ausschüsse bis 1.000.000 €, soweit nicht im Einzelfall die 

Zuständigkeit des Kreistags oder des Landrats gegeben ist. 

 

Der Rechnungsprüfungsausschuss übt seine Befugnisse in eigener Zuständigkeit und Verantwortung unabhängig 

aus (Art. 89 LKrO). 

 

Für den Werkausschuss ergeben sich die Befugnisse aus der Betriebssatzung des Eigenbetriebs „Kliniken an der 

Paar“.  

 

Die Zuständigkeit bei Gesellschaften, Zweckverbänden, Vereinen, etc. umfasst die Stellung des Landkreises als 

Eigentümer (Beteiligungsmanagement) sowie als Aufgabenträger (Betreuung der Sachaufgabe). 

 

Befugnis des Jugendhilfeausschusses: 

Jugendhilfe 
 

beschließend 

Allgemeine Angelegenheiten von Jugend und Familie, 
Jugendpflege, Zuschusswesen, Jugendhilfeplanung 

beschließend bis 50.000 €, soweit nicht im 
Einzelfall die Zuständigkeit des Kreistages oder 
des Landrats gegeben ist. 

___________________________________________________________________________________________ 
 
Bekanntmachung des Landratsamtes Aichach-Friedberg 
 
Information zu einer Truppenübung der Bundeswehr im Regierungsbezirk Schwaben 
 
Die folgende Truppenübung wurde durch das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der 
Bundeswehr angemeldet: 
 

Art der Übung Offizierweiterbildung Erkundung logistischer Einsatzräume 

Zeit und Dauer 30.06.2026 08:00 Uhr – 02.07.2026 18:30 Uhr 

Betroffene Gemeinden im Landkreis 
Adelzhausen, Aichach, Dasing, Eurasburg, Kühbach, 
Schiltberg, Sielenbach  

 
Das betroffene Gebiet ist in der folgenden Lagekarte dargestellt:  

 

 

 
 


